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An öie Arbeit!
Der Zentralverband der Handlungsge»

Hilfen ist unbestreitbar der Vorkämpfer der

Handlungsgehilfenbewegung, und öie Ver»

trauensleute, die für ihn arbeiten, sind be¬

rufen, als Pioniere der modernen, klassen»
bewußten Angestelltenbewegnng tätig zil

sein. Von ihrer gewerkschaftlichen Schulung,
ihrem Pflichtbewußtsein und ihrer Begei¬

sterung für unsere großen Ziele wird es ab¬

hängen, welchen Weg die Angestelltenbewe¬
gung in Zukunft nehmen soll. Jn ihre
Hand ist cs vor. allem gegeben, in welchem
Tempo fich diese Bewegung vollziehen wird.

Die Aufgaben, die es heute zu erfüllen
gilt, sind unendlich vielseitig. Ein Teil von

uns ist in den Angestelltenausschüssen tätig,
um von dieser Stelle aus für das Wohl unse¬
rer Berufskolleginnen und »kollegcn zu

wirken. Andere führen dort, wo unser Ver¬

band noch keinen festen Fuß fassen konnte,
einen ununterbrochenen Kleinkrieg gegen die

Untaten gegnerischer Verbände. Der Erfolg
beider Gruppen hängt von den Waffen ab,
mit denen wir den Kampf gegen alle unsere

Gegner führen können. Unseren Vertrauens¬

leuten das geistige Rüstzeug für ihre bedeu¬

tungsvolle Arbeit zu verschaffen, ist eine der

ersten Aufgaben unseres Verbandes.

Es wird sich im wesentlichen um einen

Kampf gcgen zwei Fronten handeln.
Die größten Kraftanstrengungen erfordert
der Kampf um die Verwirklichung unserer

gewerkschaftlichen Forderungen. Das Mit¬

bestimmungsrecht aller schaffenden Persön¬

lichkeiten muß nicht nur theoretisch aner¬

kannt, sondern praktisch durchgeführt
werden. Die Angestelltenausschüsse und die

Vertrauensleute der kleinen Betriebe find

es, denen diese verantwortungsvolle Aufgabe
zufällt. Bei jeder Gelegenheit, in Betriebs¬

versammlungen und persönlichen Unterhal¬

tungen, müssen sie ihre Wähler auf die Wich¬

tigkeit des Mitbestimmungsrechts aufmerk¬
sam machen. Und mit ihrem ganzen Können

müssen sie sich dafür einsetzen, den Wider¬

stand der kaufmännischen Unternehmer zu

brechen. Wo sich die Festung der kapitalisti¬
schen Gewaltherrschaft nicht im Sturm neh¬
men läßt, müssen sie bestrebt sein, nach und

nach immer mehr Boden zu gewinnen, und

letzten Endes einen maßgebenden Einfluß bei

der Erledigung aller Fragen, die die Ange¬
stellten betreffen, auszuüben. Engstes Zu¬
sammenarbeiten mit der gewerkschaftlichen
Organisation ist dabei erstes Erfordernis.
Nur sie vermag die Personen, die sich für das

Wohl aller Angestellten einsetzen, zu schützen,
und nur sie sind in der Lage, wirtschaftliche
Kämpfe mit der Aussicht auf Erfolg ein¬

zuleiten und zu führen.
EZ ist für uns selbstverständlich, daß der

Siegeslauf, den die Entwicklung unseres
Verbandes in den letzten Monaten genom¬

men hat, den blassen Neid unserer Gegner
erweckt. Der Zentralverband zählt heute

rund 150 0«0 Mitglieder. Er hat also be-

reits alle seine Gegner überholt. Mit den

unlautersten Mitteln wird deshalb von ihnen
versucht, seine Weiterentwicklung zu hemmen,
und das bekannte Wort: „Verleumde nur

feste drauf los, es wird schon etwas hängen
bleiben!", wird von ihnen mehr wie je in die

Tat umgesetzt. Das ist die zweite Front,

gegen die wir kämpfen müssen.
Der Kampf für unsere idealen Förde-

rungen erfordert gerade heute das Einsetzen
aller verfügbaren Reserven. Wenn jeder an

seinem Platz seine ganze Pflicht tut, können

wir Großes leisten. Darum: mit frischem
Mute an die Arbeit. A. G.

Zeugnis und Auskunft.
Solange das bisherige Zengnisunwesen

bestehen bleibt, wird der Angestellte immer

und ewig von dem guten oder bösen Willen

seines ehemaligen Betriebsinhabers abhän¬

gig bleiben. Eine durchgreifende Aenderung

dieses an mittelalterliche Folterinstrumente
gemahnenden Systems ist endlich am Platze
und ist von ebensolcher Wichtigkeit wie die

Gehaltsfrage.
Welchen Wert ein Zeugnis hat, wollen

wir hier näher beleuchten. Ein Angestellter,
der bei einer Firma längere Jahre in

Diensten gestanden hat, gerät mit irgend¬
einem seiner Herren Vorgesetzten in Un¬

einigkeit. Die beiden Streitenden können

sich, wie man zu sagen pflegt, nicht mehr
riechen. Der Fall wird der Geschäftsleitung
zur Entscheidung unterbreitet und es wird

festgestellt, daß ein ferneres Zusammen¬
wirken der beiden Kampfhähne nicht mehr

ersprießlich sein würde. Das Ergebnis lautet,

einer der beiden muß weichen I Das heißt:

„Der Angestellte fliegt!" Denn in solchen

Fällen wird immer der Vorgesetzte trium¬

phieren, selbst wenn er wirklich im Unrecht
wäre. Es sprechen da Gründe mit, die eine

solche Entscheidung seitens der Geschäfts»

leitung von ihrem Standpunkt aus verständ»

lich machen.
Uni nun den Angestellten zu besänftigen,

schreibt man ihm ein wunderbares Zeugnis
über seine Leistungen ans. Der Entlassene

bemüht sich dann redlich um eine neue An¬

stellung! er schickt tagtäglich ein halbes oder

gar ein ganzes Dutzend Bewerbungsschreiben
in die Welt und legt einem jeden seine Zeug¬

nisse in sauberen Abschriften bei. Aber selt¬

sam, keines seincr Gesuche bringt ihm den

erhofften Erfolg: denn es hat sich in kauf¬

männischen Kreisen die Sitte eingebürgert,

selbst bei den allerfeinsten Empfehlungen sich
über die Persönlichkeit des Bewerbers noch

einmal streng vertraulich unterderhand

zu erkundigen. Diese Gepflogenheit ergibt

sich aus einem unausgesprochenen, instink»
tiven Mißtrauen den bcstgemalten Zeug»

nissen gegenüber und beweist, daß die

Finneninhaber im Grunde genommen, felbst

auf Zeugnisse keinen Wert legen, daß sie ein¬

ander kennen. Dicse streng vertrauliche Aus¬

kunft ist es, die allen gemeinen Instinkten
Tür und Tor öffnet. Dagegen ist der Stcllcn»

suchende machtlos. Die Auskunft kann

äußerlich ganz gut erscheinen lind doch ist in

irgendeiner Wendung eiue Doppelsinnigkeit,
eine versteckte Abfälligreit enthalten, welche
die anfragende Firma zur Ablehnung des

Angebots veranlaßt. Wie viele solchcr Stel»

lensuchendcn tagtäglich telephonisch nm die

cndliche Erlangung einer Existenz von ge»

wissenlosen früheren Arbeitgebern oder Vor»

gesetzten aus Niedertracht, persönlicher Ab»

ueiguug oder kleinlicher Rache gebracht wer»

den, läßt fich nicht uachtveiscn, ihre Zahl je»

doch ist ungeheuer.
Dieser Knebelung, dieser sklavcnmäßi»

gen ungerechten Abhängigkeit von dem Wohl»
wollen früherer Brotherren, denen sie doch

oft für ein ganz erbärmliches Einkommen

ihre Arbeitskraft, ihr ganzes Können und

ihre Gesundheit in manchen unbezahlten
Ueberstunden gewidmet haben, hat sich das

große. Heer der kaufmännischen Angestellten
bis heute ohne Murren gefügt Nun,
da sich in allen Berufen soziale Fort»

schritte bemerkbar machen, muß nuch diese

entwürdigende Fessel, „das bisherige Zeug»

nisunwesen", fallen. Es mnß eine

neue Form gefunden werden,

welche den Angestellten vor

diesem Uebel schützt. Mit Auf»

gäbe einer Stellung gehört die

abgeschlossene Tätigkeit der

Vergangenheit und geht dem

künftigen Prinzipal gar nichts
weiter an.

Wozu noch weiter der Zeuguisunfug?
Durch Beseitigung des Zeugnisunwesens
wird mancher Befähigte an die ihm von

Rechts wegen zukommende Stelle gelangen

und mancher Strohkopf wird ohne seine ver¬

wandtschaftlichen Referenzen in der Versen»

kung verschwinden.
Also, verehrte Kollegen, legt mcincn Ar¬

tikel nicht achtlos beiseite, laßt diese An¬

regung nicht entgleiten: sucht Mittel und

Wege, Euer Dasein zu einem unabhängigen

zu gestalten. Ihr gebt für das Gehalt, das

Ihr bezieht, Eure Arbeit und wenn Ihr

diese geleistet habt, dann hat deren Emp»

fänger keine Anrechte mehr an Euch.
Penkala.

Das neue Arbeitsrecht.
Am 19. Mai fand im Reichsarbeits»

Ministerium eine Konferenz von Unterneh¬

mern, Angestellten» und Arbeitervertretern

statt, in der die Regierungsvertreter Mittei»

klingen machten, wie die Neugestaltung des

Arbcitsrcchts vorbereitet werde.

Es ist cin sehr umfangreicher Apparat

aufgeboten wordcn. Namentlich hat man zur

Vorberatung eine besondere Kommission

eingesetzt, die hauptsächlich aus sozialpolitisch
tätig gewesenen Inristen bcstcht. Die Re»
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gierung tcilte mit, daß bis zur endgültigen
Verabschiedung des neuen Arbeitsrechls wahr¬

scheinlich ein Jahr, vielleicht auch mehr Zeit
vergehen werde. Die ersten Vorentwürfe wür¬

den etwa fiir Oktober d. I. zu erwarten sein.
Die' anwesenden Vertreter der Unternehmer,
Angcstelltcn nnd Arbeiter wnrdcn ersucht, ihre
Wünsche schriftlich dein Neichsarbeitsministeri-
um einzureichen.

Herr Thiel voin Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfenverband, der bisher stets mit

großer Entschiedenheit gegen die Vereinheit¬
lichung des Arbeitsrechts angekämpft hat, sprach
den Wunsch aus, es möge in dic erwähnte
Kommission sein Kollege Viktor Blobel aufge¬
nommen werden, der sich persönlich als ein

fanatischer Gegner der Vereinheitlichung des

Arbeitsrechts gezeigt hat. Herr Thiel wünschte
außerdcm, daß bald die Frage der ununter¬

brochenen Arbeitszeit geregelt werde, da sich
hier mancherlei Unstimmigkeiten gezeigt hät¬
ten. Die Arbeitsgemeinschaft freier Ange¬
stelltenverbände war durch Herrn Dr. Greil

(Bund der technisch-industriellen Beamten)
und Kollegcn Lange (Zentralverband der

Handlungsgehilfen) vertreten. Der letztere
verlangte mit Rücksicht darauf, daß bis zur

endgültigen Erledigung des neuen Arbeits¬

rechts nach den Ankündigungen der Regie-
rungsvertreter noch gemnme Zeit vergehen
werde, eine sofortige Erledigung bestimmter
wichtiger Fragen, die man nicht so lange
hinausschieben kann, z. B. Arbeitszeit, Sonn¬

tagsruhe, Ferien. Dic im Laufe des Jahres
-1919 erschienenen Verordnungen über Arbeits¬

zeit der Angestellten und Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe seien durchaus ungenügend.
Man müsse von dem einheitlichen Arbeitsrecht
verlangen, daß es von einem wirklich sozialen
Geiste getragen werde, den diese beiden Ver¬

ordnungen vermissen lassen.
Die Unternehmervertreter verlangten mit

großer Entschiedenheit, einer der ihrigen müsse
mit in die Kommisfion hinein, so dafz Kollege
Lange darauf aufmerksam machcn mutzte, daß
das einheitliche Arbeitsrecht ja nicht für die

Unternehmer, sondern für die Ange¬
stellten und Arbeiter geschaffen wetzen

soll.'. Die Unternehmer haben an dem neuen

Rccht kein Interesse; ihre Interessen gehen
vielmehr dahin, daß alles möglichst beim alten

bleibt.

Zum Serbandsisg.
Mitte Jnni wird unser Verbandstag

zusammentreten, und zwar unter ganz ande¬

ren Verhältnissen als dies im Jahre 1914

geschehen ist. Damals waren wir eine Or¬

ganisation von weniger als 30 000 Mitglie¬
dern. Inzwischen hat sich seit dem Novem¬

ber 1918 diese Zahl mehr als verfünffacht.
Für den Aufbau unseres Verbandes gelten
aber immer noch die alten Satzungen,
die diesmal einer gründlichen Umgestaltung
bedürfen. Nach den Satzungen ist für je 300

Mitglieder ein Verbandstagsdelegierter zu

wählen, mit der Einschränkung, daß keine

Ortsgruppe mehr als 6 Vertreter entsendet.
Die Beschränkung auf diese Höchstzahl kam

daher, weil zu jener Zeit selbst die größte
unserer Ortsgruppen erst 3500 Mitglieder
zählte. Jn den letzten Monaten sind aber

manche Ortsgruppen dergestalt gewachsen,
daß die Vorschrift, keine dürfe mehr als sechs
Verbandstagsdelegicrte entsenden, eine große
Ungerechtigkeit bedeutet. Für die Wahlen
zum Verbandstag ist satzungsgemäß der

Mitgliederbestand vom 31. Dezember 1918

zugrunde zu legen. Damals zählte z. B.

Hamburg 7494, Berlin 25 244 Mitglieder;
beide dürfen nach den veralteten Satzungen
nur sechs Verbandsdelegierte entsenden,

wogegen bei der Bildung der Provin-
zialwahlkreise schon aus je 1800 Mitglie¬
der 6 Delegierte entfallen. Wir geben im

Nachstehenden eine Uebersicht über die Mit¬

gliederzahlen in den Ortsgruppen am 31.

Dezember 1918 und 31. März 1919 und der

Verbandstagsdelegierten, die auf sie kom-

wen: Mitgliederbestand Verbands.

Orts gruppe am I. Januar am Sl, März tags-
1Sl!> 1019 delegierte

Berlin .... 2S244 4671S 6

Bielefeld ... Wt 707 1

Braunschweig . 34« 1543 1

Bremen ... 317 773 1

Bremerhavcii . 302 384 1

Breslau ... 707 3039 2

Chemnitz ... S17 LöSS 2

Cöln .... 1998 «030 S

Dortmund . . 404 1128 1

Dresden . . . 1316 3486 4

Düsseldorf . . 619 3851 1

Elberfeld ... 453 1400 1

Essen .... 661 1549 1

Frankfurt a. M.. 1S16 6103 , 4

Hamburg . . . 7494 11703 «

Harburg ... 39« 494 1

Hannover. . . 575 2577 1

Kiel 804 1084 2

Königsberg . . 446 1073 1

Leipzig. . . . 2629 581« S

Lübeck .... S25 S82 1

Mannheim . . 900 1900 2

Müncven . . . 512« 9120 6

Nürnberg . . . 1445 17«« 3

Stutigart. . . 622 1927 1

Uebrige Onsgr.
u.Einzelmitglied. 11213 21S13

«S228 lg«U«3

Für die Neuordnung des Wahlrechts
liegen verschiedene Anträge vor, die ein ge¬

rechteres Wahlrecht herbeiführen sollen. Es

wird dabei auch die Frage zu behandeln sein,
ob sür die Wahlkreise, die mehrere Dele¬

gierte entsenden, das Verhältniswahlrecht
einzuführen ist.

Die wirtschastlichc Entivicklung in Han¬
del, Industrie und Verkehr geht dahin, die

Begriffsbestimmung des Hand¬
lungsgehilfen immer mehr zu ver¬

wischen. Ein sehr großer Teil unserer Be¬

rufskollegen ist überhaupt nicht mehr im

Handelsgewerbe tätig; sie arbeiten in der

Industrie und nennen sich vorzugsweise
kaufmännische Angestellte. Die beab¬

sichtigte Verschmelzung mit deni Verband

deutscher Versicherungsbeamten und dem

Verband der Bureauangestellten wird uns

nötigen, unsere Verbandsfirma: „Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen" aufzugeben,
zumal der Drang der Angestellten aller

Berufsgruppen nach einer einheitlichen Or¬

ganisation immer dringender wird. Die

Ortsgruppe Stuttgart beantragt z. B. den

neuen Nainen: „Zentralverband der kauf¬
männischen Angestellten in Handel, Indu¬
strie und Versicherungsgewerbe". Dieser
Name würde sehr lang, trotzdem aber unge¬

nügend fein, >da er z. B. die kaufmännischen
Angestellten in landwirtschaftlichen Betrie¬

ben nicht mit erfassen würde. Kürzer und

zweckmäßiger würde sein zu sagen: „Zen¬
tralverband der Angestellten". Dem neuen

Namen entsprechend würde auch die Ver¬

bandszeitschrift einen anderen Titel be¬

kommen müssen.
Die Organe des Verbandes waren bis¬

her der aus besoldeten und ehrenamtlichen
Mitgliedern bestehende Hauptvorstand,
der nur aus ehrenamtlichen Mitgliedern be¬

stehende Ausschuß und der V e r b a n d s°

tag. Es liegt ein Antrag aus Hamburg
vor, der bezweckt, den Vorstand lediglich aus

besoldeten Mitgliedern bestehen zu lassen
und daneben einen Beirat zu schaffen, von
dem nicht gesagt ist, ob er nur aus ehrenamt¬

lichen Mitgliedern bestehen soll. Im Vorstand
sind praktisch zweifellos die besoldeten Mit¬

glieder von ausschlaggebender Bedeutung,
da sie diejenigen sind, die bei den einzelnen
zn verhandelnden Fragen zunächst die infor¬
matorischen Berichte geben müssen. Ob es

ratsam ist, die ehrenamtlichen Mitglieder
aus dem Vorstand überhaupt auszuschalten,
wird der Vcrbandstag entscheiden müssen.
Der neu beantragte Beirat ist kein Ersatz da¬

für, daß die ehrenamtlichen Mitglieder aus

dem Vorstand ausscheiden, da er ja, weil

seine Mitglieder aus allen Gegenden des

Reiches genommen werden sollen, nicht
wöchentlich oder vierzehntägig zusammen¬
treten kann, sondern nur in viel größeren
ZwischenrnumenSitziingen abzuhalten vermag.

Verschiedene Ortsgruppen beantragen
die Schaffung eines neuen Organs in Ge¬

stalt einer Preßkommission, die nicht
nur die etwa vorliegenden Beschwerden er¬

ledigt, sondern auch über die Haltung der

Zeitung mit dem Redakteur konferiert sowie
ihm Anleitungen für die künftige Redak-

tionsführnng zu geben hat. Das ist etwas

wesentlich Neues, denn bisher gab es Mir

Beschwerdcinftanzen gegen den Verbandsre¬
dakteur: den Vorstand und den Ausschuß:
aber einen Beirat, der dem Redakteur eine

Stütze hätte sein können, war nicht vorhan¬
den. Mehrere Anträge verlangen einen

Ausbau der Zeitung namentlich durch Bei¬

lage einer Juge'ndzeitung. Nach der Ver¬

schmelzung mit deni Versicherungsbeamten-
und Bureauangestelltenverband wird die

Frage aktuell werden, ob deren Zeitschriften
überhaicht eingehen und wir ihren In¬
halt anf unsere jetzige „Handlungsgehilfen-
Zeitung" übernehmen können. Dies wird

kanm der Fall sein. Vielleicht könnte man

ein besonderes Blatt für die Versicherungs¬
angestellten schaffen, gleichviel, ob sie in der

privaten oderstaÄIichenVersicheruncztätigsind.
Viele Anträge fordern die Schaffung

von Gauen. Bei der jetzigen Größe unse¬
rer Organisation wird man sich dem nicht
mehr entziehen können. Bisher war es so,
daß fiir bestimmte Gebiete ein Gaubeamtec

durch den Vorstand angestellt wurde. Der

bisherige Gaubeamte hatte die Aufgabe, in

dem ihm zugewiesenen Gebiet Agitations¬
arbeit für deii Verband zu leisten. Nach deni

grotzen Wachstum des Verbandes in den letz¬
ten Monaten liegen die Dinge so, daß in

allen Gauen viele Mitglieder vorhanden
sind, und diesen wird man ein Selbstverwal¬
tungsrecht innerhalb ihrer Gaue satzungs¬
gemäß garantieren müssen.

Eine wichtige Aufgabe des Verbands¬

tages wird auch die Neuregelung der Bei¬

tragssätze sein, denn die großen Auf¬
gaben, die uns in der nächsten Zeit bevor¬

stehen, werdcn auch dementsprechende Ans¬

gabcn verursachen und wir müssen für alle

Fälle gerüstet sein. Hand in Hand mit der

Neuregelung der Beitragssätze wird auch eine

Aufbesserung der Unterst^ützungen ein¬

treten.

Die Tagesordnung, die für dcii

Verbandstag vorgesehen ist, stammt noch vom

September 1918. Denn der Verbandstag
sollte ja nicht erst im Jnni d. I., sondern,
viel früher stattfinden. Er ist infolge der

politischen Ereignisse vertagt worden. In¬
folgedessen erscheint die Tagesordnung, so¬
weit sie wirtschaftliche und sozialpolitische
Fragen betrifft, veraltet; der Verbandstag

hat aber die Möglichkeit, sie den neueren Ver¬

hältnissen anzupassen. Insbesondere wird

es angebracht sein, auch die viel erörterte

Frage der Betriebs- und Arbeiterräte zu

behandeln,
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hat nnt der Annahme eines zwifchen der

A. f. A. und dem Allgemeinen Jndusrriever-
band, Sitz Hambitvg, abgeschlossenen Tarif¬
vertrag sein vorläufiges Ende gesunden.

Jn einer am 7. Mai seitens öer Arbeits¬

gemeinschaft freier Angestelltenverbände (As»)
einberusenen überfüllten Versammlung der

kaufmännischen und technischen Angestellten
im groszen Saale des Gewerkschaftshauses
mit 'der Tagesordnung: „Stellung¬

nahme zum Tarifentwurf mit

den Arbeitgebern" hatten die Ange¬

stellten Gelegenheit, zu de« Tätigkeit der ein¬

gesetzten Verhandlunsskommission Stellung

zu nehmen.
Als Berichterstatter referierten Flügger

von: Bund der techmsch-industriellen Beamten
und Weingärtner vom Deutschen Werkmeister»
verband. Jn Kürze gaben sie ein Bild der

äußerst schwierigen Verhandlungen, beson¬

ders, da dieses der erste Tarifvertrag öer<Be-

vufsgruvpe ist. Daher erklärst sich auch, daß
nicht ein voller Erfolg erzielt winde. Jn
diesein Tarifvertrag wurde unter anderem

auch die 45stündige wöchentliche Arbeitszeit
festgesetzt. Es wäre möglich gewesen, mit

den Vertretern der A. f. A. die 42stündige
wöchentliche Arbeitszeit durchzusetzen, wenn

nicht der Geiverkschaftsbund kaufiiiännifcher
Angestelltenverbände bei dieser Beweguirg
den 'kausmännischen Angestellten eineii Strich
durch 'die Rechnung gemacht hätte, indem er

iin den Verhandlungen beantragt hatte, die

Arbeitszeit auf 46 Stunden pro Woche zu

erhöhen. Weiter ist die Frage der Ferien
in unserem Sinne geregelt: eine Wirt¬

schaft sbeihilfe in Höhe von 100 bis

600 Mk. für jeden Aufstellten, je nach dem

Altem unö der BeschäftigungSöauer, ist ver¬

einbart: M i n d e st gehälter für alle An¬

gestellten find festgelegn worden. Der Tarif¬
vertrag hat rückwirkende Kraft ab 1. Fe¬
bruar 1919.

Wenn, fo erklärte Weingärtner, der An¬

gestellte ein besonderer Stand sein wolle,

müsse er auch bei dieser Frage danach handeln.

Beide Redner, oftmals aus der Ver¬

sammlung unterbrochen, sprachen sich für
die Annahme aus. Darauf erhielt Ehrenteit
vom Zentralverband öer Handlungsgehilfen
das Wort. Jn scharfen, treffenden Worten

weist er nach, daß der'Entwurf zwar wenig
Erfolg bedeut!«, «wer dafür: haben öie Ange¬
stellten zu lange geschlafen. Wenn öie Revo¬

lution nicht so unsanft an >die Köpfe der An¬

gestellten gepocht hätte, hätten wir diesen
Tarifvertrag noch lange nicht. Lange währte
die tcrviflose Zeit. Der Anfang, ist mm

fchwer, aber dieser Tarifvertrag gibt eine

Grniidlage für spätere Arbeit. Weingärtner
inüsse er in einem Punkt widersprechen. Er er¬

klärte unter stürmischer Zustimmung der Ver¬

sammlung: Wir sind kein besonderer Stand:
wir wollen keine Mittelstandspolitik, sondern
reine Arbeitnehmerpolitik betrei¬

ben. Wir pfeifen auf den Titel „Angestellte",
wenn wir dadurch wirtschaftlich schlechter ge-

stellt sind. Man müsse sich aber in Angestellten¬
kreisen daran gewöhnen, bei allen Angestellten¬
forderungen nicht immer auf die Arbeiterschaft
zu verweisen: denn fo begründe mnn Angcstcll-
tenfordsrungen nicht.

Auf wiederholte Zwischenrnfe von Ver¬

tretern des Gewerkschaftsbundes erklärte

Ehrenteit: Laßt Euch nicht aufputschen von

provozierenden. Anhängern des Gewerksihnfts-
bundcs: nnr die Angestellten sollen endgültig
entscheiden. EZ sei nicht wahr, daß dcr Tarif¬

vertrag überhaupt keine Verbesserung hinsicht¬
lich der Gehälter bringe. Die Gehaltsbedin»
gungen in Hamburg seien zum Teil noch so

miserabel, daß auch hier der Tarifvertrag einen

großen Tcil Besserung bringt. Es sei doch auch
ein Vorteil, daß in dem Tarifvertrag festgelegt
sei, daß die Gehaltsklasseneingliederung uur

unter MitK'irkling des Angestelltenausschusses
zu erfolgen habe. Mit einer Abweisung der ge¬

troffenen Vereinbarungen entstehe eine weitere

Verzögerung. Ein Streik sei vielleicht möglich,
aber ob er unter den heutigen Verhältnissen in

Hnniburg klug sei, sei eine andere Frage. Die

Waffe des gewerkschaftlichen Kampfes, der

Streik, sollte prinzipiell nur dort angewandt
werden, wo man die Sicherheit habe, damit

dem Unternehmertum einen Hieb zu versetzen.

Nichts wäre aber gefährlicher, als mit dem

Streikgedanken zu spielen. — Als Grundlage

für die weiteren Forderungen empfehle er An¬

nahme des Tarifes.
Jn der nunmehr entstehenden Diskussion

sprachen sich alle Diskussionsredner gegen die

Annahme des Tarifvertrages aus, dabei aller¬

dings oft auf den lebhaften Widerspruch der

Versammlung stoßend. Herr Baudach, als Ver¬

treter des Gewerkfchaftsbundes, gab in seiner

Diskussionsrede dem Bedauern Ausdruck, daß

der Gewerkschaftsbund von der A. 'f. A. bei

diesen Verhandlungen ausgeschaltet worden sei.
Er ersuchte dic kaufmännischen Angestellten nin

ein gesondertes Vorgehen ohne die technischen

Angestellten.
Nach einem Schlußwort Ehrenteiis ergab

die Wstimmung die Annahme des nachstehen¬
den Tarifes gegen vereinzelte Stimmen.

Zwischen dem Allgemeinen Jndustriever-
bcrnd, Sitz Hamburg, und dcr Arbeitsgemeinschaft

freier Augestelltenderbäude, Ortskartell Ham-

burg-Miorm, sind folgende Vereinbarungen ge¬

troffen:
I. Angestellten-Ausschüsse.

Untcr Zugrundelegung der Verordnung über

Tarifverträge, Arbeits- u>^> Angeftelltenausschüsse
und Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten vom

23. Dezember 1918 (N. G. B. Seite 14S6) ist unter

den Vertragsparteien folgendes vereinbart:

1. Die Bildung von Angcstclltennusschüssen

nach den Bestimmungen vorgenannter Verord¬

nung ist, sowcit noch nicht durchgeführt, unver¬

züglich in Angriff zu nehmen.
2. In Betrieben mir weniger als 2g und

mehr als 5 Angestellten ist die Wahl einer Ver-

rrauenspcrson' durchzuführen, deren Befugnis im

Rahmen derjenigen der Angeftelltenausschüsse

liegt.
3. Die dem Amgestclltcnausschusz iin Z 13

vorgenannter Verordnung auferlegte Pslicht,
„Die wirtschaftlichen Interessen der Angeftellten
in dem Betrieb dein Arbeitgeber gegenüber wahr¬

zunehmen", besteht nach Maszgnbe der Bestim¬

mungen der Rcichsöcrorduung in folgendem:
4. Dcr AngeftclltciiUusschusz bezw. die Ver¬

trauensperson hat die Pflicht zur Ueberwachung
der Jnnehaltung der geschlossenen Vereinbarun¬

gen.
5. Der Angestelltcnausschusz bezw. die Ver¬

trauensperson hnt beizutragen zur Schlichtung
von Meinungsverschiedenheiten einzelner Ange¬

stellter mit dem Arbeitgeber übcr die Anwendung
und Auslegung dieser Vereinbarungen'.

II. Arbcitszcit.
Die wöchentliche Arbeitszeit sür Bureau¬

beamte wird aus höchstens 4S Stundcn festgesetzt.
BetriebZangestellte und Bureauangestcllte, die

init dem Betricb Hand in Hand zil arbeiten

haben, Haben die gleiche Arbeitszeit ivie dic Ar¬

beiter. Welche Angestellten hierfür in Frage kom¬

men, ift i^n Einvernehmen! mit den An'gcftelltcn-

ausschüssen festzulegen. Sowcit die Betrieus-

verhältnisse und die maßgebenden gesetzlichen
Bestimmungen cS zulassen, soll iii! allen' Betrieben

dic durchgehende Arbeitszeit angestrebt wcrdcn

(RcichZgesetz vom IS. März 1919 nebst Arissiih-
rungsbestimmungen!). Wo in einem Betriebe

die durchgehende Arbeitszeit schon besteht, kann

sie nnr niit Einwilligung des Angestelltenaus¬

schusses (Verordnung vom 28.12.19 R. G. Bl. 192)
in eine geteilte umgewandelt werden.

An Sonnabenden iind den Tagen vor Weih«

nachten und Neujahr soll die Arbeitszeit höch¬

stens S Stunden betragen. Abivcichungen> hier¬
von' aus Betriebsrücksichten ebenso wie die

sonstige Einteilung der Arbeitszeit und die Fest¬

setzung der Pausen soll in gegenseitigem Ein-.

Verständnis zwischen AnnestelltennuSschich bezw.

der BertraucnSpersoni und dem Firmcninhaber

sestgclcgt werden.

Bezüglich der Sonntagsruhe für die kauf¬

männischen Angestellten nehmen die Vertrags»

Parteien Bezug auf die bestehenden Gesetze unö

Verordnungen: (Insbesondere Gewerbcordnung

Z 1»S, O.R.V. 5. 2. 1919, R.G.B. S. 176 und

R.V.O. 18. 3. R,G.B.)
Ueberstunden d. h. jede über die normale

Wochcnarbeitszeit hinaus geleisteten Arbeits¬

stunden, wo sie ausnahmsweise als ein nnrt-

schaftlichcs Erfordernis geleistet werden müssen,

sind mit '/sn, des Monatsgehaltes plus 25 Proz.,

Sonntagsstunden mit Vs«, dcS Monatsgehaltes

plus 50 Proz. zu vergüten. Bci kontinuierlich
arbeitenden Betrieben kann die Vergütung dcr

Ueberstunden durch eine Pauschale aus daö Ge¬

halt bei gleichzeitiger Festlegung der Höchst¬

grenze der Ueberstunden in jedem Monate erfol¬

gen. Darübcr hinaus sind Ueberstunden wie

oben besonders zu vergüten.
III. Ferien.

1. Sämtliche Angestcllten und Lchrlingc er¬

kalten nach einjähriger Tätigkeit bei ein und der¬

selben Firma sür das laufende Kalenderjahr
einen einwöchigen Urlaub, im folgenden Ka¬

lenderjahr 1',4 Wochen, vom dritten Jahr ab

jährlich 2 Wochen. Nach Sjährigcr Tätigreit er¬

höht, sich der Urlaub auf 2Vs Wochen, nach
12jähriger Tätigkeit auf 3 Wochcn.

2. Die Ferien sind unter Berücksichtigung
der Erfordernisse des Geschäftsbetriebes möglichst
in der Zcit vom 1. April bis 31. OkKbcr zu ge¬

währen.
3. Die Ferien rönnen auch aus Wunsch des

Angestellten geteilt werdcn.

4. Das Gehalt wird weiter und aus Wunsch

für die Zeit der Ferien iin voraus gezahlt.

IV. Behinderung durch Krankheit,
Kr ic gs b c sch äd i g u n g usw.

1. Das Gchalt wird dcn Angestellten wcitcr

gezahlt, wcnn sie durch einen in ihrcr Pcrson

liegenden Gruud ohnc ihr Verschulden für eine

vcrhältnisniäszig nicht erhebliche Zcit an der Ar¬

beitsleistung verhindert siud. Wird ein Ange¬

stellter durch unverschuldetes Unglück an dcr Lei¬

stung im Dienst verhindert, so behält er seinen

Anspruch auf Gehalt.
2. Den Angestellten darf ein Bctrag, der

ihnen für die Zeit der Verhinderung aus einer

Versicherung oder Kraiitcn'kasss zukommt, uicht

angerechnet wcrdcn.

3. Bei Feststellung dcS Gehaltes Kriegsbe¬
schädigter darf die Rente in Zciner Forin iii An¬

rechnung gebracht lvcrden.

V. Kündigung und Entlassung.
Die Kündigungsfrist ist die gesetzliche, min¬

destens 6 Wochen vor Quartalsschluß. Im übri¬

gen gelten bezüglich dcr Kündigungcn und Ent¬

lassungen die gesetzlichen Bestimmungen.

VI.

Allcn Angestellten in gekündigter Stcllung

ist bereits bei Ausspruch der Kündigung ein vor¬

läufiges Zeugnis übcr ihre bisherige Tätigkeit
und ihre Leistungen auszustellen.

VII. L e h r l i n gS w e s c n.

Bei dcr Einstellung von männlichen unb

weiblichen Lehrlingen musz ein schriftlicher Lchr-

vcrtrag gcschlossen werdcn,

2. Die Dauer der Lehrzeit beträgt 3 Jahrc,
3. Dic Vergütung der Lchrlinge wird auf

50 MZ, monatlich im ersten, 75 Mk. im zwcitcn
und 100 Mk. monatlich im drittcn Lchrjahrs

fcstgclcgt.
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4. Jn Betrieben, wclchc bis zu 3 kaufmäu-

Nischen Angestellten beschäftigen, darf 1 Lehrling,
iu Betrieben von 3—6 kaufmännischen Ange¬

stellten dürfen 2 Lchrlinge gehalten werden. Jn

Bctricbcn, wclchc bis zu 16 kaufmännischen An¬

gestclltcn beschäftigen, darf jährlich 1 Lehrling,
darübcr hinaus bei je weiteren 26 beschäftigten
Angcstelltcn ein weiterer kaufmännischer Lchrling
bis zur Höchstzahl von 4 kaufmännischen Lehr¬

lingen jährlich zur Einstellung gelangen.
5. Die Einstellung von Volontären ist dahin

zu beschränken, dasz bci jedem angefangenen
2« Angcstclltcn höchstens 1 Volontär eingestellt
wcrdcn darf.

VI,II. Gehälter.
1. Die Regelung der Gehälter erfolgt mit

rückwirkender Kraft ab 1. Februar 1919 auf
Gruud von Mindestgehältern gemäß folgender

Aufstellung:
Kaufmännische Angestellte,

s) Hilfskräfte söhne ordnungsmäßige Lehrzeit

während der Zeit ihrer berufsmäßigen Aus¬

bildung. Der Besuch eines Handelskurses
wird als Nusbildungszei'!! angerechnet).

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr
10« Mk. 12« Mk. 14« Mk. 16« Mk.

t>) Berufsmäßig Ausgebildete nach ordnungs¬

gemäßer Lehrzeit oder 4jähriger Berufs¬

tätigZeit. Die Zeit der theoretischen Aus¬

bildung auf eincr Handelsschule wird ange¬

rechnet. Die ordnungsmäßige Lehrzeit , be¬

trögt 3 Jahre, sofern sie nicht durch Verein¬

barungen abgekürzt wird.

Klassc 1. Technische Tätigkeit: z. B.

Stenotypistinnen, Schreibmaschinisten, Konto¬

risten mit einfachen mechanischen Arbeiten und

Werkstattschreiber, Lohnbureau-, Magazin- und

Fabrikschrciber, Negistratoren, Hilfskräfte, Tele-

phonisten.
s) Unverheiratet ohne ordentliche Lehrzeit

Alter bis: 2« 21 22 23 24 2S

20«

26

21«

27

22«

28

230

20

24« 2S0

3« Jahre

26« 27« 28« 29« 30« Mk.

d) Angestellte mit ordnungsgemäßer Lehrzeit

sowie Verheiratete
Alter bis: 2« 21 22 23 24 25

20«

320

220

27

240

28

260

29

23« 300

3« Jahre

34« 36« 38« 400 Mk.

Klasse 2. Selbständige Tätigkeit:

z. B. Korrespondenten, geschicktere Kontoristen,

Negistratoren, Buchhalter, die einfachere Ueber-

tragungcn machcn, Lohnbuchhalter, Versand- und

Rcchnungsbeamte
Alter bis: 20 21 22 23 24 25

2Z5

26

24S

27

265

28

285

29

305

30

325

Zahre

345 365 385 405 425 Mk.

Klasse 3. Verantwortliche Tätig¬
keit: z. B. Fremdsprachliche Korrespoirdenten,
verantwortlichere Buchhalter, selbständige Korre¬

spondenten, selbständige Versandleiter, selbstän¬
dige Kontoristen, Auszenbeamte, kaufmännische
Kalkulatoren, Lagervorsteher.

Alier bis: 24 25

'

26 27 28

35«

29

37«

3»

390

über

41« 43«

3« Jahre

45« 47« 490 Mk.

Klasse 4. Angestellte mit leitender

Verantwortlicher Tätigkeit bis

25 Jahre 5g Mk,, stcigend nach jedem weiteren

vollendeten TÄtigtcitsjahr um 25 Mt. pro Monat

bis 65« Mk.

lHier folgen die Gehaltssätze für tech¬
nische Angestellte.)

3. Allgemeine Zulage.
Angestellte, deren Gesamteinkommen im

Jnhre 1918 (ausschließlich etwaiger einmaliger
Sondcrbeihilfen) 6000 Mk. nicht überschritten hat,
erhalten, soweit sic weder durch dicsen Vertrag
noch im übrigen einc mindestens 10prozcntige
Erhöhung ihrer Bezüge vom 1. Juli 1918 er¬

halten haben, einen Aufschlag in der Höhe, daß
ihre Gcsamtbezüge vom 1. 7. 1918 sich mindestens
um 10 Prozent verbessern.

2. Die vorstehenden Gehaltssätze stcllcn dns

Mindcstmonntscinkonlmcn dar. Als Monatsein¬

kommen gilt dcr zwölfte Teil des Jahreseinkom¬
mens, der sich aus Gchalt und sonstigen Be¬

zügen (wie Teuerungszulagen, Wohnungsent¬
schädigungen, Gratifikationen), die nicht vom

Reingewinn der Produktion oder dem Umsatz ab¬

hängig find, zusammensetzt. Freie Wohnung
und Naturalvcrgütungcn sind ihrem Werte ent¬

sprechend anzurechnen. Beköstigung und Zu¬

schüsse zur Beköstigung können im Einverständnis
mit dcn Angestelltcnausschüssen angerechnet
werden.

3. Die Einreihung der einzelnen Angestellten
in die jeweilig für sie in Frage kommende

Mindestgehaltsklasse darf in jedem Fall nur nach

Anhörung des Angestelltenausschusses bzw. der

Vertrauensperson crsolgen. Wird zwischen bei¬

den eiue Einigung nicht erzielt, so ist für eine

Entscheidung die Tarifkommission zuständig.

4. Wo die bisherigcn regelmäßigen Bezüge

höhere waren, darf durch diese Regelung keine

Kürzung eintreten. Auch die allgemeinen Ver-

tragsvcrhältnisse sollen, soweit sie bisher günsti¬

ger waren, durch diesen Tarif nicht verschlechtert
werden.

I,X.
1. Für alle Verhältnisse, deren Regelung von

der Dienstzeit abhängig gemacht ift, gilt die

Kriegsdieustzcit als Beschäftigungszeit, wenn der

Angestellte zu der Firma zurückkehrt, bei der er

vor der Einberufung beschäftigt war.

2. Meinungsverschiedenheiten aus diesem

Vertrage werden vor einer Tarifkommission aus-

getragcn, welche aus je drei Vertretern der Ar¬

beitgeber und Angestellten gebildet wird.

3. Dcr Vertrag soll bis zum 30. November

1919 gelten und läuft ohne weiteres fort, wenn

er nicht mindestens 1 Monat vor diesein Termin

gekündigt wird, und zwar immer auf ein weiteres

Vierteljahr.

ilnierbringung erwerbsloser

Angestellten in Hamburg.
Kollege Ehrenteit hatte als Mitglied

'der hamburgischen Bürgerschaft einen Antrag

gestellt, einen Ausschuß zur Prüfung der

Frage einzusetzen, ob durch eine Verminde¬

rung der Arbeitszeit und durch die Beseiti¬

gung der Uckerstunden ibei den hamburgischen
Verwaltungsbehöriden sowie durch die Ein¬

führung des Schichtwechsels die Unterbrin¬

gung erwerbsloser kaufmännischer und tech¬

nischer Angestellten erhöhrt werden kann.

Dieser Antrag stand am 7. Mai zur

Verhandlung. Wir geben nachsteht, nd die

Ausführungen desKollegen Ehrenteit wieder,

weil sie von allgemeinem Interesse sind:

Meine Damen und Herren! Seit seinem

Bestehen arbeitet das Demobilmachungsamt
darauf hin, durch eine Einschränkung der

Arbeitszeit die Zahl der erwerbslosen Hand¬

lungsgehilfen zu vermindern.

Während in einer ganzen Reihe von

Privatbetrieben die diesbezüglichen Be¬

mühungen des Dcmobilinachungsamtes von

Erfolg lgekrönr sind, scheinen die Staatsbe¬

triebe auf die Verfügungen des Demobil¬

machungsamtes keine Rücksicht zu nehmen.
Denn nach fast jeder Verfügung öes Demobil-

machungAamtes erfolgt vom Senat eine be¬

sondere Verfügung, die die soziale Durch¬

führung der Verfügungen des Demobil-

nrachungsnmtes abschwächen.
Die Folge ist, dafz täglich noch Arbeits¬

kräfte aus den Bureaus der Behörden ent¬

lassen werden und die Zahl der erwerbslosen

Kopfarbeiter vermehrt wird.

Iir den bekannten Verfügungen des De¬

mobilmachungsamtes steht, dasz Entlassungen

erst vorgenommen wenden dürfen,'wenn die

wöchentliche Arbeitszeit entsprechend gekürzt
ist. Jn 'den Staatsbetrieben werden aber

immer noch 43 Stunden wöchentlich gear¬

beitet nnd miszerdem unglaublich viele Ueber¬

stunden geschunden. — Also findet die Ein¬

schränkung der Arbeitszeit nur auf alle Pri¬
vatbetriebe Anwendung, nur nicht auf die

Staatsbetriebe. Letzteres besagt auch deut¬

lich eine diesbezügliche Senatsverfügung.
Es besteht doch wohl seitens der Vcr-

ftigungserlasser die Ansicht, daß diese Ver¬

fügungen auf alle, einschließlich der Staats¬

betriebe Anwendung ftnden sollen. Sie ließen
sich anch in allen Staatsbetrieben mit etwas

gutem Willen durchführen.

Auch für die bei den Behörden beschäf¬
tigten Beamten und Angestellten würde eine

Verkürzung der Arbeitszeit bei der jetzigen
schlechten Ernährung gesundheitlich von

großem Nutzen fein.

Durch die Einschränkung der Arbeitszeit
würden auch dem Senat keine Mehrausgaben
erwachsen; denn der Senat ist in beiden

Fällen der Geldgeber. Die Beamten und die

Angestellten bekommen vom Senat bezahlt
und auch Äie Erwerbslosen. Das überzahlte
Gchalt an Beamten und Angestellten ließe
fich ja nach den Verfügungen recht gut vom

Kontlo Arbeitslosenunterstützung auf das

Lohn- und Gehaltskonto der Beamten und

Angestellten überweisen.
Die vielen kaufmännischen und techni¬

schen Angestellten würden froh sein, sich nicht
mehr dos Geld fürs Nichtstun abholen zu

müssen.
Wie notwendig es ist, daß sich die Gesetz¬

gebung einmal mit der Unterbringung der

erwerbslosen kaufmännischen und technischen
Angestellten beschäftigt, mögen ganz wenige

Zahlen beweisen:
Es waren an 'erwerbslosen Angestellten

beidevlei Geschlechts vorhanden:
am 1«. Jan. 1919 9297. offene Stelleu dagegen 105

.
17. ..

1919 103, S. ., „ ..
125

.,
24, ..

1919 12436. „ „ „
117

31, 1919 12586, 118

Im Febnicirmonat waren durchschnitt¬
lich 16 000 erlverbslose bezugsberechtigite An¬

gestellte in den Listen des Arbeitsamtes ver¬

zeichnet, während dieser ungeheuren Zahl
nur durchschnittlich 150 offene Stellen gegen¬

überstanden.
Im März und April betrug die Zahl der

erwerbslosen bezugsberechtigten Angestellten
18 000, denen durchschnittlich 200 offene Stel¬

len gegenüberstanden.
Das sind Zahlen, die auch der Gesetz¬

gebung zu denken geben sollten, zumal die

Zahl der erwerbslosen kaufmännischen und

technischen Angestelltjen nicht abgenommen,

sondern sich in der Zeit vom Januar bis

März verdoppelt hat. — Es ist durchaus not¬

wendig, dntz man sich neben anderen Fragen

nnch einmal mit der Frage beschäftigt, unö

zwar eingehend und schleunigst, lvie es mög¬

lich 'tst, öer unter den Angestellten herrschenden
Erwerbslosigkeit nach bester Möglichkeit zu

steuern. Es genügt durchaus nicht, die er¬

werbslosen Angestcllten darauf zu verweisen,

dntz sie ja Erwerbslos'euun'tcrstützung be¬

ziehen und damit einer unmittelbaren finan¬

ziellen Notlage nicht preisgegeben sind. Die

Not deu Erwerbslosen spiegelt sich eben nicht

nur in der finanziellen, sondern auch in der

moralischen Frage wieder. Damit ist die

Frage der Erwerbslosenfürsorge noch lange

nicht gelöst, datz man dcn Erwerbslosen eine

Arbeitslosenunterstütztiirg, gewährt. Die Ge¬

setzgebung hat auch die Verpflichtung, dnfür

zu sorgen, daß den erwerbslosen Kopfarbei¬
tern wenigstens die Aussicht geboten wird,

nicht auf Kosten des Stvntes, sondcrn auf

Kosten ihrer Arbeitskraft sich selbst und ihre

Fnsnilie zu ernähren. Die Möglichkeit ist ge-
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geben, wenn ber Wille vorhanden ist. —

Ganz abgesehen davon, daß durch eine Ver»

kürzung der Arbeitszeit bei den Behörden
die Möglichkeit gegeben wäre, die kaufmänni-
schen und technischen Angestellten als Hilfs¬
arbeiter bei den Behörden gegen eine ent-

sprechende Bezahlung anzubringen, liegen auf
der anderen Seite die Dinge auch so, dafz bei

den verschiedensten Behörden nach uns ge»

gobenen durchaus glaubwürdigen Darstelln«»
gen Ueberstunden von den Staatsangestellten
verlangst werden, die angesichts der heutigen
Zeitverhältnisse nicht nur unberechtigt, son»
dern auch unklug sind.

Ich habe Gelegenheit genommen, mit

den Vertretern der verschiedensten Behörden
Fühlung zu nehmen und habe feststellen kön¬

nen, dafz wohl bei eiMelnen Behörden, die

durch die wirtschaftlichen Verhältnisse in ihrer
Tätigkeit lahmgelegt sind, eine Verminderung
der Arbeitszeit aus staatlichen und finan»
ziellen Rücksichten nicht durchführbar ist. Da-

gegen ist bei der übergroßen Mehrzahl der

Behörden nicht nur eine Einschränkung der

Arbeitszeit möglich, sondern auch die Besei-
tigung der Ueberstundenwirtschaft bei diesen
Behörden. — So, ist beim hiesigen Haupt-
meldungsamt nach'Angaben der dort Beschäf¬
tigten die Möglichkeit gegeben, 40 bis 50 Per-
sonen aushilfsweise zu beschäftigen, wenn alle

vorhandenen Rückstände in Bälde aufgeholt
wenden sollen. — Bei anderen Behörden liegen
die Verhültnisie ähnlich.

Es wird ja- unsere Sache sein, dem zu

wählenden Ausschuß das erforderliche Ma-

terial zu Mcherbreiten.

Und noch eins. Es besteht eine Werfü-

gung, nach* welcher wirtschaftlich sichergestellte
Personen zugunsten der, Erwerbslosen und

besonders der Kriegsteilnehmer zu entlassen
sind. Solche wirtschaftlich sichergestellte Per»
sonen sind bei einer ganzen Reihe von Be-

Horden noch anzutreffen. Es wäre Aufgabe
des zu wählenden Ausschusses, auch hier für
die nötige Durchführung der betreffenden
Verordnung Sorge zu tragen.

Meine Damen und Herren! Die Deutsch-
nationale Volkspartei hat anläßlich der Biir»

gerischaftswahlen ein Flugblatt herausge¬
geben, in welchem sie sich gegen die Gewäh¬

rung der Erwerbslosenunterstütznng mit der

Begründung wendet: „Wer nicht arbeiten will,
der soll auch nicht essen!" Die erwerbslosen
kaufmännischen imd technischen Angestellten
wollen arbeiten, man soll ihnen nur die Mög¬
lichkeit dazu geben.

Alle politischen Parteien haben anläßlich
der Büvgerschaftswahlen den Angestellten
Versprechungen gemacht, für sie einzutreten,
um ihre wirtschaftliche Lage auf ein höheres
Niveau zu bringen. — Hier ist die Möglich¬
keit gegeben, zu beWeifen, daß es den Par¬
teien wirklich emst ist nrit ihren Ver»

sprechungen.
Wir bitten dringend, nicht nrrr mit Rück»

sicht auf die Stimmung der erwerbslosen
kaufmännischen und technischen Airgestellten,
sondern auch mit Rücksicht ans die wirkliche
Notlage derselben den vorliegenden Antrag
möglichst einstimmig anzunehmen.

Der fofont einzusetzende Ausschuß von

10 Personen möge gründliche aber schleunige
Arbeit leisten, damit denen, die von einer

diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmung evtl.

betroffen werden, die Segnungen eines

solchen Gesches bald zuteil werden."

Dem Antrage wurde einstimmig zuge¬

stimmt und trat der betreffende Ausschuß so¬
fort in Wirksamkeit!.

Die

„kaufmännischen Gewerkschaften"
Da der Deutschnationale Handlungsgehil¬

fenverband und andere jetzt den Kollegen vor¬

reden wollen, sie seien „Gewerkschaften" und

wendeten zur Durchführung der Angestellten¬
forderungen den Streik an, so wollen wir doch
wieder einmal den wahren Charakter dieser
Verbände kennzeichnen.

Am 20. August 1917 fand eine Konferenz
von Verbandsvertretern wegen der Stellenver¬

mittlungsfrage statt. Anwesend waren u. a.

Herr Eisn er vom Verein junger Kaufleute
in Bcrlin, Herr Schneider vom Verband

deutscher Handlungsgehilfen, Herr War-

ming vom Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfenverband, Herr Meyer vom Kauf¬

männischen Verein von 1858 usw. Vom Zen¬
tralverband der Handlungsgehilfen nahm Kol¬

lege Lange, von der Allgemeinen Vereini¬

gung deutscher Buchhandlungsgehilsen Herr
Dr. Pfirrmann teil.

Kollege Lange und Dr. Pfirrmann
führten dort aus, eine Verbesserung der Le¬

benslage unserer Berussgenossen sei nur durch

gewerkschaftlichen Kampf zu erreichen. Darauf
antwortete Herr Schneider für sich und zu-

gleich namens der ihm Verbündeten Herren
Eisncr, Warming und Meyer:

„Nun Pflegt man zu sagen, daß sich solche
Tarife am besten durch Lohnkärnpse auswirken

lassen. Man sieht dabei immer nur die Tarife,
wie sie gegenwärtig sind, man berücksichtigt aber

nicht, wie fie entstanden. Die Tarise sind ent¬

standen über den Streik, sie sind der Abschluß
wirtschaftlicher Kämpse. Da trennt uns

aber ein grundsätzlicher Unter¬

schied von Herrn Lange sowohl
wie von Herrn Dr. Pfirrmann. Die

beiden Herren stehen grundsätzlich auf dem

Standpunkte, daß die Angestellten ihre Lohn¬

forderung wie die Arbeiter vertreten, und dasz

sie ihre Macht durch Streiks zur Anwendung
bringen sollcn. Wir sagen dagegen, wir er¬

reichen mehr auf dem Wege der Verständigung,
und diese Auffassung wird von der grohen Mehr¬

heit der Angestellten geteilt. Es ist ganz richtig,
was Herr Lange angedeutet hat, daß eine Ver¬

schiebung insofern stattgefunden hat, als die Zahl
der Jndustrieangestellten in gang erheblichem

Maße gewachsen ist, aber es bleibt andererseits

doch die Tatsache bestehen, daß nahezu SO Pro¬

zent der Angestellten in kleineren Betrieben tätig

sind, und daß diesen daher das Mittel des Streiks

oder der gewerkschaftlichen Beeinflussung nicht zur

Verfügung steht. Bei den Angestellten bestehen

insbesondere längere Kündigungsfristen, und das

ist ja hauptsächlich der Unterschied zwischen dem

Bcschäftigungsverhaltnis des Arbeiters und den

Verhaltnissen des kcruftnännischen Angestellten.
Die kaufmännischen Angestellten streben danach,

sich durch lange Kündigungsfristen eine feste und

langjährige Anstellungsdauer zu sichern, während
bei der Arbeiterschaft das umgekehrte Bestreben

vorhanden ist, nämlich durch möglichst kurze Kün¬

digungsfristen jederzeit in der Lage zu fein, das

Arbeiisverhältnis zu lösen. Solltcn wir nun

genau so Versahren wie die Arbeiter und nur

möglichst kurze Kündigungssristen eingehen, damit

wir jederzeit wirksam in den Streik eintreten

können? Unter den gegenwärtigen

Verhältnissen ist Streik nicht mög¬

lich, er wäre nur durchftihrbar auf dem Wege

des Vertragsbruches. Ich glaube, kein Sozial-

politircr wird empfehlen können, daß das Ar¬

beitsverhältnis unter Verletzung der Grund¬

lagen, auf denen fich das Anstellungsverhältnis

aufbaut, nämlich der Treue zum Vcrtrag, ein¬

seitig zu lösen."

Wenn jetzt in Lübeck oder sonstwo

deutschnationale Handlungsgehilfen gelegentlich

mitstreiken, so ist das eben auf die Aufklä¬

rungsarbeit des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen zurückzuführen.

Der Verein junger Kaufleute
in Berlin Hit sich, entsprechend den Ausfüh¬

rungen des Herrn Schneider, inzwischen prak¬

tisch als Streikbrechcrorganisation betätigt:
denn er erließ Ende April in den Bcrlincr

Tageszeitungen folgende Anzeige:
Bankbeamte, die nicht streiken

wollen, treten dcm alten angesehenen Verein

junger Kaufleute von Berlin bei, in dessen Ver¬

waltung seit Jahrzehnten Bankbeamte in her¬

vorragendem Maße leitend mitwirken. Für 5 Mk.

vierteljährlichen Beitrag bietet der Verein völlig

frei: Arzt, Heilmittel, Stcllenlosengeld-Vcrsichc-
rung, Stellenvermittlung, Nechtsrat, Lesezimmer,

Bibliothek (10 000 Bünde), Vorträge crstcr Ge¬

lehrter und Künstler, zinsfreie Darlehen, Unter-

stützung bei Not, Krankheit, Invalidität und Tod.

notfalls dauernde Witwenuntersttttzung, Waisen¬

hilfe, Vergünstigungen bci Spezial- und Zahn¬

ärzten, Optikern, Masseuren, Badeanstalten,

Theatern und Sehenswürdigkeiten. Gegen Sou-

derbeitrag: Merkurkrankentasse (Ersatzkasse) sür

Prinzipale, Angestellte und Familien, Zuschuß-

kasse für Fnmilienmitglieder, Unterrichtskurse in

Sprachen, Buchführung, Stenographie. Pflege

edler Geselligkeit. Geschäftsstelle Berlin, Beuth-

straszc 2«.

Tarifbewegung in Bielefeld.
Die durch die Revolution in dcn Köpfen

der Angestellten verursachte Klärung trat wie

in allen Orten der deutschen Republik auch

in Bielefeld zutage. Zuerst machte sich dicse

unter den Kaufhausangestellten be¬

merkbar. Die Angestellten der größeren Häu¬

ser beauftragten den Zentralverband, Forde¬

rungen auf Entschuldungsbeihilfen zu stellen.
Die Arbeitgeber Ivandten sich in ihrer Not an

den Gewerkschaftsbünd kauftnännischer Ange-

stelltenverbände, dieser reichte darauf wesentlich

niedrigere Forderungen ein als wie unser Vcr-

band, stellte aber gleichzeitig Gehaltsfordcrun-

gen auf für den gesamten Kleinhan¬
del. Die Situation lag für uns so: wir hätten

durch ein gesondertes Vorgehen zwar für einen

Teil der Hänser mehr erreichen, aber dabei

nicht verhindern können, daß für die Mehrzahl
der Betriebe auf Grundlage der niedrigen For¬

derungen des Gewerkschaftsbundes Tarifver¬

träge zustande gekommen wären. Darum ent¬

schlossen wir uns, uns an dcn gemeinsamen
Verhandlungen unter Hinzuziehung des Ge-

werkschaftsbnndcs zu beteiligen. Es gelang
uns auch, in fast allen Punkten wesentlich mehr

zu erreichen, als der Gcwcrkschastsbund vorge¬

schlagen hatte. Es kam schließlich zu einem

Tarifvertrag, laufend vom 1. März bis 31. De¬

zeinber 1919, der unter diesen Umständen na¬

türlich eine Erfüllung der Wünsche der Ange-

stellten nicht restlos bringen konnte, aber doch

für die große Mehrzahl der Beteiligten wesent-

liche Verbesserungen bot. Um den Gewerk¬

schaftsbünd zu charakterisieren, wollen wir nur

eine Tatsache festnageln: Zu den Verhandlun¬

gen mit der „Bielefelder Kaufmannschaft" ent¬

sandte er seinen Vorsitzenden, einen Proku¬

risten Kohlhepp. Dieser selbe Proku-

rist Kohlhepp begegnete uns nach
wenigen Tagen wieder, diesmal

aber nicht als Angestelltenver»
treter, sondern als Vertreter

der Unternehmer des graphischen
Gewerbes! „Zwei Seelen schlummern in

seiner Brust!" könnte man geneigt sein zu'

glailben. Das wäre ein Trugschluß. Die

Interessen der Angestellten hat Herr Kohlhepp
noch nic vertreten: rücksichtslos, brutal und

ohne jedes soziale Verständnis aber vertrat er

die einseitigsten Arbeitgeberinteressen. Her¬
vorgehoben zu werden verdient noch: Die Ar¬

beitgeber hatten in der Frage des 6-Uhr°Laden-

schlusscs uns schon gewisse Zugeständnisse ge¬

macht. Es kam ihnen aber während der Ver»

Handlimgen die Ncgicriingsvcrordniing vom
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18. März 1919 als Reiter, die den 7°Uhr-
Ladenschluß vorsieht. Es war nns daher nnr

mit größter Mühe möglich, den 6^-Uhr-
Ladcnschiuß zur Durchführung zu bringen.

Die Industrieangcste11ten,
durch ihre Organisation in dcn frcicn Angc-
stelltenverbänden zu einem Machtfaktor gewor¬

den, verlangten gleichfalls einc sofortige Ver¬

besserung ihrer geradezu kläglichen sozialen
Loge. Jn Bielefeld hatten sich die Verbände

der Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenver-
bä'ndc (Afa) schon sehr lange zu einem gemein¬
samen Arbeiten zusammengefunden. Mit

ihnen hatten sich noch zwei andere Vcrbändc

örtlicher Bedeutung zusammengeschlossen, so
daß ihr Kartell in Bielefeld unter deni Namen

„Vereinigung der Privatangestelltenverbände
Bielefelds" segelt. Die „Vereinigung" wurde

von den Angestellten in einer Massenversamm¬
lung beauftragt, an die einzelnen Arbeitgeber¬
verbände mit der Forderung auf sofortige
Zahlung von Anschaffungssummen heranzn-
treten. Aus wohlerwogenen Gründcn be¬

schränkten sich die Angestellten vorerst nur auf
diese eine Forderung. Aber auch hier „arbei¬
tete" der Gewerkschaftsbund, der bisher nie

etwas für die Angestellten getan hatte. Scine

Arbeit war die Absendung einer in einein ge¬

heimen Konventitel beschlossenen Schrift, in

welcher er um Entschuldungssummen bat, d i e

weit hinter unseren Forderun¬
gen zurückstanden, gleichzeitig sprach
er die Bitte um Bewilligung voii Gehaltssätzen
aus. Die aufgestellten Gehaltssätze waren

aber so niedrig, daß die Vereinigung zu einer

Gegenaktion gezwungen wurde. Jn einer wei¬

teren Versammlung ließen wir uns von den

Angl stellten Vollmacht zur Einreichung von

Tarifverträgen geben. Jn dieser Versamm¬
lung bettelte der Gewerkschaftsbund um gut
Wetter. Schließlich gab er die Erklärung ab,
daß er seine eingereichten Forderungen zurück¬
ziehe und endlich versicherte er, daß er bei

einer Ablehnung unserer Forderungen mit

uns streiken wolle. Die Angestellten ließen
stch nach diesen Erklärungen von dem Gedan¬
ken leiten, daß durch ein gemeinsames Arbeiten
von Vereinigung und Gewerkschaftsbund die

Machtstellung der Angestellten gestärkt würde.
Der Gewerkschaftsbünd erhielt die Erlaubnis,
die eingereichten Forderungen mit zu unter¬

zeichnen. Damit stand der Name des Gewerk¬

schastsbundes zum erstenmal unter einem ver¬

nünftig ausgearbeiteten Tarifvorschlag. Bci
den Verhandlungen zeigte sich selbstverständ¬
lich, daß die alten Gewsrkschzstspraktiker mit

ihrer Beurteilung des Gewerkschaftsbundes
durchaus recht hatten. Warin und kalt zusam-
nicnaemengt, muß inimer lau ergeben.

Hinzu kam folgendes: Durch die — Zagen
wir beschönigend — Ahnungslosigkcit des Ge¬

werkschastsbundes, waren wir, wie erwähnt,
iiczwungen wordcn, gleichzeitig Forderungen
auf Entschuldungssummen und ans tarifliche
Regelung der Gehälter aufzustellen, also in

zwei Richtungen Forderungen zu erheben. Es
war für uns voil vornherein klar, daß die eine

Forderung untcr der anderen leiden mußte.
Und so mußten wir, um in der Gehaltsftage
Wesentliches zu erreichen, in der Frage dcr
Enlschuldungssummen Zugeständnisse machen.
Es kam schließlich zu Tarifvereinbarungen in
der Metallindustrie. Für die kaufmännischen
Angestelltcn wurden solgende Mindestsätze er¬

reicht:

Für die männlichen und weiblichen Lehr¬
linge.

Gruppe ^, Gortbildungsschulpflichtige).
Ini 1. Jahre 37,50 Mark

Nach der Lehre:
münniich weiblich

Im 1. Jahre . . 140,—M. ISO,—Mk.
„2. „ . . . IS«,- „

140-
„

«. - . . 175,— „
150-

„

Gruppe L (Fortbildungsschulfreie).
Im 1. Jahre 45,— Mark

„2. „ ...... 75.- .,

„
S.

„ 112.5« „

Nach der Lehre:
nmimlich wciöiich

Im 1. Jahre . ISO,—Mk. 14«.—Mk.
«2 175- „ 150,- „

Nach Ueberschreiten des 2«. Lebensjahres.
männlich weiblich

Im Alterv. 20n. 21 Jahrcn 190,-Mk. 160—Mk,

„ „ 22u.23
„ 220.- „ 180,- «

„ „
24 b. 2S

„ 250,- „ 2««.- „

„ „
27

„
29

„
27S-

„ 220,- „

., „mehra.29„ 300,— „

Für Lohn sch reiber, Werkstatt¬
schreiber, Registraturgehilfen und

ähnliche Angestellte können die Sätze um
1«—25 Prozent ermäßigt und in Wochenlohn
umgerechnet werden.

Angestellte in gehobener Stellung erhalten
33ZH Prozent Zuschlag.

Zu den Sätzen treten Teuerungszulagen von

2« Proz. bis zu einem Monatsgehair von 2S0M!.,
über 25« bis 500 Mk. 15 Proz,, mindestens aber
50 Mk. monatlich.

Ferien wcrden gewährt im 1. Jahre 6, im

zweiten 12 Arbeitstage, bei Angeftellten über
30 Jahre bis zu 18 Arbeitstagen.

Die bei Kriegsbeginn gekürzten Gehaltsteile
werden zurückgezahlt.

Der Tarif trifft noch weiter Festlegungen
für die technischen Angestellten, Werknieister
und so weiter.

Aehnliche Tarife gelangten zum Abschluß
für die Textilindustrie, Wäscheindustrie, das

graphische Gewerbe. Für die übrigen Branchen
schweben noch Verhandlungen. Die bereits ab¬

geschlossenen Tarifverträge, sowie die noch ab¬

zuschließenden traten sämtlich niit Wirksamkeit
vom 1. März 1919 in Kraft. Bezüglich der

Arbeitszeit war es nicht möglich, eine Wochen-
arbcitszeit unter 48 Stunden festzulegen, weil
die Regierung durch ihre Verordnung den

Widerstand der Unternehmer gegen die Ange¬
stellten gestärkt hatte.

Die Angestellten der Banmale-

rialienhandlnngen ließen sich nicht
auf die Hinzuziehung des Gewerkschastsbundes
ein. Dort war es uns möglich, einen ähnlichen
Tarifvertrag wie in der Metallindustrie abzu¬
schließen, Anschaffungssilmmen gelangten aber

in folgender Höhe unverkürzt zur Auszahlung.
Für Angestellte im Alter von 15 Jahren 75

Mark, steigend um 59 Mk. für jedes weitere

Lebensjahr bis zii 325 Mk. im 2«. Jahre;
21 Jahre alte Angestellte erhalten 400 Mk.,
über 21 Jahre 50« Mk., Verheiratete 650 Mk.
und für jedes Kind 75 Mk.

Für die einsichtigen Angestellten ist es

klar, daß ohne die starke gewerkschaftliche
Macht, die sie sich in den freien Angestelltenver¬
bänden geschaffen haben, es nie zum Abschluß
von Tarifverträgen gekommen wäre. Die in

der „Vereinigung" zusammengeschlossenen
Verbände haben daher auch bereits über dop¬
pelt soviel Mitglieder in Bielefeld, wie der Gö-

werkschaftsbund. Das Unternehmertum weiß
aber, daß es noch immer in dem Gewerkschafts¬
bund Helfer finden wird. Anders ist die Tat-

Zache, daß ein großer Teil der Unternehmer
versucht, sich über die abgeschlossenen Verträge
in dreister Weise hinwegzusetzen, nicht erklär¬

lich. Um alle Widerstände zu brechen und um

vor allen Dingen bei den nächsten Kämpfen
um die Tarifrevision einen einheitlichen
Willen zur Durchführung zu bringen, wird
überall die Notwendigkeit erkannt, fich auf ge¬

werkschaftlicher Grundlage zusammenzu¬
schließen. Es muß und es wird darauf hin¬

gearbeitet, daß bei den kommenden Verhand¬
lungen unsere Verhanidlungskommissiouen
nicht mehr in die schwierige Lage kommen, die

Forderungen der Angestellten gegen die Unter¬

nehmer vertreteii zu müssen und gleichzeitig
durch die gewerkschaftliche Unfähigkeit des

„Gewerkschastsbundes" gehindert zu werden.

Erst wenn der letzte Bielefelder Angestellte ge¬

werkschaftlich organisiert ist, wird sich eine ziel¬
klare Vertretung der Angestelltenintcressen
verwirklichen lassen. H. M.

Baöen-Äaden.
Die Angestellten der Firma GeschW.

Knopf (Jnh. R. Lipsky), Warenhaus in Ba¬

den-Baden, wendeten sich an unsere Orts¬

gruppe in Karlsruhe zwecks Herbeiführung
einer Gehaltsaufbesserung. Gaubeamter Kol¬

lege Schneider übernahm die Verhandlungen
init der Firma, die jetzt noch Monatsgehälter
von 80 und 90 Mk. zahlte, wo sogar eine Di-
rectrice das fürstliche Gehalt von 125 Mk. be¬

zog. Während der Verhandlungen suchte der

Inhaber die Angestellten durch kleine Gehalts¬
zulagen zu beschwichtigen, doch lehnten diese es

ab mit dem Hinweis, daß sie unserm Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen die Regelung
überlassen.

Nach verschiedenen Verhandlungen wur¬

den Gehaltserhöhungen von 100, 70 und 50

Prozent erreicht, ebenso die Zahlung eines Mo¬

natsgehaltes einmalige Entschuldungsbei¬
hilfe. Die bisher bestandenen 3 bis 4 Urlaubs¬

tage wurdcn in 14 Tage bis 3 Wochen fest¬
gelegt, ebenso wurde vom Inhaber die Zusage
erwirkt, für eiiie anständigere Behandlung des

Personals durch den Geschäftsführer zu sorgen,
da die Angestellten mit diesein Herrn sonst
nicht länger zusammenarbeiten würden. Jn
gleicher Wcise konnte die von den Baden-Ba¬

dener Detaillisten gewollt« Verlängerung der

Arbeitszeiten bis 7 Uhr abends durch geschlosse¬
nes Vorgehen abgewendet werden.

Infolge dieser günstigen Lohnbewegung
gelang es uns in Baden-Baden eine Orts¬

gruppe ins Leben zu rufen, die fich heute be¬

reits auf etwa 80 Mitglieder erweitert hat.
Auch an diesem Platze werden wir weiterhin
praktische Arbeit leisten.

München.
Die Weigerung der Firma Knagge

u. Peitz, mit den Angestellten über die von

diesen erhobenen Forderungen (einmalige
Wirtschaftsbeihilfe für Verheiratete in Höhe
von 750 Mk., für Ledige beider Geschlechter
500 Mk.) zii verhandeln, führte am 4. April
zum Streik dieser Angestcllten, der am

8. April durch Vermittlung des Zentralver¬
bandes der Handlungsgehilfcii nach Animhme
der gestellten Forderungen erfolgreich be¬

endigt wnrde.

Neben der Geschlossenheit der Angestell¬
ten der genannten Firnia ist der Erfolg der

solidarischen Haltung der Arbeiterschaft des

Geschäfts zuzuschreiben, die gleichzeitig niit

den Angestellten in den Sympathiestreik trat.

Die gleiche solidarische Haltung der Ar-,

beiter führte auch bei dem schon ftüher «us-

gobrochenen Streik der Angestellten dcr

Is aria ° ZühIerwer, kezn einein vollen

Erfolg.
Jn beiden Fällen traten Angestellte und

Arbeiter gleichzeitig in den Streik, um den er¬

hobenen Forderungen den gebührenden Nach¬
druck zu verleihen, und der Erfolg mag allen

Kollegen und Kolleginnen die unbedingte
NotweMgkeit der gewerkschaftlichen Organi¬
sation einerseits und des Solidaritätsgesühls
mit allen übrigen Arbeitnehmern mrderer»

scits im eigenen Interesse als unumgängliche
Notwendigkeit erkennen lassen.
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Im Februar dieses Jahrcs hatte der

Zentralverband der Handlungsgehilfen die

Angestellten aller Werke eingeladen, um übcr

die Neuregelung der Gehälter eine Aus¬

sprache herbeizuführen. Nach eingehender
Aussprache wurden die nachfolgenden Grund-

güge zur Festlegung einer Gehalts- und Ar¬

beitsordnung beschlossen und dem Unter-

nchmerverband unterbreitet:

Alle weiblichen Angestellten, wic

Lageristinnen, Kontoristinnen, Stenotypistinnen
unb sonstige Angestellte, die der Angestellten«
Versicherung unterliegen, sind nach folgender
Aufstellung zu entlohnen: Lernende: im

1. Jahr von 14 bis IS Fahren 60 Mk., über IS

bis 18 Jahre SS MZ., im 2. Jahr 14 bis IS Jahre
7S M!., über IS bis 18 Jahre 9« MZ.. im erstcn
Jahre nach lbccndeter Lehrzeit mindestens 150

Mark, im zweiten Jahr nach beendeter Lehrzeit
nrindestens 175 Mk., im dritten Jahr nach been¬

deter Lehrzeit mindestens 26« Mk.

Gehaltserhöhungen auf die bis¬

herigen Gehälter: von ISO—17S Mk. S« Proz.,
von 176—200 MZ. 45 Proz^ bon 201—2W Mk.

4« Proz., von 226—SS« MZ. 33 Proz., von 2S1 bis

S7S MZ. SO Proz., von 276—300 Mk. 25 Proz.,
über 300 MZ. 2« Proz.

Männliche Angestellte: Lehr¬
linge: 1. Jahr 6S MZ., 2. Jahr 9« MZ., 3. Jahr
126 Mk.

Grundgehälter nach beendeter

Lehrzeit 200 MZ., im 2. Jahre nach be¬

endeter Lehrzeit 23« MZ., im 3. Jahre nach be-

endeter Lehrzeit 27S Mir., im 4. Jahre nach be¬

endeter Lehrzeit 300 MZ, Im Alter von 21 bis

2S Fahren 301—37S MZ., im Alter von über 25

bis 3« Jahren 37S—4S« Mk. Verheiratete

SO MZ. mehr ^

Alle übrigen Gehälter, soweit die Mindcst-
aehaltssätze noch nicht erreicht oder bereits schon
überschritten, erhalten einen Ausschlag: bis

3000 MZ. S« Proz., von 3001 bis 3500 Mk,

4S Proz., von 3SO1 bis 4000 MZ. 4« Proz., von

4001 bis 4S00 Mk. 3S Proz^ von 4501 bis S00«

Mark 3« Proz., über S00« MZ. 25 Proz. Ent¬

schuldungssummen - sind an alle Angestellte wie

folgt zu zahlen: Lcdige 500 MZ., Verheiratete
1200 MZ,

Ueber stu nd end czahln n g: Ueber¬

stunden werden mit 50 Proz. Ausschlag bezahlt.
Bei Berechnung wird, das Monatsgehalt in

Stundenlöhne umgerechnet.
Arbeitszeit: Jn den Kontoren beträgt

die Arbeitszeit 7 Stunden, in den anderen Ab¬

teilungen nicht länger als 8 Stunden. An den

Sonnabenden und den Tagen vor den Festtagen
kommt nur eine Arbeitszeit von 6 Stunden in

Betracht. Die Mittagspause beträgt 2 Stunden

mindestens. Bei durchgehender Arbcitszcit darf
diese nur 7 Stunden betragen.

Sommerurlaub: Ein Sommerurlaub

von einer Woche erhält, wer bis zum 1. Juni
mindestens N Fahr in demselben Geschäft' tätig
gewesen ist. Wer länger als 1 Jahr im Geschäst
tätig gewesen ist, 2 Wochen, nach lOjährigcr
Tätigkeit 4 Wochen. Ein Urlaub von 3 Wochen
wird nach Sjähriger Tätigkeit in demselben Ge¬

schäft bewilligt. Die in die Ferienzeit fallenden
Sonntage werden als Feierrage gezählt. Den

während der Kriegszeit Einberufenen wird die

Zeit ihrer Einberufung eingerechnet.
Angestelltenausschuß: Ohne An¬

hörung, Prüfung und Zustimmung deS Ange¬
stelltenausschusses sind keine Entlassungen vorzu¬

nehmen. Die Zahl der in jedem Geschäftshaus
beschäftigten Lehrlinge ist gemeinsam zwischcn
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu regeln. Allc

vors den Firmeninhabern zu gebenden Auskünfte
über die Leistungsfähigkeit der Angestcllten
müssen vom Vorsitzenden dcs Angestelltenaus¬
schusses gegengezeichnet sein.

.Streitigkeiten,: Ueber alle aus dcm

Vertrage entstehenden/ Streitigkeiten sind die

Verhandlungen nnt dcm AngestclltennuSschusz
oder Schlichtungsausschuß zu führen. Dcr

Schlichtungsausschuß für den Jndustricbezirk
Leipzig hat feinen Sitz in Leipzig. Letzterer

unter Vorsitz eines Unparteiischen.

Zu derselben Zeit hatte auch der Ge¬

werkschaftsbund eine Versammlung einbe¬

rufen, um ebenfalls den Angestellten für den

kommenden Tarif seine Vorschläge zu unter¬

breiten. Diese Vorschläge hat er gleich bei

Beginn der Tarifverhandlung, die gemein¬
sam niit allen Verbänden stattfand, preisge¬
geben. Er unterbreitete als Gehaltsregelung
die Vorschläge des Berliner Schlichtungs-
ausschusses, die von den Angestellten der

Berliner Metallindustrie schon vordem als

ungenügend bezeichnet worden waren.

Da die Metallinduftricllen durch die

während des Krieges erzielten Riesenge¬
winne als leistungsfähigste Unternehmer¬
gruppe in Betracht kommen, ist von den mei¬

sten Angestellten diese Preisgabe der Ge¬

haltsforderungen dnrch den Gewerkschafts¬
bund sehr scharf verurteilt worden. Durch
diese Preisgabe der Forderungen ist für
Leipzig ein Nahmen geschaffen worden, über

den die Unternehmer der anderen Branchen,
weil fie sich nicht als so leistungsfähig be¬

zeichnen, nicht hinausgehen wollen. Man

sieht auch hier wioder, wie die Interessen der

Angestellten vom Gewerkschaftsbünd ver¬

raten werden.

Der Gewerkschaftsbund kauf-
man nischer Verbände verlangte fol¬
gende Steigerungen der Gehaltssätze:
Monatseinkommen Steigerung Mindest»

Juli 1914 um einkommen

bis 100 MZ. 175 Proz. 25«,— Mk.

von 101—15« Mk. 13S
„ 275.— „

„
161—200

, 112l/z „ 3S2.5« „

.,
201—30«

, 92Vz. 425,— «

„
301—400 «

63 . 577.50 „

„
401—50« .

4S
„ 66«.— „

Die Unternehmer unterbreiteten

folgenden Gcgcnentwurf, der unsern -Unter¬

händlern aber noch nicht schriftlich vorlag:
1. Gehaltserhöhungen:
Mit Rücksicht auf die während dcs Krieges

eingetretene Verteuerung der Lcbcnsmittelvcr-

hältnisse ist das Verlangen der Angestellten nach
cincr gewissen Erhöhung ihrer Bezüge insoweit
berechtigt, als die Arbeitgebcr der Teuerung

nicht schon durch Gewährung von Gehaltszulagen,
Teuerungszulagen und sonstigen Zuwendungen
Rechnung getragen werden.

Die monatlichen Bczüge der voll leistungs¬

fähigen Angestellten, die seit Kriegsausbruch bei

ihrer jetzigen Firina tätig odcr als Kriegsteil¬
nehmer wieder eingestellt sind, sollen

Mk. Proz.

bei einem Ein!, bis 100 um mindestens 125

„ „ „
don 101-150 „ „

100

„ „ „ „
131-200 „ «

8«

„ „ ., „
201-23« „ .

6«

„ „ „ .
251-30«

„ .
45

„ „ „ „
301-40« „ „

3«

.. „ „
401-500

„ „
2«

höher sein, als die bci Kriegsausbruch gezahlten
Gehälter.

Die Bczüge solcher Beamten, die nach

Kriegsausbruch neu eingetreten sind, werden dcn

Bezügen von Beamten gleicher Stcllung und

gleicher Leistung, nach obigen Sätzen angepaßt.

Durch diese Vcrcinbarungcn dars eine Min¬

derung bestehender höhcrcr Echaltsbczüge nicht
eintreten.

Sowcit einc Erhöhung der Bezüge durch Ge¬

währung von Gehaltserhöhungen, Teuerungs¬

zulagen odcr sonstigen Zuwendungen bishcr nicht

ersolgt ist, sind die Arbeitgeber verpflichtet, die

Bezüge init Wirkung vom 1. Mnrz d. I. ab ent¬

sprechend hcraufznsctzcn.
Tritt eine Vcrbilligung der Lebenshaltung

cin, so sind die Gehälter nuf Grund neuer Ver¬

einbarungen mit dcir AngcstclltcnauSschüsscn bzw.
den Angestclltcn der einzelnen Firmcn entspre¬

chend zu regeln,

2. Urlaub:

Die Angestclltcn sollen cinen der Dauer und

der Art ihrer Tätigkeit entsprechenden Urlaub

erhalten. Dicscr soll 6—12 Arbeitstage betragen.
Der Urlaub ist dem Geschäftsgänge anzu¬

passen. In jedem Betrieb hat im Frühjahr jedes
Jahres eine Liste zu zirkulieren, in der die An«

gestellten den gewünschten Zeitpunkt des Urlaubs

anzugeben haben. Die Wünsche der Angestellten
hinsichtlich des Zeitpunktes des Urlaubes sollen
nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Falls
mehrere Angestellte, die sich gegenseitig zu ver-,

treten haben, zur gleichen, Zeit in Urlaub gehen
wollen, musz eine Einigung mit den betr. Ange¬
stellten herbeigeführt werden.

Wenn ein zusammenhängender Urlaub mit

Rücksicht auf den Betrieb nicht durchführbar ist,
musz der Urlaub getrennt werden. Die Tren¬

nung soll möglichst so erfolgen, daß nur eine

Trennung in zwei Teile vorgenommen wird unö

die eine Hälfte nicht weniger als 6 Arbeitstage
beträgt.

Angestellte, die im Lanfe des JnhreS auS

Gründen, die in, ihrer Person liegen, Arbeits¬

tage versäumt haben, haben sich die versäumten
Tage auf den Urlaub anrcchnen> zu lassen'.

3. Arbeitszeit:
Die wöchentliche Arbeitszeit darf 43 Stun»

den nicht überschreiten. Diejenigen Firmen, die

am Sonnabend bereits eine kürzere Arbeitszeit
als 8 Stundcn eingeführt haben, behalten diese
bei. Tie Verlegung der Arbeitszeit auf die
Tagesstunden erfolgt durch die Firmenleitung
nach Anhörung des AngcstclltcnauSschusscS bzw.
der Angestcllten.

4. Betriebe, die aus Fälleu, die auherhallZ
ihres Einflusses licgcn, ihre Angestcllten nicht
voll beschäftigen können, sind berechtigt, mit den

betreffenden Angestellten abweichende Gehalts-
festsetzungen' zu treffen, und zwar dergestalt, daß
der Schlichtungsausschuß zu entscheiden hat,
wenn eine Einigung nicht erfolgt.

5. Dieses Abkommen erstreckt sich lediglich
auf folche Angestellte, die aus Grund des An«

aestelltsnscrsicherungsgesetzes versickerungSvflich-
tig sind. Das Abkommen erstreckt sich nicht auf
Prokuristen und Generalbevollmächtigte der Fir¬
men, fowie nicht «us Lchrlinge, die im Lehr-
Vertrag stchcn und nicht auf Volontäre.

6. Von diescn Vereinbarungen werdcn nur

diejenigen Firmen betroffen, die ihrcn Sitz
innerhalb des Bezirks dcr Amtshauptmannschaft
Leipzig haben, mit Ausnahme von Markranstädt.

7. Die Erledigung von Streitigkeiten, aus

dicsen Vereinbarungen unterstellen die Vertrags¬
parteien dcm bci der Handelskammer Lcivzig
errichteten Schlichtungsausschuß.

8. Diese Vereinbarungen sind bis zum
3«. Juni 1919 unkündbar. Von dicsem Zeitpunkt
ab kann, die Kündigung mit Monatsfrist zum
Mouatslctztcn ausgesprochen, werden."

Dcr Gewerkschaftsbünd war bereit,
dieses Monstrum vou Tarif ewer sofortigen
Durchbcratung zu unterziehen. Als wir eine
fchriftliche Zustellung des von den Unter-
nchmcrn aufgestelltcn Tarifs sowie eine
knrze Vertagung bis dahin erzWangen, warf
cr uns in seincr Bosheit Verschleppung der

Verhandlungen und sonst wer weisz was vor.

Jn einer später folgenden Verhand¬
lung wnrde endlich der von uns eingereichte
Tarif als Grundlage genommen, mit Aus¬

nahme der Gchnltsfordcruug, die der Ge¬

werkschaftsbund schon bei Bcginn dcr ersten
Vcrhandlungcn preisgcgeben hatte.

Jn einer «m 28. März 1319 von über

3«»0 Angestellten besuchten Versamm-

lung erstattete Kollcge Kliem vom.Zcntral¬
vcrband der Handlungsgehilfcn und Kollcge
Müllcr vom B. t. :,. B. cincn vorläufigen
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Bericht über den bisherigen Verlauf der Ver¬

handlungen. Ta die Unternehmer nicht ab¬

geneigt waren, wie manchmal der Verlauf der

Verhandlungen zeigte, diese scheitern zu

lassen, wurde der nötige Nachdruck durch die

naMichend gcfcisztc Resolution, die nicht nur

auf dem Papier stand, in ihrcm lebten Teile

sicher zur Anwendung gekommen wäre.', wenn

cine Verständigung nicht erzielt worden wäre:

„Die am 27. März ISIS im Zoologischen
Garten, versammelten kaufmännischen und tech¬

nischen Angestellten der Metallindustrie haben

,
die Berichte ihrer gewerkschaftlichen Kommissions¬

mitglieder entgegengenommen Sie erklären fich
mit dem Vorgehen einverstanden und betonen,

daß es unmöglich ist, die völlig unzulänglichen
Zugeständnisse der Metallindustrie anzunehmen.
Vielmehr fordern sie, dasz die Arbeitgeber die

ohnehin geringen Sätze des Berliner Schieds¬
spruchs auch für Leipzig anerkennen. Zur Er-

rmgung dieser Forderungen bezeichnen es die

Versammelten als Pflicht jedes Angestellten, den

der Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenver¬
bände angeschlossenen Organisationen beizu¬
treten und dafür zu arbeiten — gegebenenfalls
unter Anwendung aller gesetzlich zulässigen
Machtmittel —, dafz die Angestcllten endlich eine

Bezahlung erfahren, die ihrer Stcllung im Pro¬
duktionsprozeß entspricht."

Groszen Widerstand fand bei den Unter¬

nehmern das Mit bestimmun gs recht
der Angestellten bei, Anstellungen und Kün¬

digungen. Der ganze Tarif würde nicht die

genügende Bedeutung haben, wenn der Un¬

ternehmer in der bekannten üblichen Weise
die Angestelltcn aufs Straßenpflaster setzen

darf. Nicht unbekannt ist uns geblieben, daß
sich eine ganze Reihe don Unternehmern

darauf eingerichtet haben, die älteren Ange¬
stellten durch jüngere billigere Kräfte zn er¬

setzen. Es mußte auf jeden Fall Vorsorge
getroffen wcrden, dieses brutale Vorhaben zu

verhindern. Dic Unternehmer erklärten die

von uns nachstehend vorgeschlagene Fassung
als eine politische Forderung, nämlich als

Einführung der Betriebsräte, der sie auf
keinen Fall zustimmen könncn:

„Die Vertretung der Angestellten in Fragcn,
die das Verhältnis der Angestellten zum Arbeit¬

geber betreffen, geschieht durch die gemöfz der

Verordnung des Rates der Volksbeauftragten
vom 23. Dezeniber 1S18 zu wählenden Angc-
slclltcnauSschüssc,

Jn dcn! Betrieben unter 10 Angestellten ist
die Wahl eincs Vertrauensmannes durchzu¬

führen, dessen Rechte und Pflichten den Befug¬

nissen der Augestelltenausschüsse entsprechen.

In Betrieben, von 10—2« Angestellten ist ein

Angestelltenausschuß mit gleichen Befugnissen,
wie die gesetzlichen, zu errichten. Ueber alle An¬

ordnungen der Geschästsleitung, durch die die

An^cstcllten betroffen werden, ist vor ihrem In¬

krafttreten cine Uebereinstimmung mit dem An¬

ne stclltenausschusz herbeizuführen. Ohne Be¬

fragen, Prüfen und Zustimmung des A.-A. dür¬

fen Kündigungen nicht vorgenommen werden. —

Fcrncr steht dem A.-A. Mitbestimmungsrecht bci

Festsetzung der Zahl neueintretender Lehr¬
linge zu.

Die Mitglieder der Angestelltenausschüsse
dürfen in ihrcr Tätigkeit nicht behindert werden.

Tie Sitzungen des Angestelltenausschusses finden
während dcr Arbeitszeit statt. Ihre Einberufung
erfolgt durch den Obmann nach Benachrichtigung
der Geschäftsleitung.

Soll einem Mitglicd eincs Angestelltenaus¬
schusses gekündigt werdcn, so ist dem Angestelltcn-
ausschusz uuter Darlegung der Gründe, die für
die Kündigung maßgebend sind, Gelegenheit zu

gcben, sich dazu zu äußern.
Widerspricht der Angcstclltcnausschuß der

Kündigung, so ist eine Entscheidung des öffent¬

lichen Schlichtunasausschusses herbeizuführen.
Dieser Entscheidung hnbcn sich beide Parteien
zu unterwerfen.

Die Geschäftsleitungcn sind verpflichtet, den

Angcstelltenausschüsscn jcde sachdienliche Aus¬

kunft zu gebcn und ihnen auf Wunsch Einsicht
in die Personalakten zu gewähren.

Die Befugnisse der Angestelltenorganisa¬
tionen, die Interessen ihrer Mitglieder wahrzu¬

nehmen,, wird durch die Bestimmung des Punk¬
tes 11 nicht berührt. Ihre bevollmächtigten Ver¬

treter siud, sosern sie im Einverständnis mit dem

Augestclltenausschuß oder als dessen Vertreter

oder dcr Mehrzahl (bei Versammlungsbeschluß)
der anwesenden Angestellten auftreten, als ver¬

handlungsberechtigt anzuerkennen^"

Leider haben wir in der Frage des Mit-

bestimmnngsrechts unseren Standpunkt nicht
in dem gewünschten Maße znm Durchbruch
bringen können. Das bisher erreichte kann

unsererseits nur als eine geringe Abschlags¬
zahlung bezeichnet werden. Wir können heute
schon hervorheben, wenn die Negierung nicht
sehr schnell mit einer großzügigen Regelung
dieser strittigen Frage herauskommt, die An¬

gestellten von allen Mitteln Gebrauch machen,
die das Vorenthaltene bestimmt bringen
werden.

Eine öffentliche Versammlung beschäf¬

tigte sich nochmals mit dieser Frage und

nahm in dieser Angelegenheit die folgende

Resolution an:

„Die am 17. April 1919 im Zoologischen
Garten, versammelten kaufmännischen und tech¬

nischen Angestellten der Metallindustrie nehmen

Kenntnis von dem Ergebnis der Tarifverhand¬

lungen. Jn der Erwartung, daß die Reichs¬

regicrung unverzüglich das Mitbestimmungs¬
recht der Angestelltennusschüsse in der Frage der

Einstellung und Kündigung den Forderungen der

Angestcllten entsprechend gesetzlich festlegt, er¬

klären die Versammelten unter vorläufiger Zu¬

rückstellung weiterer Wünsche ihr Einverständnis
mit den von ihren Verbänden für den Abschluß
des Tarifes mit den Unternehmern vereinbarten

Grundlagen. Sollte die Reichsregierung den

überaus berechtigten Forderungen der Ange¬

stellten nicht schnellstens Rechnung tragen, so ver¬

pflichten sich die Versammelten, nicht eher zu

ruhen, bis die zeitgemäße Forderung durch¬

gesetzt ist.
Die Vertreter der A. f. A. werden beauf¬

tragt, diesen Tarif erst dann zu unterschreiben,
wenn die beanstandeten Punkte im Sinne der

Versammelten geregelt worden sind."

Den nun inzwiMcn abgeschlossenen Tarif

geben wir nachstehend im Wortlaut:

Zwischen dem Verband der Metallindustriel¬
len im Bezirk Leipzig E. V. einerseits und 1. dem

Bund der technisch-industriellen Beamten, Orts¬

gruppe Leipzig, 2. dem, Deutscken, Techniker-

Verband, Zweigverwaltung Leipzig, 3. dem, Deut¬

schen, Werkmeisterverband, Gruppe 64, 4. dem

Gewerkschaftsbund der kaufmännischen Ange¬

stelltenverbände und 6. dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen, Bezirk Leipzig, andererseits
wird folgendes vereinbart:

1. Arbeitszeit:

Für Angestellte, die im Betrieb dauernd un¬

mittelbar mit der Arbeiterschaft zu verkehren

haben, gilt die gleiche Arbeitszeit, die unter

normalen Verhältnissen für die Arbeiter maß¬

gebend ist.
Für alle übrigen Angestellten beträgt dic

Arbeitszeit 46 Stunden wöchentlich.

Beginn und Ende der Arbeitszeit und die

Pausen sind von den Betriebsleitungen im Ein¬

verständnis mit dem Angestelltenausschuß, oder,

wenn ein solcher nicht besteht, mit der Angestcll-

tenschaft des Betriebes festzulegen.
An Sonnabenden und an den Tagen vor

dem Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfest ist dic

Arbcitszeit spätestens um 1 Ubr mittags zu be¬

enden und beträgt höchstens 6 Stunden.

Von der Geschäftsleitung angeordnete Ueber¬

stunden, die nur in Ausnahmefällen, statthaft sind,
werden mit 1 Zweihundertstcl des Monatsein¬

kommens für die Stunde und 30 Proz. Zuschlag

vergütet.
Sonntags- und Nachtarbeit ist nur in ganz

dringenden, Fällen zulässig, Sonntagsarbeit wird

mit 1 Zweihundertstel des Monatseinkommens

für die Stunde und 69 Proz., Nachtarbeit mit

1 Zwcihundertstel des Monatseinkommens sür
die Stunde und 19(1 Proz. Zuschlag bezahlt.

Als Nachtarbeit gilt die Zeit von abends

1« Uhr bis morgcns 6 Uhr.

2. Urlaub.

Jeder Angestellte hat Anspruch auf eincn

unter Fortzahlung des Gchaltcs zu gewährenden
Erholungsurlaub.

Für das Jahr 1919 wird mit Rücksicht auf
die Nachwirkungen des Krieges und die jetzige
allgemeine ungünstige Ernährungslage die Ur¬

laubsfrage folgcndcrmafzen geregelt: Es Ivcrdcn

gewährt: s) nach mindestens einjähriger Tätig¬
keit bei der betr. Firma 6 Arbeitstage; b) nach

mindestens dreijähriger Tätigkeit 12 Arbeits¬

tage; c) nach mindcstcns sechsjähriger Tätigkcit
13 Arbeitstage.

Angestellte, die am 1. Juni dcs Jahrcs min¬

destens sechs Monate in dem betr. Unternehmen

tätig sind, werden denjenigen mit einjähriger
Tätigkeit gleichgestellt.

Wird ein Angestellter wieder in ein Unter¬

nehmen eingestellt, in dem er schon früher tätig

war, so ist ihm die Dauer der früheren Tätigkeit
bei der Bemessung dcS Urlaubs anzurechnen,
wenn der frühere Austritt auf Veranlassung der

Firma erfolgt ist.
Wieder eingestellten Kriegsteilnehmern wird

die militärische Dienstzeit als Tätigkeit bei dcr

betr. Firma angerechnet.
Infolge Krankheit versäumte Arbeitstage

werden vom Urlaub nicht gekürzt.

Anspruch auf Urlaub haben auch Angcstclllc,
die sich in gekündigter Stellung befinden, sowcit
die festgesetzte Urlaubszcit vor dem Tage dcs

Austritts liegt.
Der Urlaub ist dcm Geschäftsgänge anzu¬

passen. Wenn ein zusammenhängender Urlaub

mit Rücksicht auf den Bctrieb nicht durchführbar

ist, muß der Urlaub getrennt genommen werden.

Die Trennung darf höchstens in zwei Teile er¬

folgen, von denen keiner unter scchs Arbeits¬

tagen beträgt.
3. Gehaltsregelung.

Auf die Gehälter vom 31. Juli 1914 sind
folgende Zuschläge zu gewähren:

Monatscinkommen
Sicigcrmig

bis 100 Mk. 175 Proz. 250,- Mk.

von 101—150 Mk. 136 „ 276,— „

„
161—200 „ 112V« „ . 352.5« .,

„
201—30« „ 92'/z „ 426,— ..

„
301—400 .

66
„ 677.50 „

„
401—500 „

45 „ 66«,— „

Die Gehälter der während des Krieges neu

eingestellten Angestcllten sind vorstehenden Sätzen

anzupassen. Ebenso ist bei zukünftigen Neuciu-

stellungen zu verfahren. Auf alle Fälle solleu
jedoch unter Berücksichtigung des Lebensalters

solgende Mindestgehälter erreicht werden: Im

ersten Fahr nach ordnungsgemäß beendeter Lehr¬

zeit 200 Mk,; nach vollendetem 21. Lebensjahre
250 Mk.; nach vollendetem 25. Lebensjahre:
s) männliche Angestellte 350 Mk., d) weibliche

Angcstcllte 300 Mk.; nach vollendetem 30. Lebens¬

jahre männliche Angestellte 425 Mk.

Sämtliche vorstehenden Gehaltssätze gelten

für Angestellte, die eine vorschriftsmäßige kauf¬

männische Lehrzeit hinter sich haben. —

Einer Lehrzeit im Sinne dieser Bestimmung

wird gleichgeachtet: s) bei männlichen Angestell¬
ten eine fünfjährige kaufmännische Tätigkeit im

Berufe; d) im allgemeinen der Besuch eincs

Jahresvollkursus in einer anerkannten Handels¬

schule oder kaufmännischen Fortbildungsschule
und eine dreijährige kaufmännische Tätigkeit im

Berufe.
Wo diese Voraussetzungen nicht zutreffen,

dürfen die Gehälter bis zu 26 Proz. niedriger

sein, als die obigen Sätze.
Wiedereingestellte Kriegsteilnehmer sind nach

gleichen Grundsätzen zu bezahlen.
Durch diese Vereinbarung darf eine Minde¬

rung bestehender höherer Gesamtbezüge nicht enr-

treten.

Auf jeden Fall soll das Gesamteinkommen

(Gehalt plus Teuerungszulage) des Angestellten

aus Gruud dieses Tarifes für ledige um minde¬

stens 4« Mk., für verheiratete um mindestens

Mindest,
einloiniiic»
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46 MZ. monatlich höhcr sein, als das Monats¬

einkommen im Nobember 1918.

Die vor dem Kriege bei einzelnen. Firmcn

üblichen regelmäßige», Gratifikationen bleiben

neben, den neben monatlichen Bezügen bestehen
und sind bei vorzeitigem Ausscheiden dcs Ange-

stellten in denjenigen Fällen anteilmäßig zu be¬

zahlen, in denen sie einen Teil des Gehaltes dar¬

stellen. Der rechtliche Charakter der Gratifika¬
tionen wird hierdurch nicht geändert.

Dcn Bctriebsinhaberni und Augcstellten
bleibt es unbenommen, höhere Gehälter, als wie

in diesem Tarif festgelegt, zu vereinbaren.

Für Angestellte, die infolge körperlicher Ge¬

brechen, oder geistiger Mängel für den von ihnen

besetzten Posten nicht voll leistungsfähig sind,

können im Einvernehmen, zwischen, Gssichäfts-
leitung urrd Angestelltenausschuß bon obigen

Sätzen abweichende Gehälter vereinbart werdcn.

Diese Vereinbarung gilt für alle Angestell¬

ten; für technische Angestellte und Werkmeister

jedoch nur bis zum Abschlutz eines Sonder-

abkommeits, für das eine besondere Kommassion
spätestens am SS. April 1919 zusammentritt.

4. Bezahlung der jugendlichen
Hilfskräfte.

Für jugendliche Hilfskräfte werden folgende
Mindestmonatsgehalter festgesetzt:

im 1. Jahre der Tätigkeit 76 — Mk.

"

g
" " "

126
"

,,
4.

„ „ „
160— „

Der Besuch eines Jahresvollkursus in einer

anerkannten Handelsschule oder kaufmännischen

Fortbildungsschule soll ciner einjährigen Tätig¬
keit gleichgestellt werden.

65 Entschuldungsbeihilfe.
Jedem bei Abschlutz des Tarifvertrages be¬

schäftigten Angestellten, mit dem am 1. April
1919 ein Vertragsverhältnis von mindestens drei¬

monatiger Dauer bestand, wird eine einmalige
Beihilfe in Höhe von 16 Proz. des auf Grund

der neuen Vereinbarung zu errechnenden Jahres-
gebattcS gcwährt.

Dic vom, 30. Juni 1918 ab gewährten außer¬

ordentlichen Zuwendungen könncn auf dicse Bei¬

hilfe augerechnet werden.

Im Falle dcr Anrechnung sollcn jcdoch die

verheirateten Angestellten mindestens 7X> Proz.,
die unverheirateten mindestens 6 Proz. des

Jahreseinkommens erhalten. Hierauf können die

nach dem IS. Februar 1919 gewährten außer¬
ordentlichen, Zuwendungen voll zur Anrechnung
kommcn.

Dic vor dcm Kricge üblichen Wcihunchts-

grntisikationen,, sowie die Unterstützungen an die

Kriegsteilnehmer uud an deren Familien bleiben

bci der Anrechnung außer Betracht.

6, Fortzahlung des Gehaltes in

Krankheitsfällen und bei Heil-
Vers a h r e n.

J'n> Krankheitsfällen, uud bci Heilverfahren
im Sinne dcr gesetzlichen Vorschristcn tvird das

Gchalt ohne Abzug bis zur Dauer von sechs

Wochcn wcitcrgczahlt.

7. Konkurrenzklnuscl.

Offene und geheime KonZurrcnzttnuscln sind

unzulässig.
Bindungen, im Sinne dcS Gesetzes betr. un¬

lauteren Wettbewerb werden von diescr Bestim¬

mung nicht berührt.

8. Zcugnis n n S st e l l n u g,

Bci Küudiguug des Dienstverhältnisses hat
der Angcstcllte am Kündigungstage Anspruch auf

Ausstellung eines vorläufigen, Zeugnisses übcr

Art und Dauer seiner Tätigkeit, dns bei Aus¬

händigung des endgültige,» Zeugnisses auszu¬

tauschen ist.
Das Zeugnis ist auf Verlangen, des Ange¬

stellten' auch auf die Führung und auf die

Leistungen dcs Augcstellten mit Angabc des

Spczialfnchcs und dcr bcsondcrcn Tätigkcit darin

auszudehnen.

9. Vertretung der Angestellten
in den Betrieben.

Die. Vcrtrctung dcr Angcstclltcn in Fragcn,
die das Verhältnis der Angcstclltcn, zum, Arbeit¬

geber betreffen, gcschicht durch dic gemäß dcr

Verordnung des NatcS der Volksbenuftragten
vom 23. Dezeniber 1918 zu wühlenden Auge-
stelltcnnusschüsse.

In Betrieben init weniger als 20 Angestcll¬
tcn, ist die Wahl cines Vertrauensmannes durch¬

zuführen, dcsscn, Rechte und Pflichten den Be¬

fugnissen, dcr Angcstclltenausschüsse entsprechen.
Die Vetricbsleituugen sind verpflichtet, vor

jedcr Kündgung eines Angestellten, dem Ange¬
stelltenausschuß spätestens 14 Tage vor dcm

Kündigungstermin Mitteilung zu machcn. Wird

zwischen dcr Betriebsleitung und dem Angestell¬
tenausschuß kein Einverständnis über die Kündi¬

gung erzielt, so ersolgt diese vorbehaltlich dcr

Entscheidung durch den Schlichtungsausschuß.
Diese ist für beide Teile bindend. Ergehr die

Entscheidung nach dem vorgesehenen Entlassungs¬
termin, so ist der Angestellte zur Weiterarbeit

bis zur Entscheidung des Schlichtungsausschusses
verpflichtet und hat bis dahin Anspruch auf Gc¬

halt. Nach dem 1. April 1919 ausgesprochene
Kündigungen unterliegen der nachträglichen Mit¬

wirkung des Angestelltenausschusses im Sinne

dieser Bestimmungen.

10. Schlichtungsverfahren.
Streitigkeiten, aus diesem Tarifvertrag sind,

sofern zwischen, dem Arbeitgeber und dem An¬

gestelltenausschuß keine Einigung zustande
kommt, bis zur Bildung eines von den Vertrags¬
parteien, zu errichtenden Schlichtungsausschusses
durch den gesetzlichen Schlichtungsausschuß bei¬

zulegen.
Bei Streitigkeiten grundsätzlicher Art aus

diesem Vertrag ist zunächst eine Auslegung der

Tarifkommission in einer Besetzung von je drei

Vertretern der Arbeitgeber und Angestellten¬
organisationen herbeizuführen.

11. Geltungsbereich.
Dieses Abkommen erstreckt sich lediglich auf

solche Angestellte, dic auf Grund des Angestellten-
versicherungsgesetzes versicherungspflichtig. find.

Das Abkommen gilt nicht sür Prokuristen,
Generalbevollmächtigte der Firmen, Lehrlinge
und Volontäre.

Diescr Vertrag gilt für alle Verbandsfirmen,
die ihren Sitz oder eine Zweigniederlassung
inncrhalb der Stadt iind der Amtshcmptmann-
schaft Leipzig haben, iu Bezug auf die innerhalb
dieses Bezirks bclegenen Betriebe.

Der Tarif soll gemäß der Verordnung über

Tarifverträge vom 23. Dezember 1918 für den

vorgesehenen' Geltungsbereich siir allgemein ver¬

bindlich erklärt werdcn. Die Parteien werdcn

den erforderlichen Autrag gemeinsam stellen.
Der Vertrag unterliegt einmonatiger Kün¬

digung, die nur zum letzten eines Monats aus¬

gesprochen wcrden kann und frühestens am

31. Juli 1919 zum 31. August 1919 zulässig ist.

Der Vertrag hat hinsichtlich des Punktes 3

„GehaltSrcgclung" für die bci Abschluß des

Tarifvertrages in den Betrieben, befindlichen An¬

gestellten rückwirkende Kraft vom 1. März

1919 ab.

Bei denjenigen Firmen, bei dcncn vor dem

14. Fcbruar 1919 angebahnte Verhandlungen übcr

Gehaltserhöhungen mit Rücksicht auf die Ein¬

leitung der Tarifverhnndlungcn unterbrochen

wordcn find, bleibt die Festsetzung eines früheren

Termins für die Gültigkeit des Tarifes Verein¬

barungen, zwischcn dcn Firmcn und den Angc-

stelltcnnuSschüsscn, borbchnlten.

Leipzig, dcn 26. April 1919.

Tarifvertrag für Chirurgie-

Mechaniker in Berlin.

Zwischen öcr Gesellschaft fiir Chirurgic-

mechaiiik nnd dem Zentralverbnnd der Hand¬

lungsgehilfen ist folgender Tarifvertrag für

dic t'ausittnunischcn Angcstclltcn gcschlosscn
worden:

Regelung des ArbcltSvcrhnltnisscS.

Jn allcn Fragcn der Lohn- und Arbcitsbc-

dingungcn, entscheidet untcr Zugrundelegung, dcs

TarifvcrtrngcS die Geschäftsleitnng unter gleich¬

berechtigter Mitwirkung des AugcstclltcnauZ-

schusses'odcr, wo cin solchcr nicht bcstcht, mit dcm

Vertrauensmann dcr Angestclltcn. Kommt eine

Einigung nicht zustande, so cntschcidct cine pari¬

tätische Kommission, die nnS jc zwci Vertretern

der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen¬
gesetzt ist. Wird in diescr Kommission keine Eini¬

gung crziclt, so soll die Hinzuziehung, eines un¬

parteiischen Vorsitzenden herbeigeführt wcrden.

Dem, Spruch dieser Einigungskommission unter¬

werfen sich beide Parteien. Insbesondere obliegt
dcm Angestelltenausschuß die Durchführung und

Ueberwachung des Tarifvertrages, Kündigungen
und Entlassungen werden nur nach vorheriger
Zustimmung des Angestelltenausschusses oder bei

Nichteinigung der Schlichtungskommission vor¬

genommen werden. Vor Ncueinstellungen oder

Versetzungen von Personal steht dem Angestellten-
ausschuß das Recht des Einspruches zu. Im Falle
der Nichteinigung entscheidet die SchlichtungZ-
kommission. Bei allen Entscheidungen sollen die

besonderen Verhältnisse des Betriebes und der

Angestelltem berücksichtigt werden. Sobald das

Mitbestimmungsrecht der Angestellten durch Ge¬

setz geregelt wird, sind sofort neue Verhandlungen
zwischen den bertragschlietzcnden Parteien einzu¬
leiten.

Die Vereinbarungen vorliegenden, Vertrages
über das Mitbestimmungsrecht der Angestelltcn
erlöschen in jedem Falle einen Monat nach In¬
krafttreten der gcsetzlichen Bestimmungen.

L. Arbeitszeit. .

Als Arbeitszeit wird eine Höchstarbeitszeit
von 46^ Stunden pro Woche vereinbart. Es soll
den einzelnen Arbeitgebern überlassen bleiben', im

Einvernehmen mit dem Angestelltenausschuß
resp, dem Betriebsvertrauensmann Beginn und

Ende der Arbeitszeit sowie die Pausen festzu¬
legen.

Gehälter.
1. Für Lehrlinge und jugendliche Angestellte

bis zum vollendeten 17. Lebensjahre, männlich
und weiblich: im ersten Jahre der. Tätigkeit 4«

Mark, im zweiten 60 Mk., im dritten, 10« Mk.

Dabei soll eine dreijährige Berufstätigteit
ciner dreijährigen Lehrzeit gleichgestellt sein und

bei weiblichen Angestellten ein absolvierter ein-,

einhalbjährlicher Kursus eincr anerkannten Han¬
delsschule, deren Absolvierung vom Bcsuchc der

Fortbildungsschule befreit, auf die Lehrzeit volle

Anrechnung finden.
2. Ausgelernte, kaufmännische Beamte sollen

im crsten Jahrc nnch vollendeter Lehrzeit ohne

Rücksicht auf das Alter und Geschlecht 176 Mk.

erhalten. Im Falle die Lehrzeit vor dem 13. Le¬

bensjahre erledigt ist, erhalten dieselben im

19. Lebensjahre 190 MZ.

3. Registraturbcamte: männlich: bis zum

vollendeten 2«. Lebensjahre 200 Mk., bis zum

22. Lebensinbrc 260 Mk., bis zum 24. Lebens¬

jahre 30« Mk. Weiblich: bis zum 20. Lebens¬

jahre 200 Mk., bis zum 22. Lebensjahre 226 M?„

bis zum 24. Lebensjahre 26« Mk.

4. Stenotypistinnen, Fnkturenschreiberinnen:
bis zum vollendeten 20. Lebensjahre 22« MZ., bis

zum 22. Lebensjnhre 260 Mk., bis zum 24. Le¬

bensjahre 276 Mk.

6. Expedienten, Lageristen, Einkäufer, Ver¬

käufer (gelernte, fachkundige und selbständige Be¬

amte) : männlich: bis zum vollendeten 20. Le¬

bensjahre 226 Mk,. bis zum 22. Lebensjahre 276

Mark, bis zum 24. Lebensjnhre 310 Mk. Weib¬

lich: bis zum 20. Lebensjahre 216 MZ., bis zum

22. Lebensjahre 24« MZ., bis zum 24. Lebens¬

jahre 26« Mk.

6. Erster Buchhalter, bilanzsicher, im Alter

von mindestens 26 Jahrcn: männlich: 40« Mk„

weiblich: 300 Mk.

7. Zweiter Buchhalte-, und Lohnbuchhalter:

männlich: bis zum vollendeten 20. Lebensjahre
226 Mk., bis zum 22. Lebensjahre 276 Mk., bis

zum 24. Lebensjahre 310 Mk. Weiblich: bis zum

2«. Lebensjahre 216 MZ., bis zum 22. Lebens¬

jahre 24« Mk.. bis zum 24. Lebensjahre 26« Mk.

Zur Aufbesserung der Gehaltsstufen 3—7 er¬

folgt zum Grundgehalt cine Zulage von 16 Mk.

für männliche und 1« Mk. für weibliche Ange¬

stellte pro Monat für jedes vollendete Dienstjahr
im Beruf, verrechnet vom 26. Lebensjahre an.

Kriegsteilnehmern wcrden die Dienstjahre
als Berufsjahre angerechnet. Durch diese ge¬

samten Zulagen soll das Mindesteinkommen nicht

überschritten wcrden.
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Bei der Benmtcnkatcgorie Nr. S: 400 MZ. für
männliche und SSO Mk. für weMiche; Nr. 4: 400

Mark; Nr. 5: 52« Mk. sür männliche und 380 MZ.

für weibliche; Nr. 6: 525 MZ. für männliche und

40« MZ. für weibliche; Nr. 7: 475 MZ. für männ¬

liche und 360 MZ. für weibliche.
Grundsätzlich sollen Ueberswnden nicht ge¬

macht werden. Ueber die Abgeltung notwendiger
Ueberswnden wird von Fall zu Fall mit dem

Angestelltenausschuß eine Vereinbarung getroffen.

O. Mgemeine Bestimmungen.

Jn Krankheiisfällen wird das Gebalt gemäß
öen gesetzlichen Bestimmungen weitergezahlt.

Uebt ein Angestellter dauernd eine Funktion
aus, welche nach dem Bertrag mit einem höheren
Einkommen bewertet ist, fo hat er auch das für
diefe Gruppe bestimmte Gehalt zu erhalten. Bei

Bsrsetzung von einer höheren in eine niedrigere
Gehaltsklafse ist das Gehalt der höheren Klaffe
zu zahlen.

Den Angestellten wird rmter Fortzahlung des

Gehaltes in der Zeit vom 1. Mai bis 3«. Sep¬
tember ein Urlaub gcwährt, der im ersten Jahre
0 Arbeitstage, im zweiten Fahre 9 Arbeitstage,
im dritten bis fünften Jahre 12 Arbeitstage und

nach dem vollendeten fünften Jahre 13 Arbeits¬

tage beträgt.
Als erstes Dienstjahr, in welchem Urlaub

erteilt wird, wird das erste Jahr nach dem Ein¬

tritt angesehen, foweit der Eintritt nicht vor dem

1. April eines jeden Jahres erfolgt ist. Dienst¬
jahre rechnen vom Schluß der Lehrzeit an. Lehr¬

lingen wird nur eine Woche Urlaub jährlich ge¬

währt. Fm ersten Jahre nach vollendeter Lehr¬
zeit erhalten sie bei weiterer Tätigkeit in dem¬

selben Betriebe cinen 9tägigen Urlaub. Kriegs¬
teilnehmern werden die Dienstjahre als Berufs¬
jahre angerechnet.

Die Zeit, in welcher dcr Urlaub stattfindet,
ist in gegenseitigem Einverständnis festzulegen.
Krankheit und Militärübung darf nicht auf Ur¬

laub angerechnet werden.

Konkurrenzilauseln jeder Art sind unzulässig.

Wirtschaftsbeihilfen und Weihnachtsgratifi¬
kationen werden nach Inkrafttreten dieses Ver¬

trages nicht mehr gezahlt. Soweit Wirtschafts¬

beihilfen von einzelnen Firmcn seit dem 1. No¬
vember 1913 noch nicht gezahlt worden sind, sollen
diese Firmen eine solche Beihilfe in Höhe des

vorvertraglichen Monatsgehaltes zahlen, jedoch
nicht unter 200 Mk. für kaufmännisch ariSgelernte
Beamte.

T. Gültigkeit des Vertrages.
Obiger Vertrag gilt vom 1. April 1S19 ab

und kann jederzeit mit sechswöchiger Kündigung
von einer der beiden vertragschließenden Parteien
zu jedem Quartalsschluß gekündigt werden. Die

Kündigung darf erstmalig zum 3«. September
1919 erfolgen. Die Differenz zwischen dem gegen¬

wärtigen Gehalt und den obigen festgesetzten
Mindestgehältern ist auch rückwirkend für die

Monate Februar und März nachzuzahlen. Etwa

besteherrde günstigere Gehaltsbedingungen bleiben

durch vorstehende Abmachungen unberührt.

Berlin, den 17. Slpril 1919.

Für dbe <^ellschcrft der Chirurgiemechanil,
Fritz Dewitt, 1. Vorsitzender.

Rudolf Hauptner, 2. Vorsitzender.
Für den Zentralverband der Handlungsgehilfen.

Karl Bublitz.

Solingen.
Zit einer großen Kundgebung für den

Zentralverband der Handlungsgehilfen gestal¬
tete sich die öffentliche Versammlung der kauf¬
männischen Angestellten am 28. April. Der

Saal erwies sich als biel zu klein, fo daß viele

der Erschienenen mit einem Stehplatz, sogar
im Treppenhause fürlieb nehmen mußten.
Eine große Anzahl der Angestellten konnte der

Versammlung nicht beiwohnen, da die Ein¬

gangstüren kurz nach Eröffnung der Versamm¬
lung wegen ^eberfüllung der Räume ge¬

schlossen werden mußten. Die Stimmung der

Versammelten ließ erkennen, daß auch die An»

gestellten nicht mehr gewillt sind, länger
tatenlos zuzusehen, wie sich die Unternehmer
auf Kosten der Arbeiter und Angestellten be¬

reichern. Der Referent, Kollege Kübler vom

Zentralverband, verstand es ausgezeichnet, den.
Versammelten den Wert der gewerkschaftlichen
Organisation klar vor Augen zu führen und

an Hand von Tatsachen die Ohnmacht der Har-
manieverbände zu beweisen. Jn der Dis¬

kussion versuchte ein Redner des Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfenverbandes einige An¬

gaben des Kollegen Kübler zu widerlegen, was

ihm aber nicht gelang, da sich seine Ausführn«»
gen eben nicht auf Tatsachen und Erfahrungen
aufbauten. Auf den Vorschlag des Vorsitzen«
den Kollegen Weck hin wurde der herrschenden
Stimmung entsprechend folgende Resolution
einstimmig angenommen:

„Die am 28. April 1919 im Lokale des
Herrn Karl Soffel versammelten Angestellten
verpflichten sich, dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen unverzüglich das erforder¬
liche Material für die Grundlagen eines aus¬

zuarbeitenden Tarifs zur Verfügung zu stellen,
und durch Massenbeitritt den Verband zu stär¬
ken, der als gewerkschaftliche Organisation
allein in der Lage ist, für die Interessen der,
Angestellten kraftvoll einzutreten."

Der Erfolg dieser Veranstaltung zeigte
recht deutlich, wie sehr in letzter Zeit auch unter
den Angestellten das Bedürfnis besteht, sich
einer freien gewerkschaftlichen Organisation
anzuschließen und viele Angestellte, welche bis

vor wenigen Wochen noch eifrige Mitglieder
der Harmonieverbände waren, haben diesen
Vereinen den Rücken gekehrt und sich in die

kämpfenden Reihen dcs Zentralverbandes ge¬

stellt.

starifvertrag im Versicherungsgewerbe.
Seit Wochen und Monaten wurden die Vorarbeiten znm Ab¬

schluß eines Reichstarifcs geleistet. Jctzt endlich ist er zustande ge¬

kommen. Ohne offenen Kampf, aber unter dem Eiirdruck der ge¬

schlossen dastehenden Angestelltenschaft war diefer Erfolg möglich.
Es ist der erste Neichstarif für Angestellte, aber auch der erste

Tarifvertrag für Wevsichcrungsarrgestellte. Die Versicherungsange»
stellten waren neben den RechtsanwaltSanVestellten die am schlech¬
testen besoldeten Angestellten. Aber nicht nur der Tiefstand der

Löhne, sondern auch die Willkür der Unternehmiingsleitungen in
der Bezahlnng überhaupt lastete schwer auf ihnen. Wenige mutige
Vorkämpfer fanden sich schon vor Jahren in Berlin in der Seition
der VersicheruNgsnngestellten des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen zusammen. Aber wenn auch schon vor dein Kriege die Ber¬
liner Versicherungsangestellten gern bei verschiedenen Gelegenheiten
dem Ruf des Zentralverbandes folgten, so konnten sie sich zu einem

völligen Anschluß und dcr damit verbundenen Auswertungsmög»
lichkeit ihrer Macht nicht entschließen. Nachdem sie endlich am

9. November 1918 die Furcht vor dem Unternehmertum verloren

hatten, fanden sie auch den Mut, sich auf ihre Arbeitnehmerinter¬
essen zu besinnen, und dort Anschluß zu suchen, wo um Arbeit-

nchmerinteressen gestritten wurde.

Jetzt heißt es aber auf der Hut sein, die gestürmte Festung muß
ausgebaut und verteidigt werden. Es gilt die abseits Stehenden zu
Mitkämpfern zu machen, den letzten Mann heranzuholen. Die Ein¬
heitsfront der Angestellten muß ausgebaut werden. Dein Kartell
der Angestelltenverbände im Versicherungsgcwerbe muß schnellstens
die Einheitsorganifation folgen. Die Reichsfektion der Versiche¬
rungsangestellten im Zentralverband, die alle Versicheningsange-
stellten umfassen muß, muß und wird kommen. Die Aussichten sind
äußerst günstig, aber es ist auch notwendig. Die Arbeitgeber dürfen
auch nicht die kleinste Fuge entdecken können, nn der sie den Keil
ansetzen können, um die Geschlossenheit auseinander zu treiben.
Komme 'was kommen mag, Einigreit und Geschlossenheit und den
letzten Mann herangeholt und niemand kann uns den Erfolg je
wieder entreißen.

Die Verhandlungen.
Am 23. April begannen die eigentlichen Verhandlungen.

Natuvgeinäß war der erste Punkt, öcr zur Diskussion stand, die

Frage: „Wer verhandelt hier?" Von seiten des Arbeitgeberver¬
bandes waren eingeladen: Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen, Verband der B-ur e auan g e st e ll ten

Deutschlands, Verband der deutschen Versiche¬
rungsbeamten, Vereinigung von Angestellten in Handel und

Industrie, Gewerkschaftsbünd kaufmännischer Aiigestelltenverbände,
Deutscher Privatbcanitenvereiy, Neichsverband deutscher Ange¬
stellten. Nicht erschienen waren ber GÄverkschaftsbund und die

Vereinigung von Angestellten in Handel und Industrie. Kollege
Urban wies darauf hin, daß doch nur solche Verbände in Frage
kommen könnten, die nachgewiesenermaßen den Auftrag einer er¬

heblichen Zahl von Versicherungsangestellten hätten. Dieses Man¬

dat könne aber weder der Deutsche Privatbeamtenverein noch der

Reichsverband deutscher Angestellten beibringen, da nnr die drei
kartellierten Verbände ans allen Teilen des Reiches den Ailftrag
haben. Er wies noch auf die Bemühungen des ArbeitgeberverbandeI
hin, die bürgerlichen Angestelltenorganisationen heranznziehen, um,

wie es in einem vertraulichen Rundschreiben 'heißt, das Uebergewicht
des Zentralverbandes bei den Verhandlungs n zu brechen. Dies ist
dem Arbeitgcberverbaud nicht gelungen, db,m alle Versuche dieser
Angestelltenverbände, auch später noch in die Verhandlungen herein¬
zukommen, scheiterten. Also nnr der Zentralverband nrit den beiden

anderen Verbänden (Verband der deutschen Versicherungsangestellten
und Verband der Bureaiiangestellten) hat die Verhandlungen ge¬

führt und den Tarifvertrag abgeschlossen.

Die sachlichen Verhandlungen haben dann rund 14 Tage in

Anspruch genommen. Der Entwurf des Arbeitgeberverbandes bot

in der höchsten Ortsklasse

im 18. Lebensjahre 1728 Mk.

„
24.

„
2S04

.,

in Gehaltsklasse: I II IN IV V VI

im 25. Lebensjnhre 396« Mk. 3S00 Mk. 3312 MZ. 3024 Mk. 2803 Mk. 2592 Mk.

und höchstens
im 48. Lebensjahre 6696

„
«264

„
5904

„
5544

„
5256

„
4176 „

Dieses Angebot fand die richtige Würdiguug und es gelang
schließlich, die Arbeitgeber zu einem neuen höheren Vorschlage zu

bewegen.
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Inzwischen waren nber viele allgemeine Fragen und besonders

die Zahl der Gehaltsklassen besprochen. Es wurde eine Einigung

auf vier Gehaltsklassen erzielt und unter Zugrundelegung dieser

vier Gehaltsklassen bot der neue Vorschlag der Arbeitgeber in der

höchsten Ortsklasse
im IS. Lebensjahre 2160 Mk.

«
24.

„
2S92

„

in Gehaltsklasse: I II III IV

im 25. Lebensjahre 4200 M!. 8600 Mk. 324« Mk. 3000 Mk.

und höchstens
im 48. Lebensjahre 900«

„
720« „

6408 „
5376 „

Dieses Angebot wurde von ihnen mit einer Erklärung über¬

reicht, daß mehr auf Deinen Fall bewilligt werden könne. Aber auch

dieses Angebot konnte öie Wünsche der Angestellten nicht erfüllen.

Wir verlangten daher erstens Gehaltsklasseneinteilung vom

29. Lebensjahre ab, Erhöhung der Grundgehälter um je 699 Mk.

und Gewährung der Grmidgehälter bereits im 21. statt im

25. Lebensjahre, sowie Zahlung eines Weihnachts- und Urlaubs-

geldes in Höhe eines Monatsgehalts.
Nach langen Smiderbevatuiigen erklärten sich die Arbeitgeber

bereit, die Verteilung der Bezüge so vorzunehmen, daß die oben

angebotenen Grundgehälter bereits im 21. Lebensjahre igewähck

werden, >daß aber über die Höchstbezüge nicht hinausgegangen wcr¬

den dürfe. Ferner stellten ste fest, daß die von ihncn angebotenen

Sätze Gesamtbezüge seien, also irgendwelche Zuwendungen neben¬

her nicht in Frage kämen. Nach einer Sonderberatung überreichten

die Angestelltenvertreter folgende Antwort: „Damit ivir es ange¬

sichts der Notlage der Versicherungsbeamten beantworten können,

daß wir über Ihren sachlich einen ultimativen Charakter tragenden

Vorschlag in unsere eingehendere Erwägung eintreten, müssen wir

unter der zugestandenen Voraussetzung, daß die bestehenden Ge-

smntbezüge der Angestellten voll gewahrt bleiben, vom Arbeitgeber¬

verband als Entgsgenkommen erwarteil, daß grundsätzlich die

Weihnachts- und Urlaubsgelder in Höhe von niindestens je einem

Monatsgehalt außerhalb der von Ihnen zuletzt vorgeschlagenen Ge¬

haltsregelung geleistet werden.

Für die mindsrleiswngsfähigen Gesellschaften foll die Unab-

dingbarkeit des Tarifvertrages, im Punkte der Weihnachts- und Ur-

laubsgelder in einer noch festzusetzenden Form aufgegeben werden,

falls auch die Gesanitbezügs der UnternehmungSleiter bemessen

werden nach Klasse I zuzüglich einer Funktionszulage von höchstens
690« Mk. jährlich."

Hierauf wurde dann nach Sonderberawng der Arbeitgeber

folgende Antwort erteilt:

„Wir nehmen an und fetzen voraus, daß Sie unter den in Ihrer
'Erklärung gestellten Bedingungen die von uns vorgeschlagenen

Mindest- und Höchstsätze der Gesamtbezüge der einzelnen Gehalts¬

klassen für die höchste Ortsklasse akzeptieren und die weiteren Ver¬

handlungen über, Gehaltssätze sich demgemäß uoch aus die Abstufung

dieser Gesamtbezüge nach dem Lebens- und Berufsalter, sowie auf

die Verteilung diefer Gesamtbezüge auf Grundgehalt, Steigerungs-

fätze unö Ortsznschläge erstrecken.
Jn dieser Annahme und Voraussetzung erklären wir uns be¬

reit, ein Weihnachtsgeld von einem Monat zu leisten. Die von

Ihnen vorgeschlagene Sonderstellung nrinderleistungsfähiger Ge¬

sellschaften müssen wir aber aus grundsätzlichen Erwägungen ab¬

lehnen, um so mehr, da wir in der von Ihnen vorgeschlagenen Be¬

dingung einen Eingriff erblicken, im Rechte derjenigen Verwaltungs¬

organe dcr Gesellschaften, denen gesetzlich die Bestellung öes Vor¬

standes obliegt."
Nunmehr ging eine besoirdere „Finanzkommission" an die Ar¬

beit.
Vor allem wnrde muh die Bewilligung öes Urlaubsgeldes er¬

reicht und dann eine möglichst frühe Erreichung des Höchstgehalts
angestrebt. Es gelang, öie Steigerung auf 29 Jahre zu verteilen,

so >daß das Höchstgehalt im 41. Lebensjahre erreicht wird bei An¬

gestellten, die seit öem vollendeten 29. Lebensjahre irn Vcrsichcrungs-

fach tätig sind.
Aber nicht nur um die Entlohnung ist ein heißer Kampf ent¬

brannt, sondern auch der „Allgemeine Teil" hat viele Schwierig¬
keiten geboten. Auch sis sind größtenteils überwunden worden und

schließlich wurde eine Einigung in der nachersichölichen Form erzielt.
W. Friedewald.

Reichstarifvertrag
für die Angestellten der privaten Versicherungsunteruehnlungen.

Zwischen
öem Arbeitgeberverband deutscher Versicizerungsuntcriiehmungcn, Sitz

Berlin, und

1. dem Verband der Bureauangestellten Deutschlands, Sitz Berlin,

L. ,, Verband der dcutschen Versicherungsbeamten, Sitz Münchcn,
3. Zentralderband der Handlungsgehilfen, Sitz Berlin,

!st folgender Vertrag abgeschlossen worden.

Allgemeine Vorschriften.

Geltungsbereich des Tarifs,
s 1.

Diese Regelung betrifft sämtliche Angestellten im Sinne des § 11

Nr. 1, 3 und 4 dcr Verordnung vom 18. 3. 1919 (NGBl. S. 317).
Es fallen nicht unter diesen Tarifvertrag:

1. Prokuristcn und Generalagenten,
2. Außenbeamte der Lebens-, Unfall-, Hastpflicht- und Vich-

verjicherung, deren Tätigkeit vorwiegend in der Arquisition

besteht,
3. gewerbliche Arbeitskräfte, Einnehmer in dcr Volks- unö

Lebensversicherung, soweit für sie andere Tarifverträge gelten.
Dcr Gcsamtvezug eincs Prokuristen muß mindestens dein scincr

Tätigkeit entsprechenden Tarifsatz gleichkommen.

Einteilung der Angestellten.
§ 2.

Für dic Angestelltcn gilt die untcr L. bezeichnete Einteilung in Ee-

haltsklassen.
Vcrrichtct ein Angestellter auf Anordnung dauernd Arbeiten, die in

mehrere Gehaltstlassen fallen, so erhält er das Gehalt der Klasse, in

welcher er hauptsächlich tätig ist. Fällt die Ncbentätigkcit in eine höhere

Klasse, so erhält er einen verhältnismäßigen Zuschlag.

Nach einer scchsmonatigen Tätigkeit in einer GehaltsZlasse ist cine

Versetzung in eme niedrigere Gehaltsklasse nur aus einem wichtigen
Grunde mit Zustimmung dcs Angestelltenausschusses bezw. der Schlich-

tungstommission zulässig, jedoch darf das derzeitige Gchalt nicht herab¬

gesetzt werden. Wenn der Angestellte einer höheren Gehaltsklnsse ohne

Versetzung nachträglich mit Arbeitcn einer niedrigeren Gehaltsklasse bc¬

schäftigt wird, so ift ihm gleichwohl das Gehalt der höheren Klasse zu

belassen.
Entlohnung,

s 8.

Die Entlohnung besteht in einem Grundgehalt, soivie auS Orts-

zuschlagen, Berufsalters- uird FunZtionszulagen. Bei Berechnung dcr

Dienstjahre gelten Kriegsjahre als Dicnstjahre.
Die unter L. aufgeführten Gehälter sind Mindestbeträge.

Besonders tüchtige Angestellte können vorzugsweise oder durch Eiu-

reihung in eine höhere Tarifklafse besoldet werden.

Mit dem Inkrafttreten dieses Tarifes fallen Familien-, Kinder-,

Teuerungszulagen und sonstige Zuwendungen fort. Am 15. Dezember

jeden Jahres ist ein Weihnachtsgeld und am 1. Mai jedes Jahres ein

Urlaubsgcld in Höhe je eines Monatsgehalts fällig. Angestellte, die bei

der Fälligkeit vorstehender Gelder noch kein Jahr bei dcr einzelnen Ge¬

sellschaft tätig sind oder während des Dienstjahres ausscheiden, erhalten

für jeden angefangenen Monat Dienstzeit V>s der Gelder.

Angestellte, die bisher in ihren Gesamtbezügen einschl. des Tarif-

Provisoriums besser gestellt waren, als sie nach diesenr Tarif gestellt sein

würden, behalten dicse Bczüge solange, bis ihnen nach dem Tarif höhere

Bezüge zustehen.
Dienstwohnung und freie Kleidung werden auf die Tarifbezüge an¬

gerechnet.
Bei durch Unfall oder Krankheit verursachter Arbeitsunfähigkeit

wird das Gehalt weitergezahlt:
bei cincr Beschäftigungsdaucr innerhalb des Betriebes:

bis zu 2 Jahren für 6 Wochcn,
von 2 bis 5 „ „

13 „

von 5 bis 1« „ ,. 13

und für weitere 13 Wochen das halbe Gchalt,
von mchr als 10 Jahren 26 Wochen.

Eine Kündigung darf während dieser Zeit nicht erfolgen.
Eine Nachzahlung an diejenigen Angestellten, die vor dem Abschluß

dieses Tarifvertrages ausgeschieden sind, findet nicht statt, folvcit nicht

in Abkommcn über die zwischenzeitlichen Leistungen andere Verein¬

barungen getrosten sind.
Arbeitszeit,

§ 4.

Die tägliche Arbeitszeit beträgt 7^ Stunden, bei ungeteilter Ar¬

beitszeit 7 Stunden einschl. einer ^stündigen Pause; auch bei unge¬

teilter Arbeitszeit ist jedoch eine Erhöhung bis auf höchstens 7^ Stun¬

den einschließlich einer halben Stunde Pause zulässig, wenn eine dahin¬

gehende örtliche Regelung oder eine Vereinbarung mit dem Angestellten-

Ausschuß vorliegt und beide Vertragsparteien dieses Tarifvertrages

diesen Abmachungen zustimmen. Nn Sonnabenden wird um I Uhr ge¬

schlossen, die Arbeitszeit beträgt höchstens S Stunden. An Sonntagen

sowie an den Tagen vor Ostern, Pfingsten und Weihnachten sind oie

Bureaus geschlossen.
Ueberstunden sind grundsätzlich zu vermeiden. Sowcit solche er¬

forderlich werden, ist dafür >/l°s des Monatsgehalts einschließlich Orts¬

zuschlag und Berufsalterszulage zu zahlen, mindestens 1,50 Mk. für die

Stunde. Nachzahlung für bereits geleistete Ueberstunden findet nicht statt.

Nebenbeschäftigung gegen Entgelt ist nur mit widerruflicher Zu¬

stimmung der Gefchnftsleitung zulässig. Bei Zustimmung und Widerruf

hat dcr Angestelltenausschuß gleichberechtigt mitzuwirken.

Urlaub.

§ s.

Jeder Angestellte erhält in jedem Jahre, in der Regel in der Zeit vom

1. Mai bis 30. September, Urlaub. Fällt der nächste Gehaltszahlungs¬

termin in die Urlaubszeit, fo kann der Angestellte das zu diesem rermiil

fällige Gehalt bei Urlaubsantritt abheben.

Für Ncucingctretene kommt ein Urlaub im ersten Dicnstjahre nur
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in Betracht, wenn die Betreffenden nicht später als l. April desselben
Jahrcs eingetreten sind. Der Urlaub beträgt mindestens:

bis zum vollendeten 17. Lebensjahre ... (5 Arbeitstage
im 18. u. 19 1«

im 2«. u. 21. „ ... 12

vom 22. bis 24. „ ... 14

Vom vollendeten 24. Lebensjahre ab erhöht sich die Urlaubszeit von

14 Arbeitstagen für jedes nach dem 24. Lebensjahre im Bersicherungs-
fach zurückgelegte Dienstjahr um je 1 Arbeitstag bis zur Endgrenze von

mindestens 24 Arbeitstagen.
Bei Berechnung des Urlaubs wird als 1. Dienstjahr das Einstellungs-

jcchr angesehen, wenn der Eintritt vor dem 30. September erfolgte.
Für die Ermittelung der Lebens- und Dienstjahre gilt der 1. Mai

als Stichtag. Kriegs- und Lehrjahre zählen als Dienstjahre.
Militärische Uebungen und Krankheit dürfen aus den Urlaub nicht

angcrcchnet werden. Dem Angestellten könncn diejenigen Tage auf den

Urlaub angerechnet werden, die er sich hat dienstfrei geben lassen, ohne

dasz ein triftiger Grund im Sinne der nachstehenden Ausnahmen vorlag.

Ausgenommen von der Anrechnung sind besonders nachgewiesene Fälle,
die den Urlaub unbedingt erfordern, wie Todesfälle, schwere Erkran¬

kungen in der Familie. Es sind auch solche Fälle ausgenommen, iu

dencn der Angestellte zu Gerichtsverhandlungen, Vornahme amtlicher

Handlungen, odcr zu Reisen zu VerbcmdZtagcn der Angestelltenverbände
Urlaub nehmen mußte.

Bcrcits bestehende günstigere Urlaubsbedingungen wcrdcn durch
diese Abmachungen nicht berührt. Besonders erhält der Augestellte in den

Fällen, in dcncn er nach den bisherigen Gepflogenheiten bereits Anspruch
aus einen längeren Urlaub habcn würde, den bisherigen Urlaub.

Besuch der Fachschule,
8 6.

Für Versichcrungsangestcllte bis zum 13. Lebensjahre, soweit sie
nicht gesetzlich bcfrcit wcrdcn, ist der Besuch einer am Orte bestehenden
Fachschule vorgeschrieben. Etwaige Kosten dafür tragcn die Gesell¬
schaften.

W e t t b e w e r b S a b r e d c n.

8 7,

Wctibemerbsabrcdcn jeder Art gegenüber Angestellten sind unzulässig.
A n g e st e l l t e n a u s s ch u ß.

8 «.

Jn allen Fragen der Lohn- und Arbeitsbedingungen entscheidet die

Geschästsleitung unter gleichberechtigter Mitwirkung des Angestellten-
Ausschusses odcr, wo ein solcher nicht besteht, der Mehrheit der wablbe»

rechtigten Angestellten. Jst in einem Betriebe die Mchrhcit der Ange¬
stellten nicht wahlberechtigt, so wirken sämliche Angestellten über 17 Jahre
bei dcr Entscheidung mit.

Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet eine paritätische
Schlichtungskommisfion, bestehend aus je zwei Vertretern der Arbeit¬

geber und dcr Arbeitnehmer. Wo Arbeitgeber oder Arbeitnehmer durch eine

der vertragschließenden Organisationen vertreten sind, besteht die Schlich¬
tungskommission aus je zwei Mitgliedern diescr Organisationen. Kommt

die Schlichtungskommission zu keiner Einigung, so ist unter Hinzuziehung
eines unparteiischen Vorsitzenden ein Spruch zu fällen, dem sich beide

Parteien zu unterwerfen haben. Einigt sich die Schlichtungskommission
nicht übcr die Pcrson eines Vorsitzenden, so ist das Reichs-Aufsichtscimt für
Privatvcrsicherung um Benennung eines unparteiischen Vorsitzenden zu

bittcn.

Dem Angestelltenausschuß obliegt die Ueberwachung der Durchfüh¬
rung dcs Tarifvertrages, der bei allen Entscheidungen zugrunde zu
legen ist.

Kündigungen und Entlassungen dürfen nur nach vorheriger Zu¬
stimmung des Angestelltenausschusses oder bei Nichteinigung nach Zu¬
stimmung der Schlichtungskommission vorgenommen werden.

Bei Neueinstellungen, Beförderungen oder Versetzungen steht dem

Angestelltenausschuß das Recht des Einspruchs zu, wenn die Neuein¬

stellung, Beförderung oder Versetzung gegen berechtigte Interessen dcr

Angestellten im allgemeinen verstößt. Der Einspruch muß schriftlich
begründet werden. Wird eine Verständigung nicht erzielt, so entscheidet
die Schlichtungskommisston.

Bei allen Entscheidungen sollen die besonderen Verhältnisse deS
Betriebes und der Arbeitnehmer berücksichtigt werden.

Ueber alle Entscheidungen, welche auf Grund der vorstehenden Be»

stimmungen gemeinschaftlich von dem Vorstand bezw. der Geschäftsleitung
und dem Angestelltenausschuß getroffen werden, ist eine Niederschrift
aufzunehmen und durch den Vorstand bezw. die Geschästsleitung und den

Obmann des Angestelltenausschusses zu vollziehen. Soweit in der Nieder¬

schrift allgemeine Arbeitsbedingungen geregelt find, ist sie entweder durch
Aushang oder Zufertigung in Abschrift bekanntzugeben. Soweit einzelne
Angestellte durch die Entscheidung getroffen werden, so ist ihncn eine

Ausfertigung des sie betreffeirden Teiles der Niederschrift als wesent¬
licher Bestandteil auszuhändigen.

Vorstehende Bestimmungen gelten bis zum Inkrafttreten der gesetz¬
lichen Regelung des Mitbestimmungsrechts der Angestellten in Fragen
der Lohn- und Arbeitsbedingungen, längstens für die Dauer des Tarif,
Vertrages.

Abweichungen vom Tarifvertrag,
s S.

Abweichungen bon diesem Tarifvertrag zu Uugunsten der Angestellten
sind grundsätzlich nicht zulässig. Infolge nachgewiesener wirtschaftlicher
Bedrängnis oder minderer Arbeitsfähigkeit können auf gemeinsamen
Antrag von Unternehmungsleitung und Zweidrittelmehrheit der Ange¬
stellten Abweichungen von diesem Tarifvertrag in freier Entschließung
der diesen Tarifvertrag tätigenden Parteien genehmigt werden.

Bestehende günstigere Arbeitsbedingungen wcrden d»rch diescn Tarif¬
vertrag nicht' berührt.

Kündigung.
8 1«.

Die Kündigung ist nur zum Quartalsschluß zulässig. Die Kündi».

gungsfrist beträgt mindestens 6 Wochen.
Seitens des Arbeitgebers kann dem Angestellten gekündigt werdcn:

nach lSjähriger Dienstzeit in dem Betriebe mit eincr Frist von

mindestens 6 Monaten zum Halbjahresschlusz,
nach Mjährigcr Dienstzeit in dem Betriebe mit cincr Frist von

mindestens 6 Monaten zum Jahresschluß,

nach 2Sjähriger Dienstzeit in dem Betriebe mit einer Frist von

mindestens 12 Monaten zum Jahresschluß.
Die 88 79—72 dcs H.G.B, werden hierdurch nicht berührt.
Für die Erteilung cines Zeugnisses sind die gesetzlichen Bestim¬

mungen maßgebend. Aus Wunsch des Angestcllten ist ihm am Tage der

Kündigung ein Zioischcnzeugnis auszustitlcn.

Fusionen und Domizil Verlegungen.
8 ii-

Bei Fusionen find sämtliche Angcstcllte zu übernehmen,
Bci Domizilvcrlcgungen ist dcr Arbeitgeber verpflichtet, die Ange¬

stelltcn, die mit ihm gehen wollen, in ihrcn Stellungen zu belassen.
Dns vertragliche KündigunnSr.'cht darf seitens des Arbeitgebers erst

nach Ablauf einer dreimonatigen Schutzfrist in Anwendung gebracht
werden, abgesehen von den Fällen, in denen der Angestellie dcn Domizil-
wcchscl nicht mitmachen will.

Die sich nuS dcm notwcndigcn Umzüge des Angestellten ergebenden
nachgewiesenen und angcmcsscnen Unkosten, insbesondere auch Verbind¬

lichkeiten auS Mictvertrngcn, sind nach Prüfung mit dcm Angcstclltcn-
ausschusz scitcns dcs Arbeitgebers zii erstattcu.

Lctztcre Bestimmung greift auch bei Versetzungcn von Angcstclltcn
Platz.

Ersolgt scitcns dcS Arbeitgcbers bci Domizilvcrlcgungcn einc Kün¬

digung vor Ablauf von 12 Monaten nach dcr Doinizilverlcgung, so sind
dcin Angestellten aus Antrag die tatsächlich entstandenen angeincsscnen
Kosten des Umzuges zu erstatten, jcdoch höchstens zu dem Kostensatze cines

Umzuges nach seinem früheren Wohnsitz.
Die Bestimmungen findcn kcine Anwendung in den Fällen dcr

§8 70—72 H.G.B.

Gültigkeitsdauer des Tarifs,
8 12.

Dieser Vertrag ist mit Wirkung vom 1. Januar 1919 an auf cin Jahr
abgeschlossen und kann von beiden Vertragsteilen unter Einhaltung ciner

Frist von eincm Vierteljahr schriftlich gekündigt ivcrdcn. Erfolgt keine

Kündigung, fo läuft der Vertrag jeweilig auf ciu Jnhr wcitcr.

IZ. Tarifsätze.

Ortsklasseneinteilung.
.
Für die Klasseneinteilung der Orte findet die jeweils gültig« Orts»

klasseneinteilung des Neichsbesoldungsgesetzes mit der Maßgabe Anwen¬

dung, daß von den unter Punkt 3 und 4 festgesetzten Bezügen ein Abzug
von S Proz. für die Ortsklasse L, 10 Proz. für die Ortsklasse <2, IS Proz.
für die Ortsklasse O und 20 Proz. für die Ortsklasse I? eintritt.

1. Lehrlinge.
Die Vergütung beträgt:

a) sür Orte der Ortsklasse
im I.Lehrjahre 60,— Mk. monatlich
„

2.
„ 7S,— „

.,
3.

„ 100,- „

b) für Orte der Ortsklasse L:

im 1. Lehrjahre 40,— Mk. monatlich
,. 2.

„ 60.- .,

.,
3.

„ 80,- „

c) für Orte der Ortsklasse O und H:

im 1, Lehrjahre 30,— Mk. monatlich
"

3
"

00^
"

2. Jugendliche,
Die Vergütung beträgt:

s) für Orte der Ortsklasse
bis zum vollendeten IS. Lebensjahre S0,— Mk. monatlich

I I I 17-' I Ivo'- ^
b) für Orte der Ortsklasse L:

bis zum vollendeten IS. Lebensjahre 40,— Mk. monatlich
„ ., „

16. „ 60.- „

„ „ „
17. „ 8«,- „

c) für Orte der Ortsklasse l2, l) und L:

bis zum vollendeten IS. Lebensjahre 30,— Mk. monatlich
„ ,. ..

16.
„ 4«.- ,.

., ., „
17. „

' «0— ,.

3. Angestellte bis zum vollendeten 20. Lebensjahre:

Jahresgehalt für die Ortsklasse ^:

bis zum vollenderen 18. Lebensjahre 2160,— Mk.

„ „ „
19.,

„ 2400,- „

„ ,, „
2«. ,. 26S0,— „

Anmerkung: Personen,, die zur Ausbildung erst später in da»

Versicherungsfach eintreten, können ohne Rücksicht auf das Lebensalter

bcim Dienstemtritt bis zur Dauer eines Jahres gegen ejne'der freien
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Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbcitnchmcr untcrlicgcnden

Vergütung eingestellt werdcn. Die Vcrgütung stll jedoch mindcstcns

70 Proz. der ihrem LcbcuSaltcr culsprcchendcn Tarifsätze der Gehalts-

Zlasse IV oder bei Personen bis zum vollendeten 20. Lebensjahre der für

diese vorgesehenen Tarifsätze betragen.
4. Angestellte vom vollendeten 20. Lebensjahre ab

zählen je nach Art ihrer Tätigkeit zu folgcndcn Gehnltsklnsscn und

erhalten die hierfür nachstehend festgesetzten Bezüge:

IV. Klasse:

Angestellte, die einfache oder mechanische Arbeitcn

verrichten, z. V. betreffend:

Telcphondienst; Registraturarbeiten (Einlaufsorticrcn, Eintragen ein¬

gehender und ausgehender Post, Aktensuchen, Aktenheften, Aktenablcgcn,

Reproduktionen); Anfertigen von Reinschriften von Versicherungs¬

urkunden; Abschriften aller Art (auch mit der Maschine); Urkundenver¬

gleichen; Ausschreiben von Prämienrechnungen (-Quittungen); Karten¬

arbeiten); Ortsblalteintragungen, Maximalkontrolle des einfachen Ge¬

schäfts; einfache statistische Arbeiten; einfache Register- und (Bordereaus-)
Listenführung; Eintragen in die Prämienrechnungs- und Quittungs¬

bücher sowie -listen; formularmäßiger Briefwechsel; Entwerfen von ein¬

fachen Feuerversicherungsscheinen und -nachtrügen für häusliches Mo¬

biliar, Erneuerung^- und Verlängerungsscheineu; Entwerfen einfacher

Versicherungsurkunden in der Unfall- und Haftpflicht-, Hagel- und Vieh¬

versicherung; Stornoarbeiten; einfache rechnerische Arbeiten; mechanische

Vervielfältigungen, maschinelles Kopieren.
'

III. Klasse:

Angestellte, die einfache technische Arbeiten

verrichten, z. B. betreffend:

») in allen Versicherungszweigen:
Aufnahme und Uebertragen von Stenogrammen (Stenothpisten);
Anfertigen von RückversicherungSaufgabcn aller Art; Schaden¬

berechnung mit Rückversicherern, Generalagenten und Direk¬

tionen; Stornoarbeitcn; Prüfung von Proviftous- und Storno¬

noten; Registerführung; rechnerische und statistische Arbeiten;

Schriftwechsel; Buchhaltung; Bearbeitung kleinerer Schäden (auch
' Glasscböden aller Art); Bearbeiten der Sozialversicherung; Kassen-

, und Postscheckarbeiten; ferner erste Beamte der Kanzlei, dcr

^ Schreibmaschinenabteilung, der Registratur, des Quittungsburcaus,
des Archivs, der Expedition, der Materialverwaltung, der Statistik,

der Nebenbuchhaltereien. von kleineren Geschäftsstellen.

b) in der P er so n e n v e r sich e r u ng:

Mathematisch-statistische Arbeitcn; Prüfung und Führung von

Provisionsregistern, Monatsverzcichmssen und ähnlichen Unter¬

lagen für die Buchhaltung; mathematisch-technische Hilfsarbeitenz

Entwerfen von Versicherungsurkunden; Aufstellung von Prämien¬

verzeichnissen für Gcucrnlagcnltnrcn; Antragsprüfuug; Bearbei¬

tung von Policendarlehns- und RückkaufSanträgcn; Führung von

Neserveregistern.

c) in der Sachschadenversichcrung:
Ortsblatteintragungen (MnximalkontroUe); Prüscn mittlcrcr An¬

träge; Entwerfen und Prüfen mittlerer Versicherungsurkunden,
Außendienst für einfache Besichtigungen nnd einfache Tarrfierung,

einfache Organisation, einfache Werbetätigkeit und einfache Regu¬

lierung kleinerer Schäden; Glaslagerverwaltcr.

L) in der Transportversicherung:
Prämicnberechnung für das direkte Geschäst; Arbcitcn der Maxi-

malkonirolle; Nevisiousarbciten.

e) in der Hagel- und Viehversichcrung:
Arbeitcn im Organifationsburenu; Prüfung von Anträgen, Prä-

^ mien, Vordereaus und Versicherungsurkunden in der Vichvcrsichc-

rung; Nachprüfung dcr Bcrcchnung von Hagelschäden; Bcsichtigung
und Feststellung von kleineren Hagelschäden; Ausführung von

Orgcinisations- und Werbcreiscu.

k) in der Rückversicherung:

Maximalfestsctzung; Anfertigung von Nclroccssiou?- und Siorno-

bordcrcaus.
II. Klasse:

Angestellte, die selbständig technische Arbeiten

verrichten, z. B. betreffend:

s) in allen Versicherungszweigen:
Bearbeitung von Stcucr- und Hypothckcnangelcgenhcite», der Vcr-

mogcnsvcrwnltunn und von Rechtsfragen; Schriftwechsel, auch

fremdsprachlich; Buchhaltung; Kassenarbciteu; ferncr erste Beamte

dcs Postschcckburcaus soivic mittlerer Geschäftsstellen und kleiner

Direktiorisbetricbe.

b) in der P e r s o n e n v e r s i ch c r u n g:

Bearbeitung der Anträge, des Auszcndienstcs, dcr schadcn, der

Veleihungs-, Rückkaufs- uud Stundungsgesuche, des Mrhnver-

fahrcns; mathematische Arbeiten, Jnstruktionstätigkeit im Außcn-

dienst.
c) in der S a ch s ch a d e n v e r s i ch e r u n g:

Prüfen von Anträgen allcr Art; Prüscn und Entwerfen von Vcr-

sichcrungZurkundcn allcr Art; Fcstsctzung dcr Nückvcrsichcruug;

Außendienst für Organisation, Besichtigung, Tarificrung und

Regulierung mittlcrcr Schäden,

cl) in der Transportversicherung:
- Entwerfen von Gencralpoliccn wcnigcr schwicrigcr Art; einfache

Schadenbehandlung und Schadentaxicrung; selbständige Prämicn-

festsetzung.

e) in der Hagel- und Vieh Versicherung:

Besichtigung und Feststcllung von Hagcl- und Viehschäden nl!,.r

Art: Prüfung, Bearbeitung und Berechnung von Viehschädeu.
in der Rückversicherung:

dcn odcrBearbeitung dcr laufen

b)

c)

Mathematiker mit selbständiger
Abschlußangclcgenhcilcu.

I. Klasse:

Angestcllte m i t D i S p o s i t i o n s t ä t i g k e i t, z, B,:

in allen V e r s i ch e r u n g s z w c ig e n:

Haupt- (Ober-) Buchhalter^, insbesondere solche mit Abschlus^ver-

antwortung gcgenübcr dem Vorstand; Hauptkassierer; erste Beamte

der Hypothekenabteilung sowie der Vcrmogensverwaltung, des!

Organisationsbureaus, des juristischen (Syndikus-) Bureaus; erste

Korrespondenten, auch für fremde Sprachen; erste Beamte großer

Geschäftsstellen.
in der Personenversicherung:

Erste Mathematiker; erste Beamte des Konkurrenzburcaus; Negu-

lierungsbcamte schwieriger Schäden in der Unfall- und Haftpflicht¬
versicherung.

in der Feuer-, Einbruchsdieb stahl- und Trans¬

portversicherung:
Dauernder Außendienst für schwierige Besichtigung und Tarisie-

rung industrieller Risiken; Regulierung vou Schäden jedcr Art

und Höhe in der Feuerversicherung.

Fahresgrundgehalt für die Ortsklasse

Im KInsse IV Klassc III KInsse II Klasse I

Lebensjahre Wart Mark Mark Mnrl

21. 3000 320« 3400

22. 3060 326« 346« —

23. 3120 332« 352« —

24. 3180 338« 358« —

25. 324« 3440 364« 440N

26. 330« 350« 370« 446«

27. 3360 356« 876« . 452«

28. 342« 362« 882« 4580

29. 348« 368« 388« 464«

80. 354« 374« 394« 4700

Sl. 3600 3800 4000 4760

32. 366« 3860 4060 4820

83. 372« 392« 412« 488«

34. 378« 398« 418« 494«

35. 384« 404« 424« 5000

36. 390« 4100 430« 5060

37. 3960 416« 436« 5120

38. 4«2« 422« 4420 518«

39. 4080 4280 448« 5240

40. 414« 434« 454« 5300

41. 420« 440« 460« 5360

42. —
—

— 5420

43. .

—
—

— 548«

44. —
—

— 5540

45. —
—

— 560«

Abteilungsleiter erhalten
75« 100«

eine Funttionszulnge von 50«

stellvertretende Abteilungs¬
leiter erhalten eine Funk-

375 50«
tionSzulage von . . .

25«

Die BerufsnttcrSzulnge wird für die nach dem vollendeten 20, Lcbcns»

jnhre hauptamtlich im VcrsichcrungSberus zurückgelegte» vollcn Jahre

berechnet und beträgt:

JahreslierufSaltc r L z.ulag e für die Ortsklasse «^".

Nnch Klasse IV KInsse III KInsse II Klasse I

Diciistjnhrcn Mark Mark Mark

'

Mark

1. 60 100 135 17«

2. 120 200 27« 340

3. 180 30« 405 51«

4. 24« 400 54« 680

6. 300 50» 675 85«

6. 36« 600 81« 102«

7. 42« 700 945 119«

8. 480 80« 1080 136«

9. 540 90« 1215 153«

10. 60« 1000 1350 170«

11. 660 110« 1485 187«

12. 720 1200 1620 204«

780 130« 1755 221«

1-l! 84« 14U« 1890 238«

15. 90« 150« 2025 2550

16. 96« 160« 216« 272«

l7. 102« 17«» 2295 289«

18. 1080 1800 243« 3060

19. 114« 1900 2565 :W«

20. 1200 2000 27«0 3««
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Aus dsm Zentralveröand

Hermann Eschbach 5.

Jn der Nacht vom 11. zum 12. Mai-sfl in

Berlin das stellvertretende Mitglied unseres

Nerbandsvorstandes, Kollege Hermann
Eschbach, im Alter von 51 Jahren gestorben.

Hermann Eschbach war seit 1S92 Lager¬
halter der Konsumgenossenschaft Berlin und

seit jener Zeit Mitglied des Verbandes der

Lagerhalter; er trat bei dessen Auflosung mit

in unsern Zentralverband der Handlungsgehil¬
fen über. Im Kreise seiner engeren Berufskol¬
legen, der Lagerhalter, war Hermann Eschbach
seit einer Reihe von Jahren ehrenamtlich als

Kassierer tätig.
Während des Krieges entsandte ihn die

Ortsgruppe Berlin als stellvertretendes Mit-

glied in unsern Verbandsvorstand. Als solches
nahm er auch an den Verhandlungen der am

6. und 7. Mai in Hannover abgehaltenen
Reichskonferenz der Lagerhalter teil. Dort er¬

krankte er während der Verhandlungen an

einem Schlaganfall. Die Hoffnung auf Wieder¬

gesundung hat fich leider nicht erfüllt. Zwar
war es möglich, ihn nach Berlin zu bringen,
aber er konnte nicht zurück zu seiner Familie,
sondern mußte ins Krankenhaus. Dort ist er

wenige Tage später verschieden.
Mit Hermann Eschbach ist cin liebens¬

würdiger, charaktervoller Kollege von uns ge¬

gangen, dessen Andenken in Ehren gehalten
werden wird von allen, die ihn gekannt haben.

An die Ortsgruppen! Jn öie vorliegend?
Nummer sind «uf dringliche Wünsche verschie¬

dener Ortsgruppen noch recht ausführliche Be¬

richte über Lohnbewegungen aufgenommen wor¬

den. Das lässt sich für die Folge nicht durch¬

führen. Wir bitten daher, dnhinzielende Wünsche

uns nicht mehr zu unterbreiten; sie müssen abge¬

lehnt wcrden.

Es ist auch nicht möglich, über Ortsgruppen¬

gründungen oder über jede Mitgliederversamm¬

lung zu berichten.
Dre Anzeiger« sind für jede Nummcr be¬

sonders auszugeben. Es ist nicht möglich, auf

einmalige Bestellung laufende Anzeigen für das

gange Jahr aufzunehmen.

Vromberg. Auch «in hiesigen Orte hat? sich
eine Ortsgruppe des Zentraiverbandes der

Handlungsgchilfcn gebildet, die bereits eine den

Verhältnissen entsprechend große Mitgliederzahl
aufweist, die noch im Wachsen bcgrisscn ist.

Frankfurt a. M. Am IS. Mai sand im

Gewerkschchishaus eine sehr gut besuchte Mit¬

gliederversammlung statt. Zum ersten Punkt der

Tagesordnung gab Kollegs Seidel den Bericht
über die Verhandlungen zwecks Schaffung eines

Ortstariss. Der Referent schilderte das Ber»

txalten dcs Gewerkschastsbundes, besonders in der

Frage der Bezahlung der lveiblichen Angestellten
Und der Lehrlinge. Trotz der schon drei Wochen
dauernden Verhandlungen ist eigentlich Positives
nicht herausgekommen. An ,die Ausführungen
knüpfte sich eine sehr lebhafte Debatte. Die Ver¬

sammlung beschloß einstimmig, die Verhand¬
lungen über dcn Ortstarif abzubrechen, da diese
als gescheitert zu 'betrachten seien und verlangte
das sofortige Eintreten in Einzelverhandlungen.
Dann sprach Kollege Abrahamsohn über die An¬

trüge zum Verbandstag. Bei der anschließend
hieran vorgenommenen Wahl Äöv Delegierten
zum Verbnndstaq wurden die Kollegen Hermann
Hempel, Artur Mayer, Willy Philipps nud die

Kollegin Käthe Siemenauer gewählt, von den
BerbnndIbemnten soll der Kollege Georg Abra-

bamsohn mit beratender Stimme an den Sitzun¬
gen dcs VcrbandStages teilnehmen. Infolge der
starken Mitglicdcrzunahme, die unscr Bezirk zu
verzeichnen hat, hat die hiesige Ortsgruvpe An¬

spruch auf weitere 20 Delegierte zum Arbeiter¬

rat; die Versammlung bestimmte 20 Kollegen
dafür. Den Kassenbericht gab Kollcgc Wilhelm«
für das erste Quartal 1919.

München. Die am 26. April im Würger-
bräukcller abgehaltene Fortsetzung der Jahres-
generalversammlung bestätigte die Neuwahl der

Ortsverwaltung. Gewählt wurden: Als 1. Vor¬

sitzender durch Zurus einstimmig Carl Bechert, in

den Ausschuß durch 'Gehcimwahl die Mitglieder
Blab, Eitl, Franz, Gallenmüller, Maurus und

Seysried; an der Ortsverwaltung nehmen ferncr
die 1. Vorsitzenden der 12 Bvcmchensektionen teil.

Ueberwiescrs wurden dem neuen Ausschuß fol¬
gende Anträge Fritsch: 1. Bei den zuständigen
Stellen energisch daraus hinzuwirken, daß sür
alle im Handelsgewerbe tätigen Angestellten bis

zu 6000 Mk. Einkommen Ebenfalls die Arbeiter-

snhrkarten-Vergünstigungen der Münchener
Straßenbahn und Vorortstrecken sür täglich zwei-
und viermalige Benützung gewährt werden.

2. Bei künftigen Vertragsabschlüssen ist die durch¬
gehende. s«benstündige Arbeitzeit «nit ^Mndiger
Pause inr Interesse der VolkSgesundhcit und der

SicdelunlgS- und Klcin'hausbestrebungen festzu¬
legen. 3. Die «Generalversammlung erklärt den

im Kampfe um das Mitbestimmungsrecht stehen¬
den AngestMen, Groß-Berlins ihre vollste Sym¬
pathie und verlangt, daß der Verband bei allen

Vertragsabschlüssen ohne Rückficht auf die poli¬
tische Lage mit Entschiedenheit dafür eintritt,
daß das Mitbestimmungsrecht der Angestellten
bei Ein- und Ausstellung von Arbeitskräften
einen Beswndte.il des Arbeitsvertrages bildet;
ebenso ein weiterer Antrag auf regierungsseitige
Regelung der Nachzahlung der während der

Kriegszeit zu Unrecht gekürzten Gehaltsbetrage.
Beschlußgemäß wird scrner ein Antrag Teufel
auf Aenderung des Verbmidsnamens in „Zen¬
tralverband der Angestcllten" und des Organs in

«Angestellten-Zeitung" bei allwo^entlichem Er¬

scheinen dem in Nürnberg stattfindenden Ver¬

bandstag unterbreitet werden. — Unter Verwal-

tungsangelcgenheiten teilte Carl Bechert mit,

daß wir in München jetzt das erste Zehntausend
Mitgliedcr überschritten haben.

Plauen ii. V. Jn der am 9. Mai im Ge-

werkschaftshauI „Schillergarten" stattgefunden«n
Vorstandssitzung wurde u, a. beschlossen, in Zu¬
kunft regelmäßige Mitgliederversannnlungen, und

zwnr immer mn 1. Mittwoch eiires jede« Monats

im GeiverkschaftshauS „Schillergarten" zu ver¬

anstalten. Die nächste Mitgliederversammlung
findet also nm 4. Juni statt. Zeit uud Tages¬
ordnung wird immer vorher rechtzeitig bekannt¬

gegeben. Wir bitten die Kollegen und Kolle¬

ginnen, recht zahlreich zu erscheinen.

Rundschau

Reichskonferenz der Lagerhalter. Der

Zentralverband der Handlungsgehilfen hatte
durch den „Gewerkschaftlichen Nachrichtendienst"
(der durch die Gencralkommission der Gewerk¬

schaften herausgegeben wird), folgenden Bcricht
an die Presse gegeben:

„Die inr Zentralverband der Handlungs¬
gehilsen organisierten, in den Konsumvereinen
beschäftigten Lagerhalter und Lagcrhalterinnen
hielten am 6. und 7. Mai in Hannover ihre
2. Neichskonferenz ab

Den Geschäftsbericht gab das Vorstandsmit¬
glied Döhnel. Aus dem Bericht sei erwähnt,
daß es dem Zentralverband der Handlungsgehil¬
fen gelungen ist, in vcrschicdeucn Konsumver¬
einen, so vor allem in denen Rheinland-West¬
falens, die Grundgehälter zu erhöhen. Im allge¬
meinen mußten sich auch die Lagcrhaltcr mit den

mit dem Tarifamt des Zentralverbandes deut¬

scher Konsumvereine vereinbarten Teuerungs¬
zulagen begnügen.

Auch der Wiedcreinstcllnng dcr im Heeres¬
dienst stehenden Lagerhalter wnrde .von ver¬

schiedenen Koiisumvcrcinen Schwierigkeiten be¬

reitet, dcrcn Bcscitigung dem Verband vicl Arbcit

verursachte. Mehrfach mußten sich besonders ein¬

gesetzte Schiedsgerichte mit dieser Frage beschäf¬
tigen. Auch das Tarifamt wird sich uoch damit

befassen müssen. Der Berichterstatter erörterte

dann die Frage, ob es bei den unausbleiblichen
Differenzen, die

'

zwischen Verwaltungen und

Lagerhaltern entstehen, so vor allem bei Klärung
der Mankosrage, richtiger sei, die Schiedsgerichte
beizubehalten oder die ordentlichen Gerichte an¬

zurufen. Er kam zu dem Schluß, daß es nicht
angebracht sei, auf eine Beseitigung der Schieds¬
gerichte hinzuarbeiten.

Zum Schluß streifte der Bericht¬
erstatter die allgemeine Gewerk»

schaftspolitik, wie sic von der Ge¬

neralkommission betrieben wurde.

Der Redner konnte sich mit verschie¬
denen Beschlüssen der Generalkom»

Mission nicht einverstanden er»

klären.

Jn der Diskusston wurde die Arbeit des

Hauptvorstandes gewürdigt und nur unwesent¬
liche Kritik daran geübt. Im allgemeinen war

man mit der Tätigkeit des Hauptvorstandcs zu¬

frieden.
Auch an der NedaZtionsführung deS „Filial¬

leiters" wurde eine beachtenswerte Kritik nicht
geübt. Den Bcricht hierüber gab der Redakteur

Hartmann, der besonders auf die Schwierigkeit
hinwies, die das Generalkommando in den Mar¬

ken der Redaktion bereitet hatte.-
Ueber das Thema: Wie ist das Arbeitsvcr-

hältnis im neuen Deutschland zu gestalten?
referierte ebenfalls Döhnel. In seinem Referat
wies der Redner auf das Ratesystem hin, mit

dem in Zukunft die Gewerkschaften, aber auch
die Konsumgenossenschaften rechnen müssen.

Das Mitbestimmungsrccht müsse auch den

Lagerhaltern eingeräumt werdcn, zum Teil sei
es fchon mit vorgesehen in einem den Delegier-
ten vorliegenden Vertragsentwurf. Dieser Ent»

Wurf wurde durch verschiedene angenommene An-

träge abgeändert.
Hervorgehoben sei, daß eine Umsatzgrenze

von 3000 Mk. festgelegt wurde und die Beseiti¬
gung und Rückzahlung der Kaution verlangt
wurde. Die Kaution schütze die Vereine vor un¬

lauteren Elementen nicht, sie verschütte nur die

«freie Bahn dem Tüchtigen", der nicht im Be¬

sitze ciner größeren Geldsumme fei.
Die Konferenz beschloß, das Vorstandsmit¬

glied Döhnel dem Verbandstag des Zentralver¬
bandes der Hcrndlungsgehilfen zur Wiederwahl
vorzuschlagen. Auch dcr Redakteur Hartmann
wurde wiedergewählt."

Jn der Presse erschien diescr Bericht ohne
den gesperrten Slbsatz. Der „Gewerkschaftliche
Nachrichtendienst" hatte Zensur geübt, und den

betreffenden Absatz der Presse nicht mitüber-

mittelt.

Die Arbeitsgemeinschaft freier Ange»
stelltenverbände protestierte in einer in den

Tageszeitungen veröffentlichten Erklärung „mit

aller Entschiedenheit gegen die vom Geiste kapi¬
talistischer Annexionen und Ausbeutung diktier»

ten Versailler Friedensbedingungen. Sie ver¬

urteilt auss schärfste die geplante gewaltsame!
Unterbindung jeder weiteren imrch'chaftlichen Ent¬

wicklung Deutschlands, die für das werktätige
Volk zur wirtschaftlichen, Verelendung führen
müßte, und ruft die Köpf- und Handarbeiter
aller Länder aus, gegen diesen Imperialismus
anzukämpfen, bis ber Völkersrieden gesichert ist."

Versammlungsmitteilungen
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an de»

Veranstaltungen gebeten!

Augsburg.
Jeden 1. Montag im Monat im CafK Maximilian,

Kaiserftr, ZS. abendS 7 Uhr, Mitgliederversammlung:
jeden Freilag abend gesellige Zusnmmciilnnft. — Maz
Schäfflcr. 1. Borschcuder, Göggingen, bon der Osten»
sirave 1«.

Berlin.
TaS «erbmidsviirka» befindet sich MLnzsir. 20 und ist

gcllsfuct: täglich von 10 bis 3 Uhr, auch Montags
„nd Freitags von 5 bis 7 Uhr, Sonnabends

nur bon 10 bis 1 Ubr,
Es wird gebeten, BcitragScinzaljlmigen möglichst

vierteljährlich im voraus zu leisten und bei Pvstcin-

znhlunge» mir das Postscheckkonto Berlin

NW. 7 Nr. ÜK823 Mar. Weh land, Kassierer.
Münzstr, 20, zu benutzen. Auch mnchen wir

nochmals nuf die ncucn Beitragssätze aufmerksam. Alle

rückständigen Beiträge sind ebenfalls zu neue» Sätzen zu

zahlcn.
Dcr Bcitr.ig beträgt in

Klasse I Mk.
Il 2,40 „

IU 1,00 „

, „
IV 1,00 .,

V 0.00 „.

Die BcrbandL,,eiiung wird dcn Mitgliedern durch die

Bclricbsbcrtrauensleute oder durch Poslzcitmigsliste zu¬

gestellt. Wir bitten, Ncllamationcn über nnbünitliche

Zustellung zunächst vn dcn Bctriebs'ocrtrauensmann oder

dns zuständige VcstcNpostamt gelangen zn lassen. Bleibt

dicscr Schrill ohnc Erfolg, so wird »m Benachrichtigung
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an das Bcrbandsburcau, Abt. „Zcitnngscxpcdition" ge

beten.

Tageswanderung deS Bezirks Grosz.Bcrlin am

Sonntag, den 1, Jnni. Königswustcrhauscn—

Neue Mühle—Ziegenhuls—Zieu-Zittnu—Erlner, Weg¬

sirecke 25 Kilometer. Fahrgeld 1,3« Mk. Abfahrt Gör-

jitzer Bahnhof 6,4« Uhr. Führercrlennuiigszeichen
„Handlungsgehilfen-Zeitung".

Gefundene Gegen st linde: Im Verbands

bureau ift ein Portemonaie init Jnhait, fcrncr ei» Paket

in braunem Packvapier, in der letzten Generalversamm¬

lung am 20. Mai eine kleine Brieftasche mit Visiten¬

karten, ferner ein Damenschirm gefunden wurdcn. Die ge¬

fundenen Gegenstände können im Verbandsbureau von

dem Verlierer in Empfang genommen werden.

Stellungslose und Stellungsuchende:

Der Arbeitsnachweis des Verbandes ist dem paritätischen

Arbeitsnachweis der Stadt Berlin eingegliedert worden.

Die Bewerbe« sind nach der dortigen Geschästsstelle.

Viktoriastr. 19, umgemeldct und wcrden gebeten, stch in

ollen Angelegenheiten dcs Nachweises a» die dortige

Adresse, Teiephonnummer Lützow 3750/21, zu wenden.

Die Auszahlung der kommunalen Erwerbslosennnier-

stützung erfolgt nach wie bor im Verbandsbureau, Kaiser-

Wilhelm-Str. 2«. Bei Neuanmeldungen in der Erwcrbs-

losenunterstütznng müssen die Mitglicdcr von ihrcr Ver-

bandsmitgliedschast dem Arbeitsnachweis Mitteilung

machen. (Siehe auch Artikel in nächster Nummer der „Hand

lungsgehilfen-Zeitung".)
Sektion der chirurgischen «nd verwandten Branche»,

Donnerstag, den S. Juni, abends 7'^ Uhr, Versammlung,

Herr Eisel spricht über: „Die Handlungsgehilfen und die

Parteicn". Nachher Diskussion, Verschiedenes und ge¬

selliges Beisammensein. (Lokal wird noch bekanntgemacht.)

BezirksoersammllMg«l finden statt:

Mittwoch, deu 4. Juni, abends 7^ Uhr:
Bez. Spandau. Restaurant „Patzcnhoscr", Strcsowplatz,

Bez. Trevtow»Ba»mfchulen»eg. Restaurant „Treptower

Klause", Elsenstr. 27/23. Ecke Kiefholzstr. 1. Vorlrng

der Kollcgin Sehncr über die Aufgaben des Verbands-

tages. 2. Verbands- und Bezirlsangelegenheiten,

V«. Weißens«. Achtungl NeueS Lokal! „Berliner Hof

Antonplatz. 1. Vortrag des Kollegen Wille: „Unsere

Aufgaben in den Angostelltenausschüssen". 2. Dis¬

kussion. 3. Verschiedenes.

Brz. Königswnsterhausen-Wildau. Abends SH Uhr, Hotel

„Pfuhl", in Königswusterhnusen. 1. Vortrng des

Herrn Diplom-Jng, Wagner. 2. Verbandsailgelcgen

heilen. 3. Verschiedenes.

Donnerstag, den 5. Juni, abends 7^ Uhr:
Bez. Norüen I (Rosenthalcr Vorstadt—Gesundbrunnen).

Restaurant Oswald Berliner, Brunnenstr. 14«. 1. Vor¬

trag des Kollegen Kretschmer über MitbestivimungSrecht
und die Angestelltcn. 2. Bezirlsangelegenheiten,

S. Verschiedenes. Nachdem geselliges Beisammensein,

Funktionärsitzungen ab Juni stets zweimal ini Monat

und zwar jeden 1, »nd 3. Montag nach der Bcziris-

fitzung, Kolleginnen und Kollsgen, die an dcr

Jnnenarbeit und deni Ausbau dcs Bezirks interessiert

sind, werden gebeten, an dicsen Sitzungen teilzunehmen,

Wanderung am IS. Juni nach —Sioipe—

Birlenwerder—Oranienburg. Abfahrt S.3« Uhr

Stettiner Bahnhof, 0.45 Gesundbrunnen bis Heiligensce,

Für Nachzügler: Tresspunkt 2 Nhr nachmittags

Birkenwerder, Restaurant „ParadieSgarten". Er¬

kennungszeichen „Handlungsgehilfen-Zeitung". Füh¬

rung Kollcgc Kusch,

Bez. Norden II (Schönhauser Vorstadt). „Lnmbcrtz-

Festsäle", Schönhauser Allee 129. Tagesordnung:

1. Vortrag des Schriftstellers Max Schütte: „Deutsch¬

lands Freiheildichler im Jahre 1848". 2., Geschäft¬

liches. 3, Verschiedenes. Nachdcm gemütliches Bei¬

sammensein.
Bez. Norden IN (Oranienburg« Vorstadt—Wedding).

„Gcroillnia-Festsäle", Chausseestr. 110. 1. Vortrag der

Kollegin Weinberg „Arbeit und Kampf — Lebens¬

inhalt". 2, Geschäftliches. 3. Verschiedenes. Nachdem

geselliges Beisammenfein.
Bez. Rord-Ost. „Unions-Fesisäle", Grcifswaidcr Strabo

221/222. Tagesordnung: 1. Geschäftliches. 2. „Die

Angestcllten und das NStefhstem". Referent: Kollegc

Koppe. 3, Verschiedenes.
— 29, Mai (Himmelfahrt):

Ausflug nach Strausberg—Stienitzsee—Erkner. Treff¬

punkt 7 Uhr, Schlesischer, Bahnhof (Wriezcncr Bahn¬

steig). Abfahrt 7.22 Uhr bom Wriezencr Bahnsteig.

«',. Nord.West. „Kroncn-Brauerei", Alt-Moabit 48/49

(Saal 1). 1. Ernste und heitere Rezitationen. Vor¬

tragender: Wilhclm Casper. 2. Berbandsangelegen¬

heiten. Nachher gemütliches Beisammensein.
Bez. Osten. Rcstaurant „Heinrich", Grobe Frankfurter

Straszs 3« (am StrauSberger Platz). 1. Neuwahl dcr

Bezirksleitung. 2. Verbandsnngclegeiihciten, 3. Ver¬

schiedenes.
Bez. Westen. „Nationalhof", Biilowstr. 37. Lichtbilder¬

vortrag: Eine Wanderung durch die Mark. Referent:

Kollego Schatz.
Bez. «mlshorst—Oberschönetteide—Köpcnick—FriedrlchS-

Hagen. Restaurant „ttaiserbof", Köpenick, Grllnstr. 10,

Bez. Lichtenberg. „Logen-Knsino", Knorrpromcnnde 2.

1. Vortrag über Feuerbestattung, Vortragender Herr

Artur Nieger. 2. Geschäftliches.
'

3. Verschiedenes.

Bez. Pankow—Niederschönhausen. Restaurant „Türkisches

Zelt", Pankow, Breitegr. 14. 1. Bortrag deS Herrn

Lehrer Keller. S. Berbandsangelegenheiten. 3. Ver¬

schiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Am 29. Mai (Himmelfahrt) Ausflug nach HcrmS-

dorf—Schulzendorf—Tegel. Treffpunkt 1 Nhr Bahnhos

Wollanlstrabe. Fahrt nach Hermsdorf. Marsch nach

Echulzendorf (Kafseelochen). Weitermarsch nach Tegel,

Rückfahrt von Bahnhof Tegel. Mandolinen nnd andere

Instrumente mitbringen. Nachzügler treffen sich in

Echulzendorf, Restaurant „Sommerlust". Sonnabend,

den Sl. Mai 1919: Gescllschastsnbcnd in den Gesamt¬

räumen des Restaurants „Schlot, Schonhauken" (früher

Sonath), Niederschönhausen, Lindenstr. 11. Eintritt

L Mk. Ansang 7 Uhr. Ende? Einlaszlarten nur in

beschränkter Zahl in der Monatssitzung. Sonntag, den

IS. Juni, AnSsiug nach den Miiggelbergen. Treffpunkt

Man1 Uhr nnchmittngS Alcrnndcrvlatz (Bcrolina)
dolinen nud andere Instrumente mitbringen.

Bcz. Hohcnschöuhnnsen. „Wirtshaus am Oraukcsce"

1, Vorirag des jioiicgcn Eichncr: „Unser WirtschaftS-

Inmps. 2. Diskussion. 3. Bcrschicdcncs. Gäste will

kommcn i

Bez. Schöneberg. „Nntionalhos", Bülowstr, 37, Licht¬

bildervortrag: „Einc Wanderung Lurch die Mail

Rcscrcnt: Kollege Schatz.
Bcz. Eichwalde. Restnurnnr „Friedrich", Bnhnhofsir. 1,

Bez, Tegel. Restaurant „Liudengnrlcn", Tcgcl, Berliner

Striche 05.

Freitag, den 6. Juni, abends 7>/2 Uhr
Bez. Süden. Rcstaurant „Casö Hehne". Hascnheide 40/44,

Ecke Fichtcstrns:c. 1. Vortrng deS Kollegen Nörpcl:

„Das Mitbcstimmungsrccht und die Angestelltcn".
2. Diskussion. 3, Verbandsnngelcgenbeiieu. Ter Be¬

zirk Süden schlieszt sich dem Tagesausslug des Bezirk

Süd-West am Sonntng, dcn 15. Juni, an.

Bez. Siid-Wrst. Rcstaurant „Lindcnhof", Lindenstr. 1«.

1. Vortrng: „Dns RStcshstem". 2. Diskussion. 3.. Ver

vandsnngclegenheitcn. 4, Verschiedenes. Sontag, den

15. Juni, Tagesausslug nach Wellen—Saalow. Abfahrt

7,43 Uhr vormittägZ, Mililärbahnhof Kolonnenstrabc

(Schöneberg) nnch Wellen, Wanderung, Spielen im

Walde, amerikanische Lotterie, Rudern, Baden.

Bez. Eiid-Ost. Restaurant „Versühnungshalle", Grünauer

Sir. 14. 1. Vortrag dcs Kollegen Kausmann: „Inter¬

essantes aus russischer Gefangenschaft". 2. Verbands-

angclegsnheiten. 3, Verschiedenes. Nachher geselliges

Beisammensein. FnnltionSrsitznng am Mittwoch, dcn

18. Jnni tm glcichcn Lokal,

Bez. Adtershof. Restanrant „Ziege", Adlcrshof, Scdan-

straste 3.

Bez. Charlotieubiirg. „BolkShnuS", Nosinenstr. 4 (kleiner

Saal). 1. Vortrag dcS Schriftstellers Stössinger

2. Vcrbandsangelcgcnhcitcn. 3. Verschiedenes. Gäste

willkommen I

Bez. Potsdam—Nowawes. Achiuugi Neues Lokal!

„Park-Restaurant bon Klemm" (früher Germaniasälc),

Nowawes, Wilhelmsir. 3. 1. Berbandsangelegenheiten.

2. Verschiedenes.
Tageswanderung: Sonntag, den 15. Juni,
GravenSbergc—Tcufclssec—Scddin—Ferch. Von hier

Abfahrt per Danipfc: nach Potsdam. Wegstrecke zirka

24 Kilometer. Treffpunkt Bahnhof Potsdam 7 Uhr.

Berliner Teilnehmer benutzen den Zug nb Potsdamer

Bahnhof 6.35 Uhr. Mnsilinsirumcnte und Liederbücher

miibringen!
Bez. Reinickendorf.Ost—Rosenthal, Restaurant „Bürger¬

heini", Reinickendorj>Oft, Provinzstr. «4. I. Vortrng

des Kollegen Leitner über das Mitdestiminungsrecht und

die Angestellten. 2, Bczirlsnngelegenheitcn. 3. Ver¬

schiedenes, Nachhcr gemütliches Beisammensein!

Bez, ReinIckcudors.üSest. Restaurant „Hermann Dchncckc",

Rcintckendors-Wcst. Schnrnwcberstr, 2S.

Bez. Stegli« (umfassend die Orte Friedenau, Erob-LIchtcr-

felde, Steglitz, Südendc, Lanlwitz, Dahlem, Zchlendorf).

„Logen-Ricstaurant", StcgliH. Aibrechtslr. 112a.

1. Vortrng des Herrn Jttg, Striemcr übcr dnS Soziali-

fterungSvroblem. 2, Geschäftliches. 3. Verschiedenes.

Bez. Tempclhof. Restaurant „Töpfer", Bcrlincr Slr. 100.

1. Verbandsannelegcnheitcn. 2. Verschiedenes.

Bez. Sieuiöli,,. „Deutsches Wirtsballs". Bergstr. 137.

Jngendsektion.
SektionSvcr sammlung: Mittwoch, den

4. Juni, Z4S Uhr, in den „Mnsiker-Fesisälen", Kaiser-

Wilheim-Strasze 3l. (Achtung! neues Lokal.) 1. Bor¬

trag. Kollege Hosninnn: „Von Sonnenwende zu Son¬

nenwende". 2, Geschäftliches. 3. Verschiedenes.

Abteil« ngskerfammlungen:
Norden: Mittwoch, den 18. Juni, abends ^3 Uhr,

im „Oswald Bcrlincr", Brunncnstr, 140. 1. Vortrag,

Kollege Rodominskii: „Das Räieshstem". 2. Diskus¬

sion. 3. Geschäftliches. 4. Vcrschicdcncs.

Osten: Donnerstag, den 19. Juni, Uhr, in den

„Andrcns-Fcstsälen" (vorderer Sani), Andreasstr, 21,

1. Bortrng: „Die Forderungen der arbeitenden Jugcnd".

2, Diskussion. 3, Geschästliches. 4, Verschiedenes.,

Wanderungen: Psingstwandcriing am 8. und

». Juui in dic „Rauenschcn Berge", Treffpunkt: 8. Juni,

7 Uhr vorm. Schlesischer Ws. (Koppen-, Ecke Mndni-

straize). Fahrgeld: zirka 2 Mk.

Seltionswanderung: Sonntag, den 15. Juni,

nach Bernau — Nomienslich — Echwärzeslieb —

Wclckiow. Treffpunkt: 0 Uhr vorm. Stettiner Borort-

Bahnhofi Fahrgeld: zirka 1,50 Mk.

Sonnenwcndseier: Am Sonnabend, den

21. Juni, in den „Gosencr Bergen". Treffpunkt:

7 Ubr. abends, am Görlitzcr Bbf. Fnbrgeld: zirka 1 Ml,

Knrsils. Im Monat Juni/Juli findet eine Vortrags¬

reihe über „Nationalökonomie" statt (umsnüt voraus¬

sichtlich S Vortrüge). Rcscrcnt: Dr. Dunler, Erster

Abend: Frcitag, dcn 13. Juui, abcnds >/sS Nhr, pünkt¬

lich, im Ortsburcnu, Kniser-Wilhelm-Strabe 2011.

Alle jugendlichen Kolleginnen und Kollegen werdcn

gebeten, die Veranstaltungen dcr Jngendsektion zn be¬

uchen. Die Bcznblung dcr VlouatSbcilrüge kann auch

n diesen Vcrlammlnttgcn erfolgen.

Bielefeld.
Dicnstng, den 3. Juni, abcndS 7>/5 Nhr, in „Eisen¬

hütte", Marktstr. 8, Mitglicdcivcrsauiuilung. Tngcsord¬

nung: Rczitationcn bon FreihcitSdichlcrn durch Kollegen

Hciso. „Die Vorgänge in dcr Augcstelltciibcwcauttg".

Kollegc Mahcnlmrg. Verbandsnngelcgenhcilcn. (Zur

Beachtung: Unsere Geschästsstelle Marktstr. 8II ist unter

Nr. 25L5 an das Teiephonnetz angcschlosscn worden,)

Brackwede.
Mittwoch, den tt. Juni, abends 8tz Uhr, Mitglieder¬

versammlung ini „Groben Kursürstcu", Brackivedc,

Kaiscrsirnbe.

Ehemmh.
Mittwoch, dcn 4. Juni, abends 7 Uhr, Mitgliedervcr-

ammiung im kleinen Saal deS Kaufmännischen Wcreins-

hauses. Tagesordnung: 1. Vortrag dcS Herrn Dr. Slckow:

„Die Betriebsräte und die Handelsangestellten". 2. Freie

Aussprache. S. Bcrbaiidsangelcgenbcilen. MitgliedS-

biichcr nnd Ausweise stud nin Snalciunange borzuzeigci,.

Dic nuSwiirtigcn iiottcginncn und Kollcgcn unscrcr Orts¬

gruppe bitten wir davon Bvrmcrlung zu nehmen, dnb

wir untcr Nr, 45 150 cin Postscheckkonto bcim Poslschccl-
amt in Leipzig crrichtct hnbcn. All.» Znhllarlen sind zu

adrcssicrcn: Hcrrn Eicgbcrt Fechcnbach, Chemnitz Sir.

45 15«. Postscheckkonto Leipzig. Allc WohnungSäudc-

rungcn und Störungen in dcr ZcüungSzustcilling sind

sosort schristlich im VerbandSburcnu, Drcsdcncr Slr. 4V,

zu melden.

Groß-Hamönrg.
Das VerbnndSburcnn. GcwcrkschasiShunS, Zimmer 70,

ist geöffnet täglich von 10—3 Uhr. Montags und Don¬

nerstags von 10—1 und 4—0 Uhr.
° Die „BcrbaudSzcitung" wird den Mitgliedern durch

dic Posizcitungölisic zugestellt. — Rcklnmntioncn sind

zunächst an dnS zuständige Bestcllpostnmt zu richten.

BczirtSucrsammlungcn:
Bezirk Eil beck: Donnerstag, den 5. Juni, abends

7>,ü Uhr, bei Manch, Niiterstr. 14. 1, Wahl dcr Bezirks¬

leitung, 2, Humoristische Borlcsungcn,

Bezirk Bnrmbcck: Aliliwoch. dcn 11. Juui, abends

7A> Uhr, bci Mansc, Lohloppelstr, 50/5«. 1. Wahl dcr

Bezirksleitung. L, Heine-Abcnd, l.Vortrn^, Bor-

lcsungeli und Gesang.)
Bezirk Uhlenhorst: Donnerstag, dcn 12. Juni,

abcnds 7^ Nhr, bei LarS, Bachslr. 109. 1. Wahl der

Bezirksleitung. 2. Heitere Vorlesungen. (Drusdc-

Abcnd.)
Bezirk Fuhlsbllttcl, Ohlsdorf und Um¬

gegend: Donncrstag, dcn 12. Juni, abcnds 8 Uhr,

bei Tomsort, ErdlampSwcg. 1. „Die Fran im Hnn-

dclSgcwcrbc. (Redner: Kollcge Reiher.) 2. Berschie¬

denes.

Sonntag, den 15. Juni, Ausflug ins Alstcrtnl. Treff¬

punkt bei Tomfort, mittags 4 Uhr.

Bezirk Bcrgedors: Donnerstag, den 12. Juni,

abcnds 8 Uhr, NanmannS GesellschafiShans, Reue

Straße. 1. Vorirag über Aiinestctttcnverstchcrimn,

2. VercinSangelegenheilen. 3. Geselliges Beisammen¬

sein.
Bczirk Eimsbüttcl: Dienstag, dcn 17. Juni,

vbendS 7!H Uhr, bei Bocscn, Ecke Tornnuist- „no

Emilienstrabc. 1. Wahl dcr Bezirksleitung. 2, H>nnc-

Abcnd. (Vortrag, Borlcsungcn, Gesang.)

Fachgruppcn.Bersammluiige».
Fachgruppe Angestellte dcr Kolonial»

und Fettwarcn geschäste: Mittwoch, den

11. Juni, abends 8 Uhr, im Gewerkschastshaus, tief¬

liegendes Restaurant. Tagesordnung: 1. Verschmelzung

mit der Lngcrhalterscktiott? (Nedncr: Kollege Kozli-

IowSki.) 2, Brnnchennngelegenheiien.

Fachgruppe Angestellte der Lotterie

geschäste: Freitag, dcn 13. Jnni, abends 7!H Ubr,

im ÄewerlschnjishnuS, Wandelhalle. Tagesordnung:
1. Bericht übcr dic Tarifvcrbandlungc». (Nedncr:

Kollege Hauuemann.) 2, Verschiedenes,

Fachgruppe Angestellte des Groszhnn-
delS: Montag, dcn 1«. J»»i, abends 7ZH Uhr, im

GcwerkschaftShnns, Wandelhalle. Tagesordnung: 1. „Dic

Einheitsbesirebungcn in der Handlungsgehilfenbewe¬

gung". »/.Redner: Kollcge Kohihngcn.) 2. „Der Stand

dcr Tarifvcrhnndlungcn," (Vcrichtcrsiattcr: Sem-

binskh>Cohn, 3. Verschiedenes.
Fachgruppe Angestellte dcr Industrie¬
betriebe: Mittwoch, den 1». Jnni, abcndS 7',!, Ubr.

im GcwcrlschaftshanS. Wandelhalle. Tagcsordnung:

EiniglmgSScstrcdnngen in dcr AngestcUlenbewegiuig,

(Rcdncr: Kohlhagcn,)
Fachgruppe Angcstclltc der Wcrstcn:

Freiiag, den 20. Juni, abends 7'.2 Nhr, iin Gewerk

schastSynuS, Wandelhalle, Tagesordnung: 1. Bericht

über die Tätigkeit des GesnmtauSfchusseS. (Redner:

Wagner.) 2. Wahl deS FachgruppenIciterZ. S. Ver.

schiedenes.
Fachgruppe Angestellte der Bralgc-

schäfte (F i I i a I l e i te r i n n e n nnd Ver¬

käuferinnen): Mittwoch, den 25. Juni, abends

8 Uhr, ini GcwcrlfchaflShauS. Zimmer 2 und 3. Tages¬

ordnung: I, Sic GewcrischnftSbcwegnng und dis

Frnucn. (Rednerin: Kollegin Johanna Stoltcn.)

2, Verschiedenes,
Fachgruppe Angestellte der Waren- und

Kaufhäuser, Konfektionsgeschäfte, Don-

liersta«, den 19. Jnni, 7>,H Uhr, ini Gewerkschastshaus,

ticfl. öiestnnrant, Tagesordnung: 1„ Dic gewerlschasi-

lichen Mittcl zur Juuebaltung des Tarifvertrages,

(Redner: Kollege DembinSlii-Cohn,) 2. Ncuwahl dcS

ScllionSIcitcrS, Verschiedenes.

Fachgruppe Jugcndsektion: LehrlingSver-

sammlung am Donncrstag. den 20. Juni, «bendS

7^ Nhr, im Gewcrlschaftshnns, Wandelhalle, Tagec"

ordnung: 1. Dcr Vcrbnndstng und die Lehrlingssrngc,
2. Agitation. 3, Verschiedenes.

Mitgliederversammlung: Donnerstag, den LS. Juui,

nbcnds 7>,4 Nhr, im Gewerkschastshaus. Musilsnni.

Tagcsordnunq: 1. Bcricht vom Verbandstag, L. Er-

gänzungswnhien. 3. Verschicdcncs.

Riesa.
Zic Mitgliederversammlungen finden jeden Z, Dicus»

tng im Monat statt. Nächste Versammlung: Dienstag,

dcn 17. Juni, abcnds 8 Uhr, im VereinSlokal (Volkshnus

Ricsn) mit Vortrag, Alle sonstigen Auskünfte erteilt

dcr Vorsitzende, Kollcge Bauer, Gröba, Georgpintz 5,

Lübeck.
Die Ortsgruppe Lübeck sucht für sofort

einen tüchtigen Beamten.

Mitglieder, welche dcr Organisatiou mindestens

sichre angehören, rednerisch sowie agitatorisch

besnhigt sind und die Angestelltenbcwegung

gründlich kennen, wollcn Bewerbungsschreibeu

einreichen. Gehalt nach Vereinbarung.

Zentralverband der Handlungsgehilfen,

Ortsgruppe Lübeck, Carl Schüler, Percevalstr. 13.
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Zentralverband der Handlungsgehilfen.
Bekanntmachungen des Vorstandes.

Die Nummer 9 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" ist mit grofzer

Verspätung in die Hände der Ortsgruppen gekommen, so dafz die Vor»

schlüge für die Kandidatur zum 1«. Verbandstag von den Prvvinzial-

Wahlkreiscn nicht, rechtzeitig eingereicht werden konnten. Die Ver¬

öffentlichung der Kandidaten in Nr. 10 der „Handlungsgehilfen-Zeitung"
war unmöglich

Nachstehend veröffentlichen wir die Provinzial-Wahlkreise mit den

vorgeschlagenen Kandidaten:

Provinzial-Wahlkreise.

Nr. Wahlkreis

LS Provinz Schlesien ohne
Breslau, GSrlitz, Hirsch¬
berg und Waldcnourg .

27 Ortsgr. Görlitz, Hirsch,
berg. Waldenburg . ,

28 Provinzen Posen und Ost¬
preußen ohne Königs¬
berg uud von Wcst»
Preußen dte Ortsgruppe
Dirfchau

LS Provinzen Pommern und

Wcstprcufien ohne Dir»

schau

30

31

Der brandenburgische Re¬

gierungsbezirk Frankfurt

Der brandenburgische Re¬

gierungsbezirk Potsdam
und Mecklenburg-Schwe¬
rin, Mecklcnburg-Strelitz

32 Provinz Schleswig-Hol¬
stein und Ortsgruppen
Cuxhaven und Rüst-
ringen

33

35

3S

37

Provinz Hannover ohne
Ortsgr. Hannover und

Harburg, Staat Olden¬

burg ohne Rüstringen,
Staat Lippe-Detmold,
voin Staate Braun¬

schweig die Einzelmit¬
glieder und die Orts¬

gruppe Vegcsack . . .

Staat Anhalt und von

Provinz Sachsen
die Ortsgruppen Aren,
Aschersleben, Calbe, Hal¬
berstadt. Quedlinburg,
Stendal, Tangermünde
und Wittcnbcrg . .

Wahlvorsteher Kandidaten

Maz Brauer

Kattowitz
Rathcmsstr. 6 I

Mar. Saliug
Görlitz

Luisenstr. 3

Gerhard Speit, Kattowitz.
Max Brauer, Kattowitz.
Wilhelm KroK, Kattowitz.

Karl Maiwald.WnIdcnburg
Max Saiittg, Görlitz.

Paul Lange
Posen W. 3

Zeppelinstraße 15 l

Fritz Ohlhos
Stettin

Arndtstr. 331

Otto Frömter

1 >Sprcnibcrg (Laus.)
Bautzen« Str. 13

Wilhelm Matthies
Rüstringen (Oldbg.)
Bremer Str. 42

Provinz Sachsen ohne
die unter Nr. 34 ge»
nannten Orte und ohne
Magdeburg, Halle, Mer»

seburg, Weiszenfels, Er»

furt

Ortsgruppe Magdeburg
und Einzelmitglied« der

Provinz Sachsen . . .

Ortsgruppen Halle a. S.,
Merseburg, Weiszenfels

38 Ortsgruppen Erfurt und

Gotha

39

40

41

Sachscn-Weimar-Eiscnach,
Sachsen - Coburg - Gotha
ohne die Ortsgruppe
Gotha, Schwarzburg-
Sondershausen. Orts»

gruppe Suhl . . .

Sachsen Altcnburg

Reuß j. L.. Reuß S. L..
Sachsen ° Mciningen,
SchwarzburV-Nudolstadt

Hermann Stuck

Luckenwalde

Dahmer Str. 24.

Heinrich Hoppe
Hildesheim

Peiner Landstr. 1»

Karl Birch
Dessau

Breite Str. lg

Alexander Overlack

Bitterfeld
(Bez. Halle)
Mühlstr. 2«

Paul Bach
Magdeburg

Georgenplatz 10

Joh. Schweikart
Halle a. S.

Glauchaer Str. 71b

Wilhelm Bosse
Erfurt

Am gelben Gut 26

Hcdwig Duntzlaff, Brom»

berg.
Frieda Nicolaus, Brom»

berg.
Paul Lange, Posen.

Fritz Ohlhof, Stettin.

Paul Flcmming, Guben.

Gustav Düring, Frankfurt
a. O.

Herm, Stuck, Luckenwalde.

Hans Kleinert, Rostock.

Louis Bohle, Rüstringen.
Max Petermann, Neu»

«illuster.

Fricdrich Heynewetter, HIl»
dcsheim.

August Kuper. Osnabrück.

Hugo Herzstein, Osnabrück,

Anni Simoneit, Osnabrück.

Gustav Neumann, Dessau.

Willy Schönleiter, Nord-

Hausen, Pferdemarkt 7.

Karl Gaulin, Bitterseid,
Ziegelftr. 9.

Julius Bach, Magdeburg.

Joh.Schroeilart, Halle a, S.

Wilhelm Bosse, Eriurt.

Konrad Stehr, Gotha.

Otto Papst
Iena-Lichtenvain

MühlMstr. 59 III

Otto Jänicke
Altcnburg

Poschneitzerstr. 9II

Louis Opitz
Gera-Debschwitz

Oststr. 7

Otto Pabst, Jena.

Otto Jänicke, Altenburg.

Albert Wctzel, Gern.

Nr.

42

43

Wahlkreis

Provinz Westfalen ohne
die Ortsgruppen Viele»

selb, Dortmund . . .

44

45

46

47

48

49

so

51

52

Die Nheinprovinz ohne
die Ortsgruppen Cöln,
Düsseldorf. Elberfeld.
Esscn. Saarbrücken,
Wetzlar

Die bayerische Pfalz, von

der Rheinprovinz die

Ortsgruppen Sano-

brückcn, Wetzlar, Staat

Hessen ohne die Orts¬

gruppe Osfcnbach . . .

Provinz Hessen - Nassau
ohne die Ortsgruppen
Frankfurt a. M., Mainz,
Wiesbaden, vom Staat

Hessen die Ortsgruppe
Offcnbach

Ortsgruppen
Wiesbaden

Staat Böden

Wahlvorsteher

Willy Hausse
Bochum

Steinstr. 13II

Hugo Neurohr
Hnmborn

Einmasir. S

Fritz Haagmann
Lnswigsli^fc» a.NH,

Siegfriedstr. 3

Kandidaten

Willy Hausse, Bochum.
Walter Heimbach, Gelsen»

kirchen.

Hugo Neurohr, Hnmborn.

noch nicht mitgeteilt

Joh. Kämpfer
Cassel

Bahnhofsir. 10

(Vottsblatt)

Mainz.

Staat Württemberg und

von Bayern die Orts¬

gruppen Augsburg,
Kemptcn, Würzburg

Staat Bayern ohne die

Ortsgruppen Augsburg,
Kempten, Würzburg und

ohne die bayerische
Pfalz .......

Vom Staate Sachsen die

Kreishaupimannschaften
Bautzen. Dresden, Lcip¬
zig ohne die Orts¬

gruppen Dresden, Leip¬
zig, Riesa. Meißen,
Großenhain

Vom Staate Sachsen die

Ortsgr. Riesa, Meißen,
Großenhain

Vom Staate Sachsen die

Kreishauptmannschaft
Zwickau ohne die Orts¬

gruppe Aue

53
!
Vom Staate Sachsen die

Kreishauptmannschaft
Chemnitz, von der Kreis»

Hauptmannschaft Zwickau
die Ortsgruppe Aue und

ohne die Ortsgruppe
Chemnitz

PH. Soltaus

Mainz
Barbarossaring

Nr. 2S/27

Friedrich Töpper
Karlsruhe (Baden)
Nuppurrer Str. 1«

Franz Dops
WNrzvurg

Zellerstr. 14.

!

Ludw. Ehrensberger
Regensburg
Weimnarkt 2

Max Gnauck

Zittau
Prinzenstr. S

Max Faber
Gröba b. Ricsa
G.E.G.°,Seifenfabr,

Arthur Thieme
Zwickau i. Sa.

Dorotheenstr. 26

Arthur Groß
Auc i. Erzgeb.
Schlachthofstr. g

(Kontor)

Berthold Böttger, Cassel.

noch nicht mitgeteilt

Friedrich Töpper, Karls»

ruhe.

Max Schäfflcr, Augsburg.
Johann Kurlh, Göppingen.
Franz Dopf, Würzburg.

Richard Albert, Hof.
Ludwig Ehrensberger,
Regensburg.

Hermann Smala, Zittau,

Berthold Bauer, Gröba,

Max Lehmann, Zwickau.
Ernst Seifert, Plauen.

Arth« Groß, Aue.
Emil BMuhnuer, Limbach.

Die Wahl der Delegierten zum Verbandst««« hat nach den in Nr. 9

und 10 der „Handlungsgehilfen-Zeitung" veröffentlichten Wahlvorschriften
zu erfolgen. Das Resultat der Wahl in denernzelnen
Orten ist dem Wahlvorsteher bis spätestens 2. Juni
einzusenden.

Der Wahlvorsteher öffnet dicsc Briefe am 3. Juni im Beisein von!

mindestens zwei Mitgliedern und stellt mit dicsen sofort das Gesamt-
xesultat fest. Derjenige Kandidat gilt als geioahlt, dcr die meisten.
Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das

der Wahlvorsteher zu ziehen hat.
Das Protokoll, die Stimmzettel und die dem Wahlvorsteher schriftlich

zugegangenen Wahlresultnte müsscn noch am 3. Juni nn den Verbands¬

vorstand abgesandt werden.

Berlin, den 21. Mni 1919.

Der Berbandsvorstand. I. A.: Otto Urba n.
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